
149 der Beilagen zu den Stenographlschen Protokollen des Nationalrates XIX. GP 

Bericht 

des Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (134 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem. das Beamten-Dienst­
rechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Reisege­
bührenvorschrift 1955, das Pensionsgesetz 1965, das NebengebillHenzulagengesetz, das Bun­
destheaterpensionsgesetz, das Richterdienstgesetz, die Bundesforste-Dienstordnumg 1986, 
das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Bundeslehrer-Lehrverpllichhmgsgesetz, das Landesleh­
rer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsge­
setz, das Einsatzzulagengesetz, das Bezügegesetz, das Verfassungsgericlb.tslb.ofgesetz 1953, 
das Bundes-Personalvertrerungsgesetz, das Eisenbahnenteignungsgesetz, das Bundesstra­
ßengesetz 1971, das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßenge­
seIlschaften, das Berggesetz 1975, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeits­
marktpolitildinanziemngsgesetz, das Betriebshilfegesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsge­
setz, das Sondemnterstützungsgesetz, das AlIlgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauem-Sozialversicherungsgesetz, das Finanz­
ausgleichsgesetz 1993, das Einkommensteuergesetz 1988, das Mineralölsteuergesetz 1995, 
das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, das Familienlasten­
ausgleichsgesetz 1967, das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- Wld Prüfungstätig­
keiten an Hochschulen, das Kunsthochscllml-Organisationsgesetz, das Universitäts-Organi­
satiionsgesetz, das Akademie-Organisationsgesetz 1988, das Kunsthochschul-Studiengesetz 
und das Allgemeine Hochsclb.ul-Stndiengesetz geändert wird und ein KarenznrlanbsztnSchuß­
gesetz und ein Behindertenwerkstätten-V orfinanzienmgsgesetz edassen wird (Struktur-

anpassnngsgesetz) 

Wegen der angespannten budgetären Lage sind in Begleitung des Bundesfinanzgesetzes 1995 Ein­
sparungen im größtmöglichen Maße vorzunehmen. Ziel der Regierungsvorlage ist eine längerfristige 
Entlastung des Bundeshaushaltes unter Berücksichtigung der sozialen Ausgewogenheit der geplanten 
Maßnahmen durch kostensenkende Regelungen im Bereich des öffentlichen Dienstes, in bestimmten, 
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten fallenden Ange­
legenheiten, ferner im Bereich der Sozialleistungen, der Sozialversicherung, des Finanzausgleichs, der 
Einkommensbesteuerung sowie der Mineralölbesteuerung, des Familienlastenausgleichs und im 
Bereich der Universitäten und Hochschulen. 

Im einzelnen enthält die Vorlage folgende Maßnahmen: 

1. Maßnahmen im Bereich des Bundeskanzleramtes 

1.1 Einleitung 

1.1.1 Probleme: 
- Der Grundbetrag der Haushaltszulage ist ein Beitrag des Dienstgebers Bund zu den Kosten 

der Führung eines Mehrpersonenhaushaltes. Für unversorgte Kinder gebühren zusätzlich 
Familienbeihilfen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967 und Steigerungsbeträge 
der Haushaltszulage. 

- Für den Bundesdienst werden bestimmte Vordienstzeiten (zB frühere Dienstzeiten zu 
Gebietskörperschaften, bestimmte Schul- und Studienzeiten) zur Gänze für die Vorrückung 
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2 149 der Beilagen 

in höhere Bezüge angerechnet. "Sonstige" Zeiten nach dem 18. Lebensjahr (also auch Zeiten 
ohne Beschäftigung) sowie im Dienstverhältnis zurückgelegte Karenzurlaubszeiten, an deren 
Vollanrechnung kein öffentliches Interesse besteht, werden zur Hälfte für die Vorrückung 
berücksichtigt. Dies führt nicht nur zu erheblichen Besserstellungen gegenüber Dienstverhält­
nissen in der Privatwirtschaft, sondern hindert auch die Aufnahme älterer Arbeitnehmer in 
den Bundesdienst, weil der Bedienstete dem Bund· nur in der - mit Rücksicht auf die 
bestehende Laufbahnbesoldung erheblich teureren - zweiten Laufbahnhälfte zur Verfü­
gung steht und nach relativ kurzer Dienstleistung in Pension geht. 

- Dem Bediensteten gebührt für die tägliche Fahrt zur Dienststelle und die Rückfahrt zur Woh­
nung ein Fahrtkostenzuschuß, wenn die damit verbundenen Aufwendungen einen bestimm­
ten Betrag (densogenannten "Eigenanteil") übersteigen. In Ba:llungszentren entspricht dieser 
Eigenanteil den Kosten für die Benützung eines innerstädtischen Massenbeförderungsmittels. 
In den übrigen Fällen ist der Eigenanteil schon seit längerer Zeit mit 380 S je Monat festgelegt, 
obwohl die Kosten für die Benützung innerstädtischer Massenbeförderungsmittel mittler­
weile erheblich gestiegen sind. 

- Der Pensionsbeitrag in der Höhe von 10,25% der ruhegenußfähigen Bezüge deckt - auch im 
Vergleich zum prozentuell gleich hohen Pensionsversicherungsbeitrag, den der Dienstnehmer 
nach dem ASVG zu leisten hat - nur einen geringen Teil des Pensionsaufwandes der Bun­
desbeamten und Landeslehrer. 

- Im Pensionsrecht der Beamten wird das höchstmögliche Ausmaß des Ruhegenusses, also 
100% der Ruhegenußbemessungsgrundlage, nach einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit 
von 34,5 Jahren erreicht. Der Anspruch auf Ruhegenuß entsteht bereits nach einer ruhege­
nußfähigen Gesamtdienstzeit von 9,5 Jahren. Dieses im Vergleich zu den Regelungen der 
gesetzlichen Pensionsversicherung frühzeitige Erreichen des Höchstausmaßes und des 
Grundanspruches ist ein Hauptgrund für das niedrige durchschnittliche Pensionsanfallsalter 
der Beamten. 

- Das Pensionsrecht der Beamten geht zwar grundsätzlich von einer Bemessung des Ruhege­
nusses vom letzten Aktivbezug aus. Tatsächlich werden auf Grund zahlreicher "Rundungs­
bestimmungen" für die Bemessung' des Ruhegenusses auch Zeiten herangezogen, die der 
Beamte in Wirklichkeit nicht erworben hat, sowie in vielen Fällen von einer besoldungsrecht­
lichen Stellung ausgegangen, die der Beamte im Dienststand nicht erreicht hat. So werden für 
den "ruhegenußfähigen Monatsbezug", der eigentlich dem tatsächlichen letzten Aktivbezug 
entsprechen sollte, Vorrückungen, Zeitvorrückungen und Dienstalterszulagen berücksich­
tigt, die der Beamte im Dienststand nur dann erreicht hätte, wenn er in diesem noch die zwei­
te Hälfte jener Zeit verblieben wäre, die für die Erreichung dieser besoldungsrechtlichen Stel­
lung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

- Durch den Tod eines Beamten entsteht der Anspruch auf Todesfallbeitrag bzw. auf Bestat­
tungs- und Pflegekostenbeitrag. Das Höchstausmaßdieser einmaligen Geldleistungen wird 
durch das Dreifache des jeweiligen Monats- oder Ruhebezriges festgelegt, womit vergleichba­
re Ansprüche bei weitem überstiegen werden. 

- Durch eine Reduktion des Stundenangebots im Bereich der Freigegenstände und durch son­
stige gezielte Maßnahmen soll erreicht werden, daß die für die laufende Legislaturperiode 
vorgesehene jährliche Planstellenreduktion um 1 % und die Kürzung von Mehrdienstleistun­
gen auch bei den Bundes- und Landeslehrern umgesetzt werden können. Um der Gefahr 
einer Freisetzung von Lehrern entgegenzusteuern, sind Begleitmaßnahmen erforderlich. 

- Als Beitrag des öffentlichen Dienstes zum Stabilisierungsprogramm der Bundesregierung 
sind unter anderem eine jährliche Planstelleneinsparung von 1 % und Kürzungen der Neben­
gebühren für Mehrdienstleistungen um 10% vorgesehen. Im Bereich der Lehrer bedürfen sol­
che Maßnahmen wegen der Besonderheiten der Lehrverpflichtungsregelung einer Änderung 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen. 

- Bei vorzeitIger gesundheitsbedingter Emeritierung eines ordentlichen Universi­
täts(Hochschul)professors gebührt, unabhängig vom Lebensalter im Zeitpunkt der Emeritie­
rung, ein Emeritierungsbezug in der Höhe von 90vH des letzten Aktivbezuges. 

- Von der Möglichkeit der Aufschiebung der Emeritierung um ein oder zwei Studienjahre -
sog. "Ehrenjahr( e)" - ist schon seit einiger Zeit nicht mehr Gebrauch gemacht worden, es 
handelt sich somit um totes Recht. 

- Studienassistenten und Demonstratoren werden im Rahmen von befristeten vertraglichen 
Dienstverhältnissen eingesetzt, Tutoren hingegen sind außerhalb des Stellenplanes in einem 
befristeten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis tätig. 
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1.1.2 Ziele: 
- Die Grundbedürfnisse der Haushaltsführung sollen aus dem Gehalt und nicht über eine Zula­

ge bestritten werden. 
- Vermeidung von Anrechnungsbegünstigungen, die gegenüber jenen Bediensteten, die beim 

Bund durchgehend Dienst leisten, aber auch gegenüber Arbeitnehmern in privatwirtschaftli­
chen Dienstverhältnissen nicht gerechtfertigt sind, und zudem Förderung der Aufnahme älte­
rer Arbeitnehmer in den Bundesdienst. 

- Eigenanteil, dessen Höhe außerhalb von Ballungszentren mit der für Ballungszentren wirksa­
men Höhe vergleichbar ist. 

- Höherer Beitrag der Bundesbeamten und Landeslehrer zum Pensionsaufwand. 
- Schaffung eines Anreizes zur Anhebung des faktischen Pensionsanfallsalters der Beamten 

durch Ausdehnung der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit auf 40 Jahre und der für den 
Erwerb des Grundanspruches auf Ruhegenuß notwendigen Zeit auf 15 Jahre. Die neue 
Rechtslage soll jedoch dienstunfähig gewordene Beamte gegenüber der alten Rechtslage 
nicht benachteiligen. 

- Die Bemessung des Ruhegenusses soll tatsächlich auf Grundlage des letzten Aktivbezuges 
und nur unter Berücksichtigung auch tatsächlich erworbener Zeiten erfolgen. 

- Festlegung eines Höchstausmaßes für den Todesfallbeitrag bzw. für den Bestattungs- und 
Pflegekostenbeitrag, das nicht auf diebesoldungsrechtIiche Stellung des verstorbenen Beam­
ten Rücksicht nimmt, sondern auf durchschnittliche Kosten, die bei einem Todesfall entste­
hen. 

- Vermeidung von Freisetzungen von Lehrern bei Kürzung des Stundenangebotes. 
- Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, um den geplanten Stabilisierungsbeitrag 

auch im Bereich der Lehrer erbringen zu können. 
- Das Ausscheiden eines ordentlichen Universitäts(Hochschul)professors aus dem aktiven 

Dienstverhältnis vor Vollendung des 66. Lebensjahres soll künftig zur Gänze dem allgemei­
nen Pensionierungs- bzw. Pensionsrecht unterstellt werden. 

- Entfall der Bestimmungen über die Aufschiebung der Emeritierung. 
- Einsatz auch der Studienassistenten und Demonstratoren im Rahmen befristeter öffentlich-

rechtlicher Rechtsverhältnisse. 

1.1.3 Inhalte: 
- Ersatzloser Entfall des Grundbetrages der Haushaltszulage. Umwandlung des Steigerungsbe­

trages der Haushaltszulage in eine Kinderzulage und Anhebung von 150 Sauf 200 S je Kind. 
- Entfall der Halbanrechnung für die sogenannten "sonstigen" Vordienstzeiten und für Karenz­

urlaube, deren Gewährung nicht im öffentlichen Interesse gelegen ist. Zur Vermeidung von 
Härten weiterhin Halbanrechnung eines Basiszeitraumes von bis zu drei Jahren "sonstiger" 
Vordienstzeiten, die auch bei Bediensteten auftreten können, die in jungen Jahren in den 
Bundesdienst eintreten, und aus sozialen Motiven weiterhin Halbanrechnung von sogenann­
ten "Anschlußkarenzurlauben" zur Betreuung eines noch nicht schulpflichtigen Kindes und 
von Karenzurlauben zur Pflege eines behinderten Kindes. 

- Anhebung des Eigenanteiles in zwei Etappen von 380S auf 480S. 
- Anhebung des Pensionsbeitrages der Bundesbeamten und Landeslehrer um 1,5 Prozent-

punkte von 10,25% auf 11,75% mit 1. Mai 1995. Gemäß § 13 Abs.3 Z 2 PG 1965 wird dies 
auch eine Erhöhung des von den Bundesbeamten und Landeslehrern des Ruhestandes und 
ihren Hinterbliebenen zu leistenden Pensionssicherungsbeitrages um 1,5 Prozentpunkte 
bewirken. 

- Ausdehnung der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit auf 40Jahre und der für den Erwerb 
des Grundanspruches auf Ruhegenuß notwendigen Zeit auf 15 Jahre sowie analoge Neurege­
lungen für den Anspruch und das Ausmaß der Ruhegenußzulage. Anpassung der Begünsti­
gung der Beamten bei Dienstunfähigkeit an die neue Rechtslage. 

- Abschaffung sämtlicher "Rundungsbestimmungen": Ausdruck der ruhegenußfähigen 
Gesamtdienstzeit in Monaten und Definition des "ruhegenußfähigen Monatsbezuges" als 
Monatsbezug, der tatsächlich der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten zum Zeit­
punkt des Ausscheidens aus dem Dienststand entspricht. 

- Begrenzung des Höchstausmaßes des Todesfallbeitrages bzw. des Bestattungs- und Pflegeko­
stenbeitrages mit 150% des üblicherweise als Durchschnittswert herangezogenen Beamtenge­
haltes. 
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- Erleichterter Zugang der Bundes- und Landeslehrer zu einer Herabsetzung der Lehrver­
pflichtung auf die Hälfte auf freiwilliger Basis gegen entsprechende Aliquotierung der Bezü­
ge. 

- Neben schulrechtlichen Maßnahmen. die nicht Gegenstand dieses Entwurfes sind: Maßnah­
men im Bereich der Mehrdienstleistungsvergütungen und (für Landeslehrer) der Rundungs­
bestimmungen der Lehrverpflichtung. 

- Änderungen der Bestimmungen über die Emeritierung der ordentlichen Universi­
täts(Hochschul)professoren im Sinne der genannten Zielsetzung. 

- Entfall der Möglichkeit der Weiter- und Neubestellung von Studienassistenten und Demon­
stratoren im Rahmen vertraglicher Dienstverhältnisse. Ermächtigung zur auslaufenden Ver­
wendung der bereits in einem Dienstverhältnis stehenden Studienassistenten und Demonstra­
toren. 

1.1.4 Kosten: 

Der Entwurf führt zu folgenden Kosteneinsparungen gegenüber dem Jahr 1994: 

1995 1996 
Millionen Schilling 

- Entfall des Grundbetrages der Haushaltszulage und Anhebung des 
je Kind gebührenden Betrages von 150 Sauf 200 S ............................ . 184 276 

- Beschränkung der Halbanrechnung bei "sonstigen" Vordienstzeiten 
und bei Karenzurlauben ........................................................................ .. 30 70 

- Anhebung des Eigenanteiles des Fahrtkostenzuschusses .................. . 10 20 
- Jubiläumszuwendung. halbjährliche Auszahlungim nachhinein ...... . 400 
- Erhöhung des Pensions beitrages und des Pensionssicherungsbeitra-

ges um 1.5 Prozentpunkte ..................... : .................. : ............................. .. 1425 2100 
- Verlängerung des geltenden Gehaltsabkommens um drei Monate bis 

31. März 1996. etwa ................................................................................ .. 1300 
- Entfall der Rundungsbestimmungen im Pensionsrecht.. .................... . 10 20 
- Einheitlicher Todesfallbeitrag ............................................................... .. 60 120 

------------------
Summe der Einsparungen ... 

Weitere Einsparungen ergeben sich aus folgenden verwaltungsor­
ganisatorischen Maßnahmen. die keiner gesetzlichen Änderungen 
bedürfen: 
- Planstelleneinsparungen ........................................................................ .. 
- Kürzungen der Nebengebühren für Mehrdienstleistungen um 10% 

2119 3906 

700 1400 

ab 1. Jänner 1995....................................................................................... 500 500 
- Kürzung der Belohnungen um 50% ...... ...... ............ ...... ................ ........ 250 500 

------~----------
Gesamtsumme . . . 3569 6306 

Ebenfalls zu Einsparungen führen wird die Anhebung der für das Erreichen der vollen 
Ruhegenußbemessungsgrundlage erforderlichen ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 35 
auf 40 Jahre. Da diese Änderung nur für künftig eintretende Bundesbedienstete wirksam wird. 
werden sich die Einsparungen erst in späteren Jahren auswirken. 

Bei den Lehrern soll der in den Punkten A und B dargestellte Einsparungseffekt (Planstel­
len. Mehrdienstleistungen) durch eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen herbeigeführt werden. 
Neben schulrechtlichen Maßnahmen. die nicht Gegenstand dieses Entwurfes sind. sind dies 
- der Entfall der dauernden Mehrdienstleistungsvergütung. wenn der Lehrer den hiefür erfor­

derlichen Unterricht tatsächlich länger als einen Tag nicht hält. im Gegenzug Anspruch des 
Vertreters auf Mehrdienstleistungsvergütung bei über einen Tag hinausgehenden Vertre­
tungsanlässen. und 

- der Entfall der Rundungsbestimmungen im Lehrverpflichtungsrecht der Landeslehrer. 

Ein erleichterter Zugang von Lehrern zu einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die 
Hälfte auf freiwilliger Basis gegen Aliquotierung der Bezüge verursacht keine Mehrkosten und 
hilft. Freisetzungen von Lehrern aus Anlaß der Kürzung des Stundenkontingents der Freigegen­
stände zu vermeiden. 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 84

www.parlament.gv.at



149 der Beilagen 5 

Die Aufhebung der Möglichkeit einer Aufschiebung der Emeritierung verändert die 
Kostenseite nicht, da von dieser Möglichkeit schon seit Jahren kein Gebrauch mehr gemacht wor­
den ist. 

Die Aufhebung der vorzeitigen Emeritierung aus Gesundheitsgründen führt zu einem 
gegenüber dem Emeritierungsbezug (90% ) um jedenfalls 10 Prozentpunkte niedrigeren Ruhebe­
zug (höchstens 80%). Bei den Ordentlichen Universitäts(Höchschul)professoren ist kaum damit 
zu rechnen, daß zum Ruhebezug eine Zulage nach Maßgabe des Nebengebührenzulagengesetzes 
in größerem Ausmaß gebührt. Die Nebengebühren eines Ordentlichen Universi­
täts(Hochschul)professors sind - abgesehen von den eher seltenen Fällen einer Infektions­
bzw. Strahlengefährdungszulage - nicht anspruchbegründend nach dem Nebengebührenzula­
gengesetz. 

1.2 Erläuterungen 

Am 5. Februar 1995 wurde zwischen der Bundesregierung und den Vertretern der Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes ein Maßnahmenpaket beschlossen, das einen Beitrag des 
öffentlichen Dienstes zum Stabilisierungsprogramm der Bundesregierung und damit zur Konso­
lidierung des Bundeshaushaltes darstellt. 

Es handelt sich dabei um folgende Maßnahmen, die - soweit nicht anderes angeführt ist­
alle mit 1. Mai 1995 wirksam werden sollen: 
- Entfall des Grundbetrages der Haushaltszulage und Umwandlung des Steigerungsbetrages in 

eine Kinderzulage unter Anhebung von 150 Sauf 200 S je Kind, 
- Beschränkung der Halbanrechnung bei "sonstigen" Vordienstzeiten auf Zeiträume von insge­

samt höchstens drei Jahren und Entfall der Halbanrechnung bei Karenzurlauben (ausgenom­
men bei sogenannten "Anschlußkarenzurlauben" zur Betreuung eines noch nicht schulpflich­
tigen Kindes und bei Karenzurlauben zur Pflege eines behinderten Kindes), 

- Anhebung des Eigenanteiles des Fahrtkostenzuschusses in zwei Etappen (1. Mai 1995 und 
1. Jänner 1996) von 380S auf 480S, 

- halbjährliche Auszahlung der Jubiläumszuwendung im nachhinein, 
- Erhöhung des Pensionsbeitrages und des Pensionssicherungsbeitrages um 1,5 Prozentpunkte, 

wodurch sich der Pensionsbeitrag von 10,25% auf 11,75% und der Pensionssicherungsbeitrag 
von 0,12% auf 1,62% erhöht, 

- Verlängerung des geltenden Gehaltsabkommens um drei Monate bis 31. März 1996, 
- Entfall der Rundungsbestimmungen im Pensionsrecht: 

- durch monateweise Berücksichtigung der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit, 
- durch Bindung der Pensionswirksamkeit der nächsten Vorrückung und des Erreichens der 

Dienstalterszulage an die tatsächliche Vollendung des hiefür erforderlichen Zeitraumes 
vor dem Ausscheiden aus dem Dienststand (mit Übergangsbestimmungen für Rundungs­
begünstigungen, die nach dem bisherigen Recht bis 1. Jänner 1996 erworben werden), 

- Anhebung der für das Erreichen der vollen Ruhegenußbemessungsgrundlage erforderlichen 
ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 35 auf 40 Jahre und Erreichen des Anspruches auf 
Ruhegenuß mit 15 (statt wie bisher mit 10) Jahren, 

- einheitlicher Todesfallbeitrag im Ausmaß von 150% des Gehaltes eines Beamten der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V, 

- Aufschiebung der 2. Etappe der Besoldungsreform, wobei Art und Umfang des Aufschiebens 
in Verhandlungen mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst festzulegen sein werden. 

- Änderungen der Bestimmungen über die Emeritierung der ordentlichen Universi­
tä ts(Hochschul )professoren, 

- Bestimmungen über die auslaufende Verwendung der derzeit in einem Dienstverhältnis ste­
henden Studienassistenten und Demonstratoren. 

Darüber hinaus sieht der Bund auf organisatorischer Ebene folgende weitere Einsparungs­
maßnahmen vor: 
- jährliche Planstelleneinsparung um 1 % ab 1. Jänner 1995, 
- Kürzungen der Nebengebühren für Mehrdienstleistungen um 10% ab 1. Jänner 1995, 
- Kürzung der Belohnungen um 50%. 

Am 30. Jänner 1995 sind in einer Besprechung von Vertretern der Bundesregierung mit der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst eine Reihe von Konsolidierungsmaßnahmen bei den Bundes­
und Landeslehrern vereinbart worden, die das Anliegen einer Planstellenreduktion und einer 
Kürzung von Mehrdienstleistungen auch auf dem Unterrichtssektor verwirklichen sollen. 
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Neben schulrechtlichen Maßnahmen, die nicht Gegenstand dieses Entwurfes sind, sind 
dies 
- der Entfall der dauernden Mehrdienstleistungsvergütung, wenn der Lehrer den hiefür erfor­

derlichen Unterricht tatsächlich länger als einen Tag nicht hält, im Gegenzug Anspruch des 
Vertreters auf Mehrdienstleistungsvergütung bei über einen Tag hinausgehenden Vertre­
tungsanlässen, 

- der Entfall der Aufrundungsbestimmungen im Lehrverpflichtungsrecht der Landeslehrer, 
- erleichterter Zugang von Lehrern zur Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte auf 

freiwilliger Basis. 

Mit der zuletzt genannten Maßnahme soll ein Übergang auf ein reduziertes Stundenangebot 
ohne Freisetzungen von Lehrern ermöglicht werden. 

Es wird nicht übersehen, daß es im Zuge dieser Maßnahmen zu Kürzungen und Belastungen 
kommt, doch erscheinen diese insgesamt nicht unverhältnismäßig und sind überdies im Lichte des 
Erfordernisses der Konsolidierung des Budgets des Bundes zu sehen. Diese Maßnahmen werden 
im Jahr 1995 etwa 2,1 Milliarden Schilling und im Jahr 1996 etwa 3,9 Milliarden Schilling an Ein­
sparungen gegenüber dem Jahr 1994 bringen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes, ergibt sich hin­
sichtlich 
- der Art. I bis XI, XIV und XVII aus Art; 10 Abs.l Z 16 B-VG, 
- des Art. XII aus Art. 14 Abs.2 B-VG, 
- des Art. XIII aus Art.14a Abs.3lit. b :e-VG, 
- der Art. XV und XVI aus Art. 10 Abs. 1 Z 1 B-VG. 

2. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Im Eisenbahnenteignungsgesetz 1954 erfolgt eine Regelung der Kostentragung im Falle von 
Enteignungen für Zwecke der Eisenbahn oder Bundesstraßen. 

Im Bundesstraßengesetz 1971 erfolgt eine Ergänzung der Bestimmung über die Straßenbau-
last. 

Im Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften 
erfolgt eine Ergänzung der Bestimmung über das Verbot der Belastung von Mauten für die 
Benützung von Bundesstraßen mit landesgesetzlich geregelten Abgaben. 

Im Berggesetz 1975 werden dort mindestens einmal im Jahr bzw. einmal im Monat vorge­
sehene Besichtigungen flexibel, dh. Besichtigungen nur soweit dies zur Ausübung des Aufsichts­
rechtes der Bergbehörden erforderlich ist, geregelt. 

3. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

3.1. Maßnahmen im Bereich der Sozialleistungen 

Mit der Umsetzung der im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung enthaltenen Ein­
sparungsmaßnahmen soll im Bereich der Sozialleistungen eine Konsolidierung des Bundesbud­
gets erfolgen. Dazu sind folgende Maßnahmen vorzusehen: 
- Verschärfung des Einkommensbegriffes im Zusammenhang mit der Beurteilung von Ansprü­

chen der Arbeitslosenversicherung, 
- Ersatz des erhöhten Karenzurlaubsgeldes durch einen Zuschuß, der vom anderen Elternteil 

bzw. den Eltern zurückzuzahlen ist, 
- Hereinbringung des Zuschusses zum Karenzurlaubsgelddurch die Finanzämter, 
- Strengere Handhabung der Freigrenzenerhöhung bei der Notstandshilfe, 
- Einforderung von Kinderbetreuungsplätzen von den Ländern, 
- Kostenbeteiligung der Gemeinden an der Sondernotstandshilfe, 
- Absenkung der Ersatzrate in der AIV ab der Lohnklasse 72, 
- Einschränkungen beim Familienzuschlag, 
- Einschränkungen bei der Sonderunterstützung, 
- Vorfinanzierung des Ausbaus von Behindertenwerkstätten durch das Arbeitsmarktservice, 
- Anordnungsrecht des Sozialministers zur Durchsetzung der Regierungspolitik gegenüber 

dem Arbeitsmarktservice. 
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Durch die Maßnahmen entstehen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik Einsparungen bzw. 
Mehreinnahmen im folgenden Ausmaß (in Millionen Schilling): 

1995 

1653 

1996 

3931 

1997 

3983 

1998 

4017 

Im übrigen wird auf den Besonderen Teil der Erläuterungen verwiesen. 

3.2 Maßnahmen im Bereich der Sozialversicherung 

1999 

4044 

Gemäß dem Arbeitsübereinkommen der beidenRegierungsparteien vom November 1994 
liegt der Schwerpunkt des Regierungsprogrammes in dieser Legislaturperiode bei der Budget­
konsolidierung. Wie im Arbeitsübereinkommen ausgeführt wird, macht es die Höhe des Konso­
lidierungsbedarfes erforderlich, daß alle großen Ausgabenbereiche, darunter auch die Pensionen, 
einen wesentlichen und sozial ausgewogenen Beitrag leisten. Im Rahmen der Maßnahmen zur 
Konsolidierung des Bundeshaushalts ist weiters ausdrücklich die Erhöhung des Eigenfinanzie­
rungsanteils der Bauern und Selbständigen mit dem Ziel der Erreichung des Anteils bei den 
Unselbständigen vorgesehen. 

3.2.1 Folgende angeführten Maßnahmen im ASVG, GSVG und BSVG dienen der Umsetzung des 
Arbeitsübereinkommens: 
- Verschärfung der Wegfallsbestimmungen bei vorzeitigen Alterspensionen; 
- Verringerung der Ausfallhaftung des Bundes von 100,2vH auf 100,OvH. 

3.2.2 Spezifische Maßnahme im ASVG: 

Schaffung der Möglichkeit des Abschlusses von Verträgen zwischen den Trägern der Pen­
sionsversicherung und den Gebietskörperschaften zwecks Durchführung der medizinischen 
Begutachtung von öffentlich Bediensteten. 

3.2.3 Spezifische Maßnahmen im GSVG: 
- Sofortige gänzliche Hinzurechnung der Sozialversicherungsbeiträge bei der Ermittlung der 

Beitragsgrundlage nach dem GSVG. 
- Anhebung der Mindestbeitragsgrundlage im Jahre 1995 um 700S, in den folgenden Jahren, 

beginnend ab 1996, soll die Mindestbeitragsgrundlage bis 1999 jeweils um 500 Sangehoben 
werden. 

- Der Beitrag, den die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft als Pensionsver­
sicherungsträger für die Krankenversicherung der Pensionisten zu entrichten hat, soll von 
330vH auf 275vH der von den Pensionisten einbehaltenen Beträge gesenkt werden. 
Dadurch kommen die Mehreinnahmen, die durch die Maßnahmen der Ziffern 1 und 2 in 
der Krankenversicherung erzielt werden, dem Bund zugute (Verminderung des Bundesbei­
trages in der Pensionsversicherung). 

- Gleichziehung der Beitragsgrundlage bei Beginn der Versicherung mit der Mindestbeitrags­
grundlage. 

3.2.4 Spezifische Maßnahmen im BSVG: 
- Die für die Versicherungspflicht in der Pensionsversicherung maßgebliche Einheitswertgren­

ze soll von 33000 Sauf 20000 S gesenkt werden. 
- Im Geschäftsjahr 1995 soll der Bundesbeitrag zur Unfallversicherung der Bauern um 

150 Millionen Schilling verringert werden. 

4. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

4.1 Maßnahmen im Bereich des Finanzausgleichs 

Die Anforderungen an die öffentlichen Haushalte infolge des Beitrittes Österreichs zur 
Europäischen Union, insbesondere in Form von Beitragsleistungen, Steueranpassungen und För­
derungen der Landwirtschaft, treffen die Gebietskörperschaften in unterschiedlichem Ausmaß. 
Die Verteilung dieser Belastungen ist daher unter Bedachtnahme auf die Lasten der öffentlichen 
Verwaltung und die Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften im Rahmen einer Novelle zum 
Finanzausgleichsgesetz 1993 zu regeln. 

Über die konkrete Ausgestaltung der Kostentragung des EU-Beitritts wurde am 31. Jänner 
1995 zwischen den Gebietskörperschaften eine Vereinbarung getroffen, welche nicht nur die 
unmittelbar mit dem Beitritt zusammenhängenden Fragen, sondern auch Änderungen bei 
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Kostentragungsbestimmungen mit dem strukturellen Ziel umfaßt, die Belastung der Haushalte 
besser auf die tatsächliche Ausgabenverantwortung abzustimmen. 

Während die Gesamtbelastung Österreichs nicht nur durch die Beiträge Österreichs an die 
Europäische Union, sondern auch durch Rückflüsse aus der EU, insbesondere im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und der Regionalförderung, bestimmt wird, umfaßt die finanzaus­
gleichsrechtliche Umsetzung des EU-Beitritts dessen Auswirkungen auf die öffentlichen Haus­
halte: das sind die Beitragszahlungen Österreichs an die EU sowie die mit dem Beitritt bzw. all­
gemein mit der europäischen Integration ausgelösten Steueranpassungen. Zu den Beitragszah­
lungen leisten die Länder im Jahr 1995 einen Betrag von 5,25Milliarden Schilling und die 
Gemeinden von 4,75 Milliarden Schilling. Der Gemeinde-Anteil wird in Form eines Vorwegab­
zuges bei der veranlagten Einkommensteuer aufgebracht, der Anteil der Länder wird als 
Hundertsatz an· den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln, BSP-Eigenmitteln und einer "Restgröße" 
von 8 Milliarden Schilling, welche hauptsächlich die steuerlichen Anpassungen und den Entfall 
der Zölle als Einnahmen des Bundes darstellt, gebunden, um die zukünftige Entwicklung dieser 
Beitragszahlungen miteinzubeziehen. Der übrige Teil wird vom Bund getragen. Ebenso wird die 
Beteiligung Österreichs an der Europäischen Investitionsbank in der Höhe von rund 5 Milliarden 
Schilling, wovon 1995 rund 2 Milliarden Schilling zu leisten sind, vom Bund finanziert. Die steuer­
lichen Auswirkungen werden nach den bestehenden FAG-Regelungen von jeder Gebietskörper­
schaft getragen. 

Die Aufwendungen der öffentlichen Haushalte im Bereich der Landwirtschaft werden aus­
schließlich durch Bund und Länder, somit - wie bisher - ohne Beteiligung der Gemeinden 
finanziert. 

Ein integrierender Teil der Vereinbarung vom 31. Jänner 1995 ist eine Synthese der Verant­
wortlichkeiten des Bundes und der Länder bei der Schulgesetzgebung in der Form, daß alle 
Gesetze oder Verordnungen des Bundes und der Länder, die zu Änderungen der Kosten oder 
der Kostenstruktur führen, des Einvernehmens zwischen dem Bund und allen Ländern bedür­
fen; weiters wird der Bund den Ländern nur mehr 90% der Kosten der Landeslehrer ersetzen, 
zugleich jedoch die Finanzausstattung der Länder um 10% der im Jahr 1995 anfallenden Kosten 
für Landeslehrer (Aktivitätsaufwand, Pensionsaufwand) in Form von Finanzzuweisungen, die in 
Zukunft mit der Steigerung der Ertragsanteile der Länder indexiert sein werden, erhöht. Durch 
diese Regelung werden die Länder in die Finanzierung der Landeslehrer eingebunden, sind 
jedoch nur dann belastet, wenn sich die Ertragsanteile weniger dynamisch entwickeln als die 
Kosten für die Landeslehrer. Während die finanzausgleichsgesetzliche Umsetzung des Abtau­
sches von 10% des Kostenersatzes gegen Finanzzuweisungen erst erfolgen kann, sobald die dar­
gestellte Einvernehmungsregelung institutionalisiert ist, erfolgt im Budget 1995 - wenngleich 
ohne Ergebnis auf den Saldo - bereits eine getrennte Darstellung der beiden Komponenten. 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung der im vorliegenden Entwurf enthaltenen Rege­
lungen gründet auf den §§ 2, 3, 5 bis 8 und 11 bis 13 F-VG 1948, hinsichtlich des § 19 FAG 1993 als 
Annex zur Kompetenz zur Regelung des materiellen Abgaberechts (§7 Abs.1 bis 3 F-VG 1948 in 
Verbindung mit §7 Abs.1 FAG 1993). 

4.2 Maßnahmen im Bereich des Einkommensteuerrechts 

Auf dem Gebiet der Ertragsbesteuerung soll es als Beitrag der Wirtschaft zu den Budgetbe­
gleitmaßnahmen zu einer Reduktion des Investitionsfreibetrages kommen. Durch eine eigene 
Sondervorauszahlung soll sichergestellt werden, daß die Liquiditätswirkungen aus der Absen­
kung des Investitionsfreibetrages bereits ab dem Jahr 1995 eintreten. 

4.3 Maßnahmen im Bereich der Mineralölsteuer 

Zur Budgetkonsolidierung sollen im Jahre 1995 zusätzliche Mineralölsteuereinnahmen in 
Höhe von rund 5,5 Milliarden Schilling erschlossen werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine 
Anhebung der Mineralölsteuersätze für Benzine um 1,10 SII, für Dieselöl um 60 gIl und für alle 
Heizöle um 30 gll bzw. kg erforderlich. Weiters sollen - bisher steuerbefreites - Flüssiggas 
für Heizzwecke mit 30 g/l besteuert, der Steuersatz für Flüssiggastreibstoffe um 1 S/kg angehoben 
und die Fälligkeit der Mineralölsteuer um einen Monat vorverlegt werden. Diese Maßnahmen 
sind auch als erster Schritt zur Verwirklichung des im Arbeitsübereinkommen zwischen der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs und der Österreichischen Volkspartei unter dem 
Abschnitt 11 "Aufschwung", Kapitel "Steuern", vereinbarten Zieles der Ökologisierung des Steu­
ersystems anzusehen. 
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Weiters sollen die mineralölsteuerspezifischen Bestimmungen der EG-Richtlinie 94174, die 
insbesondere Verfahrensvereinfachungen bei der Beförderung bestimmter Mineralöle vorsehen, 
in österreichisches Recht umgesetzt werden und im Hinblick auf die Entsteuerung von Erdgas 
und Altölen einem Antrag Österreichs an die Europäische Gemeinschaft Rechnung getragen 
werden. 

Außerdem sollen Klarstellungen von seit dem Inkrafttreten des Mineralölsteuergesetzes 
1995 aufgetretenen Zweifelsfragen vorgenommen und für bestimmte Verfahrensbereiche Son­
derregelungen zur Lösung von in der Praxis aufgetretenen Problemen geschaffen werden. Die 
zeitlich befristete Sonderabgabe von Erdöl soll vorzeitig auslaufen. 

5. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Jugend und Familie 

5.1 Einleitung 

5.1.1 Problem: 

Es besteht Konsolidierungsbedarf des Bundesbudgets und auch im Ausgleichsfonds für 
Familienbeihilfen, der Maßnahmen im Bereich des Familienlastenausgleiches erfordert. 

5.1.2 Lösung: 
- Verminderung der Familienbeihilfensätze um jeweils 100 S 
- Wegfall der Geldleistungen für die sogenannte Heimfahrtbeihilfe 
- Einführung eines Selbstbehaltes bei Freifahrten 
- Schaffung eines Selbstbehaltes für die unentgeltlich in Anspruch genommenen Unterrichts-

mittel. 

5.1.3 Einsparungen Gährlich): 
- Einsparung bei der Familienbeihilfe .......................................... . 
- Einsparung bei Fahrtbeihilfen .................................................... . 
- Einsparung bei Freifahrten durch Einführung eines Selbst-

behaltes .......................................................................................... . 
- Anpassung der Mindestwegstrecken ......................................... . 
- Einsparung bei Schulbüchenl ..................................................... . 

Zusammen .. . 

5.2 Erläuterungen 

rd. 2000 Millionen Schilling 
rd. 430 Millionen Schilling 

rd. 225 Millionen Schilling 
rd. 130 Millionen Schilling 
rd. 120 Millionen Schilling 
rd. 2 905 Millionen Schilling 

Der Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen befindet sich in einer kritischen finanziellen 
Situation. Durch das Arbeitsübereinkommen der Koalitionsparteien soll - auch den Familien-" 
lastenausgleich betreffend - dem Spargedanken zum Durchbruch verholfen werden. Neben 
einer Anpassung der Familienbeihilfe sind insbesondere Änderungen bei den Barleistungen im 
Zusammenhang mit Freifahrten und Fahrtbeihilfen erforderlich sowie ein Selbstbehalt bei den 
Freifahrten und der Schulbuchaktion, wobei auch eine effizientere Vollziehung angezeigt ist. 
Gleichermaßen zu diesen Vorgaben des Arbeitsübereinkommens sind fonnale Bereinigungen 
und Anpassungen des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 notwendig. 

Der Budgetausschuß hat den Gesetzentwurf in Sitzungen am 17., 20. und 21. März 1995 der 
Vorberatung unterzogen. Die Beratungen waren wie folgt strukturiert: 

Freitag, 17. März 1995 

Bundeskanzleramt 
BM für Jugend und Familie 
BM für Wissenschaft und Forschung 

Montag, 20. März 1995 

BM für wirtschaftliche Angelegenheiten 
BM für Arbeit und Soziales 

Dienstag, 21. März 1995 

BM für Arbeit und Soziales 
BM für Finanzen (inklusive allgemeine Debatte). 
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An der Debatte beteiligten sich die Ab geordneten Karl Ö II i n ger, Dr. Peter K 0 s tel k a, Karl 
Donabauer, Mag. Johann-Ewald Stadler, Franz Kampichler, Dipl.-Ing. Richard Kaiser, 
Dr. Günther Kr ä u ter, Dr. Ilse M erte I, Dr. Martin Gr af, Dipl-Vw. Dr. Josef L ackner, Edith 
Halle r, Brigitte Pe sch e I, Dr. Hans H afne r, Karl Gerfried Müller, Ludmilla P arfuss, Sigis­
bert D 0 I ins c h e k, Dr. Irmtraut Kar Iss 0 n, Elfriede M a d I, Heidrun S il h a v y, Mag. Willibald 
Gföhler, Rosemarie Bauer, Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch, Dr. Johann Stippei, Mag. 
Dr. Willi B rau ne der, Dr. Gertrude B r i n e k, Mag. Dr. Madeleine Pet r 0 v i c, Dr. Alfred 
Brader, Dr. Günther Leiner, Dr. Udo Grollitsch, Mag. Thomas Barmüller, Dipl.-Vw. 
Dr. Alexander Van der Bellen, Peter Rosenstingi, Mag. Franz Steindl, Ing. Monika 
Langthaler, Dr. Volker Kier, Günter Kiermaier, Kurt Eder, Mag. Dr. Maria Fekter, 
Dr. Gottfried Feurstein, Annemarie Reitsamer, Mag. Walter Guggenberger, Josef 
Me i s i n ger, Theresia Hai d 1 m a y r, Mag. Gilbert T r a tt n er, Hermann B ö ha c k er, 
Dr.Ewald Nowotny, Dr. Alfred Gusenbauer, Jakob Auer und Dipl.-Kfm. Holger Bauer 
sowie die Bundesministerin für Jugend und Familie Dr. Sonja Mo se r, der Bundesminister für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst Dr. Rudolf Sc hol t e n, der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten Dr. Wolfgang Sc h ü s sei, der Bundesminister für Arbeit und Soziales Josef 
He sou n und der Bundesminister für Finanzen Dkfm. Ferdinand La ci n a sowie der Staats­
sekretär im Bundeskanzleramt Dr. Caspar Ein e m. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter 
Berücksichtigung von Abänderungsanträgen der Abgeordneten Mag. Franz S t ein d I und Dr. Kurt 
Hein dl, Annemarie Re i ts a me rund Dr. Gottfried Fe urs te in, Dr. Ewald N owotny und 
Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch, Jakob Auer und Dr. Ewald Nowotny sowie Dr. Ewald 
Nowotny, Dipl.-Vw. Dr. Dieter Lukesch, Hermann Böhacker, Dipl.-Vw. Dr. Alexander 
V a n der Bell e n und Dr. Hans Peter H ase Ist ein e r mit wechselnden Mehrheiten ange­
nommen. 

Abänderungs- bzw. Zusatzanträge der Abgeordneten Brigitte Pes c hel und Karl Ö Il i n ger, 
Edith Hall e r, Dipl.-Vw. Dr. Alexander Va n der Bell e n und Dr. Volker K i e r sowie Hermann 
Bö h a c k erfanden nicht die Mehrheit des Ausschusses. 

Den vom Ausschuß angenommenen Abänderungs- bzw. Zusatzanträgen waren folgende Erläute­
rungen beigegeben: 

1. Zu Art. I Z I, Z 8, Art. n Z 10a, Z 22, Art. XII Z 1, ZU, Art. xm Z 1, Z 8, Art. XV Z 1, la-ld, 2, 
2a-2d, Z 3, 3a-3f, Z 4, Z 5, Z 6, Art. XVI Z 1, Z 2, Art. XVla: 

Mit der vorliegenden Ausschußänderung soll die Sonderregelung des § 19a des Bezügegesetzes 
und der gleichartigen Regelung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 - wie ursprünglich vorgese­
hen - mit Ablauf des 31. Dezember 1995 enden. In diesem Zusammenhang wird die Anhebung der 
Pensionsbeiträge der obersten Organe und der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes um drei 
Monate früher als in der Regierungsvorlage vorgesehen, nämlich mit 1. Jänner 1996, um 1,5 Prozent­
punkte angehoben. 

Die frühere Anhebung der Pensions beiträge wird sich auch auf die Bemessung der Pensionssiche­
rungsbeiträge der ehemaligen obersten Organe und Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes sowie 
deren Hinterbliebenen auswirken. 

Daneben sieht der Abänderungsantrag folgende Regelungen vor: 
1. Änderung der Abfertigungsregelung für Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates im 

Sinne des Angestelltengesetzes, 
2. Anrechnung von Zeiten, die als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

zurückgelegt wurden, für die Vorrückung und Berechnung der Ruhebezüge als österreichisches 
oberstes Organ, 

3. Aufrechnung von Leistungen, die als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften gebühren, mit den nach dem Bezügegesetz gebührenden Leistungen, 

4. Verhinderung von Mehrfachabfertigungen, wenn auch Abfertigungsansprüche als Mitglied der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften bestehen. 

Darüber hinaus enthält der Abänderungsantrag Regelungen für Bundesbedienstete, die zum Mit­
glied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ernannt werden, hinsichtlich deren Außer­
dienststeIlung und den damit verbundenen Bezugsentfall. 
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Zn Art. I Z 1, Art. XII Z 1 und Art. XIII Z 1: 

Da die Ausübung der Funktion als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
eine Weiterbeschäftigung des Beamten auf seinem bisherigen Arbeitsplatz ausschließt, werden 
Beamte, die Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften sind, hinsichtlich ihrer dienst­
rechtlichen Stellung jener von Mitgliedern der Bundesregierung angeglichen. Sie sind daher für die 
Dauer dieser Funktion außer Dienst zu stellen. 

Zu Art. I Z8: 

Die Inkrafttretensbestimmungen zum BDG 1979 werden um das Inkrafttreten der Änderung des 
§ 19 Z2 BDG 1979 ergänzt. 

Zu Art. 11 Z 10a: 

Die Dienstbezüge eines Beamten, der Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten ist, sollen für die Dauer dieser Funktion entfallen. 

Zu Art. 11 Z 22: 

Die Inkrafttretensbestimmungen zum Gehaltsgesetz 1956 werden um das Inkrafttreten der Ände­
rung des § 13 Abs. 9a des Gehaltsgesetzes 1956 ergänzt. 

Zu Art. XII ZU: 

Die Inkrafttretensbestimmungen zum Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 werden um das 
Inkrafttreten der Änderung des § 15 Abs.7 Z 2 des Landesl~hrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 ergänzt. 

Zu Art. XIII Z 8: 

Die Inkrafttretensbestimmungen zum Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechts­
gesetz 1985 werden um das Inkrafttreten der Änderung des § 15 Abs.7 Z2 des Land- und forstwirt­
schaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 ergänzt. 

Zu Art. XV Z 1 und 2d: 

Durch die Erweiterung der § 7 Abs.2 und § 23e Abs.2 des Bezügegesetzes soll bewirkt werden, 
daß die Zeiten, die als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückgelegt wur­
den, allen obersten Organen nach dem Bezügegesetz einschließlich den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments zur Gänze für die Vorrückung in höhere Bezüge angerechnet werden. 

Zu Art. XV Z la: 

Der letzte Satz im § 10 Abs. 1 des Bezügegesetzes entfällt auf Grund einer Änderung des B­
KUVG. 

Zu Art. XV Z Ib: 

Die Bestimmung des § 10 Abs.4 des Bezügegesetzes bewirkt, daß für den Fall, daß ein oberstes 
Organ neben seinem Anspruch auf Bezug oder Ruhebezug nach dem Bezügegesetz auch einen 
Anspruch auf Ruhegehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften besitzt, sein 
Bezug oder Ruhebezug nach dem Bezügegesetz nur in dem Ausmaß auszubezahlen ist, um den er den 
gebührenden Ruhegehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übersteigt. 

Bezieht ein oberstes Organ einen Ruhebezug nach dem Bezügegesetz, so soll dieser, wenndane­
ben ein Anspruch auf Grundgehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
entsteht, gemäß § 10 Abs. 5 des Bezügegesetzes für die Dauer dieses Aktiveinkommens von der Euro­
päischen Gemeinschaften gänzlich stillgelegt werden. Nach dem Ausscheiden aus der Funktion als Mit­
glied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften soll es jedoch zu einer Neubemessung des 
stillgelegten Ruhebezuges unter Berücksichtigung der Funktionsdauer als Mitglied der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften kommen. 

Zu Art. XV Z lc und 3 und Art. XVI Z 1 und 2: 

Mit diesen Ausschußänderungen soll die Sonderregelung des § 19a des Bezügegesetzes und der 
gleichartigen Regelung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 - wie ursprünglich vorgesehen -
mit Ablauf des 31. Dezember 1995 enden. In diesem Zusammenhang wird die Anhebung der Pensions­
beiträge der obersten Organe und der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes um 1,5 Prozentpunkte 
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um drei Monate früher als in der Regierungsvorlage vorgesehen, nämlich mit 1. Jänner 1996, an­
gehoben. 

Zu Art. XV Zld: 

§ 14 Abs.1 vorletzter Satz des Bezügegesetzes enthält eine Zitierungsberichtigung. 

Zu Art. XV Z 2: 

Durch die Neufassung des § 14 Abs. 2 des Bezügegesetzes wird die Abfertigungsregelung für die 
Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates im Sinne der Abfertigungsregelung des Angestell­
tengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, geändert. Die Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates sol­
len sowohl hinsichtlich der für das Entstehen und das Ausmaß der Abfertigung maßgeblichen Dauer 
der Funktionsausübung als auch hinsichtlich der Anzahl der Monatsbezüge, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als einmalige Entschädigung gebühren, den dem Angestelltengesetz unterliegenden Perso- .. 
nenkreis gleichgestellt werden, 

Zu Art. XV Z 2a: 

Nach § 14 Abs.6 des Bezügegesetzes soll eine Fortzahlung der Bezüge oder eine einmalige Ent­
schädigung auch dann nicht gebühren, wenn das oberste Organ spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach dem Ausscheiden aus seiner Funktion Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten wird. Darüber hinaus wird klargestellt, daß diese "Abfertigungen" so lange nicht gebühren, solange 
spätestens innerhalb dieser Dreimonatsfrist erneut eine im § 14 Abs. 6 des Bezügegesetzes aufgezählte 
politische Funktion übernommen wird. 

Endet die Mitgliedschaft in der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, so soll nach § 14 
Abs. 7 des Bezügegesetzes auch das von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gebühren­
de Übergangsgeld ("Abfertigung") in die Vergleichsberechnung mit der von Österreich "ruhend" 
gestellten Fortzahlung der Bezüge oder einmaligen Entschädigung einbezogen werden. 

Ist auch die höchste von Österreich gebührende "Abfertigung" niedriger als das von der Kommis­
sion der Europäischen Gemeinschaften gebührende Übergangsgeld,so soll nach § 14 Abs.7 Z2lit. b 
des Bezügegesetzes nur dieses Übergangsgeld gebühren. 

Begründet die Ausübung der Tätigkeit bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
kein Übergangsgeld, so soll nach § 14 Abs.7 Z3 des Bezügegesetzes die von Österreich "ruhend" 
gestellte höchste Leistung wieder aufleben. 

Durch die Aufnahme der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in den § 14 Abs.8 des 
Bezügegesetzes soll bei der Vergleichsberechnung des nunmehr einem obersten Organ entstandenen 
Anspruches auf Fortzahlung der Bezüge oder einmalige Entschädigung auch ein von der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften bereits erhaltenes Übergangsgeld berücksichtigt werden. Der neu 
entstandene Anspruch soll nur in dem Ausmaß gebühren, um das er die bereits nach dem BezG oder 
nach landesrechtlichen Vorschriften erhaltenen Leistungen einschließlich des von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften erhaltenen Übergangsgeldes betraglieh übersteigt. 

Zu Art. XV Z 2b: 

Für die Vergleichsberechnung der von Österreich gebührenden Abfertigungen mit dem von der 
Kommission der. Europäischen Gemeinschaften gebührenden Übergangsgeld soll nach § 14 Abs.10 
des Bezügegesetzes von diesem Übergangsgeld allerdings jener Betrag abgezogen werden, der für 
den Zeitraum seiner bereits erfolgten Auszahlung das einzige Einkommen darstellte. 

Hat ein Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates bereits einmalige Entschädigungen erhal­
ten oder hätten ihm solche zwar gebührt, die aber infolge der Übernahme einer neuerlichen politischen 
Funktion innerhalb der Dreimonatsfrist nach § 14 Abs. 6 des Bezügegesetzes "ruhend" gestellt wurden, 
so sind diese für den Fall einer Vergleichsberechnung eines neuerlich entstehenden Anspruches auf 
eine einmalige Entschädigung derart einzubeziehen, daß die für das Entstehen des Anspruches maß­
gebende Dauer der Funktionsausübung der bereits erhaltenen oder "ruhend" gestellten einmaligen. 
Entschädigungen fiktiv neu zu ermitteln und mit der für das Entstehen des Anspruches auf die neuer­
liche einmalige Entschädigung maßgebenden Dauer der Funktionsausübung zusammenzuZählen ist. 
Der neuerliche Anspruch ist auf der Grundlage der fiktiv errechneten Gesamtdauer zu berechnen 
und der Betrag in Abzug zu bringen, der bereits als einmalige Entschädigung tatsächlich ausbezahlt 
oder "ruhend" gestellt wurde. 

Nach § 14 Abs.12 des Bezügegesetzes sollen für eine spätere Vergleichsberechnung auch die 
Ansprüche als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften mit dem Aufwertungsfak-
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tor valorisiert werden, um den sich seither die Höhe des Gehalts eines Bundesbeamten des Dienststan­
des der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6 geändert hat. 

Zu Art. XV Z2c: 

Nach § 16 Abs. 4 des Bezügegesetzes soll der einem obersten Organ nach dem Bezügegesetz zuste­
hende Bezug oder Ruhebezug, für den Fall, daß für denselben Zeitraum auch ein Übergangsgeld als 
Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gebührt, nur in der Höhe ausbezahlt wer­
den, in der er das Übergangsgeld von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übersteigt. 

Durch die Bestimmung des § 16 Abs. 5 des Bezügegesetzes soll eine Bezugsfortzahlung nach § 14 
..t\bs.1 des Bezügegesetzes ("Abfertigung") für den Fall, daß auch ein Anspruch auf Ruhegehalt als 
Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften besteht, nur in der Höhe des Differenz­
betrages gebühren. 

Stehen einem Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auch Ansprüche nach 
dem Bezügegesetz zu, so soll dieses nach § 16 Abs. 6 des Bezügegesetzes verpflichtet werden, allen für 
die Auszahlung seiner Ansprüche nach dem Bezügegesetz zuständigen Stellen sämtliche Ansprüche, 
die ihm von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zustehen, zu melden. 

Zu Art. XV Z 3a: 

Durch § 23h Abs. 3 des Bezügegesetzes wird klargestellt, daß einem Mitglied des Europäischen 
Parlaments, das gleichzeitig Mitglied des Bundesrates ist, wie einem Mitglied des Europäischen Parla­
ments, das gleichzeitig Mitglied des Nationalrates ist, auch nur eine Entfernungszulage, nämlich die für 
seine Mitgliedschaft zum Europäischen Parlament, gebührt. 

Zu Art. XV Z 3b: 

Durch die Erweiterung des § 25 Abs. 2lit. ades Bezügegesetzes um die Mitglieder der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften soll bewirkt werden, daß auch die Zeiten, die als Mitglied der Kom­
mission der Europäischen Gemeinschaften zurückgelegt wurden, bei der Zusammensetzung der nihe­
bezugsfähigen Gesamtzeit für einen Ruhebezug als Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates 
berücksichtigt werden. 

Zu Art. XV Z 3e: 

Die Erweiterung des § 35 Abs. 3 des Bezügegesetzes bezweckt, daß einem obersten Organ gemäß 
§ 35 Abs. 1 des Bezügegesetzes auch Zeiten, die es als Mitglied der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften zurückgelegt hat, für die Begründung des Anspruches und die Bemessung des Ruhe­
bezuges im Verhältnis 1: 1 angerechnet werden. 

Zu Art. XV Z 3d: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 41 Abs. 3 des Bezügegesetzes und enthält lediglich 
eine Klarstellung. 

Zu Art. XV Z 3e: 

Die Erweiterung des § 44b Abs. 2 Z 1 des Bezügegesetzes bezweckt, daß einem Mitglied des Euro­
päischen Parlaments auch Zeiten, die es als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten zurückgelegt hat, bei der Berechnung der ruhebezugsfähigen Gesamtzeit berücksichtigt werden. 

Zu Art. XV Z 3f: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen § 44k und enthält lediglich eine sprachliche Korrek­
tur. 

Zu Art. XV Z 4: 

Die Inkrafttretensbestimmungen zum Bezügegesetz werden um das Inkrafttreten der zusätzlichen 
Änderungen des Bezügegesetzes ergänzt. 

Zu Art. XV Z 5: 

Der Entfall der Änderungsziffer im Bezügegesetz erfordert eine Umnumerierung der bisherigen 
Änderungszahl des Art. XV Z 6. 
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Zu Art. XV Z 6: 

Mit § 47b des Bezügegesetzes wird eine Sonderregelung für jene ehemaligen obersten Organe 
nach dem Bezügegesetz getroffen, die österreichischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments als 
Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates nachfolgen. Während § 14 Abs. 6 des Bezügegesetzes 
vorsieht, daß die Fortzahlung der Bezüge und die einmalige Entschädigung nur dann nicht gebührt, 
wenn das oberste Organ innerhalb von drei Monaten nach dem Ausscheiden neuerlich eine politische 
Funktion übernimmt, wird in § 47b des Bezügegesetzes eine von der Dreimonatsfrist abweichende 
Regelung getroffen: Einem ehemaligen obersten Organ, das ab dem 9. Oktober 1994 aus seiner politi­
schen Funktion ausgeschieden ist und deshalb (wieder) zum Mitglied des Nationalrates oder des Bun­
desrates bestellt wird, weil ein Mitglied des Europäischen Parlaments auf sein gleichzeitiges Mandat als 
Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates verzichtet, soll die Fortzahlung der Bezüge oder ein­
malige Entschädigung bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 nicht gebühren. Wurden Bezugsfortzah­
lungen oder einmalige Entschädigungen bereits ausbezahlt, so sind diese mit Bescheid zurückzufor­
dern. 

§ 47c des Bezügegesetzes enthält eine Übergangsbestimmung betreffend die Abfertigungsregelung 
für Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates: Hat ein Mitglied des Nationalrates oder des Bun­
desrates zumindest einmal einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes vor Beginn der 
XX. Legislaturperiode angehört, so sind sowohl für die Begründung des Anspruches als auch für die 
Berechnung der Höhe der einmaligen Entschädigung die bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 gel­
tenden Vorschriften weiter anzuwenden. 

Zu Art. XVIa: 

Mit dieser Änderung des Artikels VI des Bundesgesetzes BGBl. Nr.612/1983 werden die für 
Beamte im Falle ihrer Mitgliedschaft zum Europäischen Parlament oder zur Kommission der Europäi­
schen Gemeinschaften geltenden Bestimmungen über die besoldungsrechtlichen Konsequenzen der 
Außerdienststellung auch auf Bundesbedienstete, die nicht Beamte sind, für anwendbar erklärt. 

2. Zu Art.III § 4a Abs.l: 

Durch die gegenständliche Änderung ~es VBG soll zur Gewährleistung einer gewissen Flexibilität 
die Ausnahme vom Kettenvertragsverbot auf befristete Tätigkeiten in Parlamentsklubs oder in einem 
KabinettlBüro eines obersten Organes im Sinne des Bezügegesetzes ausgedehnt werden. 

3. Zu Art. XXß Z 6, Z 8, Z 33, Art. xxm Z 4, Art. XXV, Art. XXVIß Z 4, Z 5, Art. XXXI Z 15 (§ 252 
Abs.3): 

Zu Art. XXß Z 6 und Z 8: 

Bei der Feststellung des Einkommens für die Beurteilung, ob es unter oder über der Geringfügig­
keitsgrenze liegt, soll einerseits bei Dienstverhältnissen wie bisher auf das Entgelt und bei selbständiger 
Erwerbstätigkeit sowohl auf das Einkommen als auch auf den Umsatz abgestellt werden. 

Zn Art. XXII Z 33: 

Bei der Beurteilung des Einkommens sollen Ersatzleistungen und Renten für Kriegsopfer, Ver­
brechensopfer uä. nicht herangezogen und Unfallrenten nur zur Hälfte angerechnet werden. 

Zu Art. xxm: Z 4: 

Der bisherige Abs.7 des § 6 AMPFG ist nicht erforderlich, da im Bundesfinanzgesetz 1995 ohne­
hin eine entsprechende allgemeine Überschreitungsermächtigung vorgesehen ist. 

Zu Art. XXIU Z 4 (§ 6 Abs.6 zweiter Satz): 

Um die notwendige Flexibilität bei der Festlegung der Abrechnungsstichtage zu gewährleisten, 
soll im Gesetz lediglich deren Zahlnorrniert werden; die gen aue Festlegung wird in der Verordnung 
des BMAS erfolgen. Im Verfahren zur Hereinbringung des Zuschusses der Gemeinden zur Sondernot­
standshilfe ist es weiters erforderlich, daß die Landesgeschäftsstellen des Arbeitsmarktservice eine Par­
teistellung haben, um die Rechte des Bundes zu wahren. 

Zu Art. XXV: 

Durch diese Änderung soll die bisherige Regelung für die Gewährung des erhöhten Karenzur­
laubsgeldes bei Ehepartnern, wenn der andere Partner erwiesenermaßen für den Unterhalt des Kindes 
nicht sorgt, beibehalten werden. 
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Beim Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld soll klargestellt werden, daß die Bestimmungen über die 
Rückforderung des Karen.zurlaubsgeldes und der Teilzeitbeihilfe auch für den Zuschuß gelten. 

Zu Art. xxvm Z4 und Z 5: 

Der Krankenversicherungsbeitrag soll einheitlich mit 7 vH festgesetzt und von der Bergbau-Son­
derunterstützung zur Hälfte einbehalten werden. 

Zu Art. XXXI Z 15 (§ 252 Abs.3): 

Die vorgeschlagenen Änderungen in der Formulierung der Übergangsbestimmungen des BSVG 
dienen der Beseitigung von Redaktionsversehen. 

4. Zu Art. XXXV Abs.2: 

Durch die gegenständliche Regelung wird vermieden, daß die mit 1. Mai 1995 angehobenen Mine­
ralölsteuersätze auf mit Sonderabgabe vorbelastete Rohöle und Erdölprodukte angewendet werden. 

5. Zu Art. XXXVI Z 27: 

Die Vereinbarung über die Beteiligung der Gemeinden an der EU-Beitragsfinanzierung in Höhe 
eines Betrages von 4,75 Milliarden Schilling war ursprünglich mit einer Ausweitung der Bemessungs­
grundlage für die Kommunalsteuer verbunden, wurde jedoch durch eine Senkung des Investitionsfrei­
betrages ersetzt. Bei der neutralen Umrechnung dieser Maßnahmen wurden neben den Aufkommens­
änderungen bei der veranlagten Einkommen- und der Körperschaftsteuer ua. auch die Auswirkungen 
auf die Vorwegabzüge für Zwecke des Familienlastenausgleiches berücksichtigt. Dies führte bei den 
genannten Vorwegabzügen auf Grund der höheren Bemessungsgrundlage zu einer aliquoten Kürzung 
der Prozentsätze. (Vgl. Artikel XXXIV Ziffer2 der gegenständlichen Regierungsvorlage). Die Ände­
rung des FLAG in diesem Punkt stellt die gesetzliche Übereinstimmung mit der Regelung im Finanz­
ausgleichsgesetz her. Eine Änderung in der Höhe der erwarteten Einnahmen des FLAF aus diesem 
Titel tritt dadurch nicht ein. 

6. Zu Art. XLm: 

Der Entwurf des Außenhandelsgesetzes 1995 wurde am 2. Februar 1995 im Wirtschaftsausschuß 
behandelt. Die Regierungsvorlage wurde mit zwei Abänderungsanträgen beschlossen, § 7 war von 
den Abänderungsanträgen nicht berührt. Bei der Einarbeitung der Abänderungsanträge wurde jedoch 
der § 7 durch die Textverarbeitung irrtümlich aus der Vorlage gelöscht, sodaß im Bericht des Wirt­
schaftsausschusses an den Nationalrat dieser Paragraph fehlte. In dieser Form wurde die Regierungs­
vorlage schlußendlich am 8. Februar 1995 - demnach ohne den § 7 - beschlossen. Der § 7 soll daher in 
unveränderter Form im Außenhandelsgesetz ergänzt werden. 

Inhaltlich wird im § 7 festgesetzt, daß der für die Außenhandelsstatistik maßgebliche Wert auch für 
die Wertgrenzen im Bereich des Außenhandelsrechts gilt. Weiters wird der für außenhandelsrechtliche 
Zwecke geltende Umrechnungskurs von ECU in Schilling in Anlehnung an den Zollkodex geregelt. 

Durch diese Novelle werden eine optimale, effiziente und sparsame Vollziehung des AHG 
gewährleistet, und damit Grundsätze verwirklicht, die dem Gedanken des Strukturanpassungsgesetzes 
entsprechen. 

7. Zu Art. XLIV: 

Allgemeiner Teil 

Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union gemaß EU-Beitrittsvertrag, BGBL Nr. 45/1995, 
verpflichtet Österreich, Mittel zur Finanzierung des Haushaltes der Gemeinschaften bereitzustellen. 
Die in diesem Zusammenhang stehenden Vorschriften des Bundeshaushaltsgesetzes sind daher an 
die durch die EU-Mitgliedschaft Österreichs geänderten Rahmenbedingungen anzupassen. 

Überdies wurden in den §§ 6 Abs. 1 und 52 Abs. 5 einige Klarstellungen und redaktionelle Richtig­
stellungen erforderlich. 

Kosten: 

Keine. 

Konfonnität mit dem EU-Recht: 

Die vorgesehenen Regelungen sind im Hinblick auf das Recht der EU - soweit dieses berührt ist 
- zweckmäßig. 
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Besonderer Teil 

Zn ZI (§6 Abs.l): 

Die Einfügung des § 5 Abs.2 Z 6 durch die BHG-Novelle, BGBI. Nr; 76311992, und des § 5 Abs.2 
Z 7 durch das AMS-BegleitG, BGBI. Nr. 31411994, macht eine entsprechende Ergänzung des § 6 Abs.1 
erforderlich. 

Zu Z 2 (§ 16 Abs.3a): 

Österreich hat auf Grund der EU-Mitgliedschaft finanzielle Mittel für den Haushalt der Gemein­
schaften bereitzustellen. Grundlage hiefür ist der gemäß Art. 201 des EG-Vertrages ergangene und 
gemäß Art. 2 des ersten Teiles der dem EU-Beitrittsvertrag, BGBI. Nr. 45/1995, beigefügten Akte ver­
bindliche Beschluß 88/376/EWG, Euratom des Rates über das System der Eigenmittel der Gemein­
schaften vom 24. Juni 1988, ABI. Nr. L 185/24 sowie die Verordnung (EWG, Euratom) Nr.1552/89 
des Rates vom 29. Mai 1989 zur Durchführung des Beschlusses 88/376/EWG, Euratom über das 
System der Eigenmittel der Gemeinschaften, ABI. Nr. L 155/1, zuletzt geändert mit Verordnung 
(EG, Euratom) Nr.2729/94 des Rates vom 31. Oktober 1994, ABI. Nr. L293/9. 

Art. 2 Abs.1 dieses Beschlusses sieht vor, daß insbesondere folgende Einnahmen als Eigenmittel 
in den Haushalt der Gemeinschaften einzusetzen sind: 

a) Abschöpfungen, Prämien und andere Abgaben, die von den Gemeinschaftsorganen im Rah­
men der Gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder noch eingeführt werden, 
und Abgaben, die im Rahmen der Gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen 
sind; 

b) Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs; 
c) Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Satzes auf 

die nach Gemeinschaftsvorschriften bestimmte einheitliche MViSt.-Eigenmittelbemessungs­
grundlage eines jeden Mitgliedstaates ergeben; 

d) Einnahmen, die sich ergeben aus der Anwendung eines im Rahmen des Haushaltsverfahrens 
unter Berücksichtigung aller übrigen Einnahmen festzulegenden Satzes auf den Gesamtbetrag 
des BSP aller Mitgliedstaaten. 

Die in Österreich vor allem aus öffentlichen Abgaben aufzubringenden Mittel zur Finanzierung 
öffentlicher Haushalte sind somit zum Teil für die Finanzierung des EU-Gesamthaushaltes zu verwen­
den. Die Eigenmittel der EU sind von den Mitgliedstaaten ausschließlich auf Grund des EU-Rechtes 
den Gemeinschaften bereitzustellen und stehen somit für die Finanzierung innerstaatlicher öffentlicher 
Haushalte nicht zur Verfügung. Sie sollen daher - analog der Überweisungen insbesondere an Länder 
und Gemeinden gemäß § 16 Abs. 3 und derVorgangsweise auch anderer Mitgliedstaaten (zB Deutsch­
land) - als Verminderung der Einnahmen an öffentlichen Abgaben veranschlagt werden. 

Zu Z 3 (§ 52 Abs.5): 

Durch diese Ergänzung wird der ordnungsgemäße Ausweis der Berechtigungen und Verpflichtun­
gen, der Forderungen und der Schulden sowie der Vorberechtigungen und Vorbelastungen des Bundes 
gewährleistet. Sie stellt sicher, daß Finanzschulden gemäß § 65a Abs.1 und 2 den Ausgaben und Ein­
nahmen des folgenden Jahres zugerechnet werden, aber bereits im Finanzschuldenstand des Jahres 
ihrer Aufnahme ausgewiesen werden. 

Zu Z 4 (§ 100 Abs.12): 

§ 100 Abs.12 in der Fassung der Z4 soll sicherstellen, daß § 52 Abs. 5 zweiter Satz in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBI. Nr. 96111993 und 626/1994 nicht wirksam wird und die neue Fassung dieser 
Bestimmung rückwirkend mit 1. Jänner 1994 - also auch schon für den Bundesrechnungsabschluß für 
1994 - wirksam wird. 

Der Ausschuß beschloß nachstehende Feststellungen: 

Im Zusammenhang mit der NoveUierung des Mineralölsteuergesetzes stellt der Budgetausschuß 
fest, daß es sich dabei nur um einen ersten Schritt in Richtung einer umfassenden Energiebesteuerung 
handelt. Als nächster Schritt ist eine ausgewogene Besteuerung aller Energieträger im Sinne einer öko­
logischen Steuerreform zu verwirklichen. Die relative Besteuerung der einzelnen Energieträger hat 
sich dabei an ökologischen Gesichtspunkten zu orientieren. 

Der Budgetausschuß stellt im Zusammenhang mit dem Bezügegesetz fest, daß die Regelungen für 
den Karenzurlaub der Beamten denjenigen der anderen Arbeitnehmer so rechtzeitig angepaßt werden, 
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daß diese gleichzeitig mit den Neuregelungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 1. Jänner 1996 in 
Kraft treten. 

Zur Regelung der Bewirtung von Geschäftsfreunden stellt der Ausschuß fest, daß im Vollzug des 
§ 20 Abs.1 Z3 EStG 1988 alle Möglichkeiten genützt werden sollen, umdurch Klarstellungen bei neu 
auftretenden Abgrenzungsfragen (zB Betriebsküchen) die Kosten der Administration für Verwaltung 
und Betriebe möglichst geringzuhalten. 

In einer weiteren Sitzung am 22. März 1995 hat der Ausschuß die Regierungsvorlage neuerlich in 
Verhandlung gezogen. Auf Grund eines Antrages der Abgeordneten Matthias Ach s und Günther 
PI at t er beschloß der Ausschuß einstimmig, in Anwendung des § 42 Abs. 2 GOG-NR seinen am Vor­
tag hinsichtlich des Artikels XV gefaßten Beschluß aufzuheben. Artikel XV wurde sodann in der Fas­
sung eines Abänderungsantrages der Abgeordneten Dr. Ewald N 0 w 0 t n y und Dipl.-Vw. Dr. Dieter 
Lu k e s c h, der auch bereits am Vortag angenommen worden war, sowie eines in dieser Sitzung neu 
gestellten Zusatzantrages der Abgeordneten Matthias Ach s und Günther PI a t t e r mit Mehrheit 
angenommen. 

Dem zuletzt erwähnten Zusatzantrag waren nachstehende Erläuterungen beigefügt: 

Zu Art. XV Z 2ba, 3ba, 3bb, 3ca, 3ea, 3eb, 4a und 5: 

An die Stelle der bisherigen Rundungsbestimmungen (Anwendung des § 6 Abs.3 PG 1965 in der 
bis 30. April 1995 geltenden Fassung) tritt die Berücksichtigung voller Jahre und Monate bei der 
Bemessung von Ruhe- und Versorgungsbezügen. Volle Monate werden bei der Pensionsbemessung 
mit einem Zwölfte I des für ein volles Jahr gebührenden Prozentsatzes wirksam. Bruchteile von Mona­
ten bleiben, auch wenn sie aus Monaten resultieren, in die der Beginn oder das Ende der Amtswirk­
samkeit fällt, unberücksichtigt. Durch diese Änderung erübrigt sich die Zitierung des § 6 des Pensions­
gesetzes 1965 in § 45a Abs. 2. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Budgetausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem an g e s chi 0 s sen enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 1-

Wien, 1995 03 22 

Johann Kurzbauer 

Berichterstatter 

Dipl.-Vw. Dr. losef Lackner 

Obmann 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 17 von 84

www.parlament.gv.at



18 149 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 1955, das Pensionsgesetz 
1965, das Nebengebührenzulagengesetz, das Bundestheaterpensionsgesetz, das Richter­
dienstgesetz, die Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Karenzurlaubsgeldgesetz, das Bun­
deslehrer-Lehrverpllichtungsgesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Land- und 
forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Einsatzzulagengesetz, das Bezüge­
gesetz, das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, das Bundesgesetz BGBI. Nr.61211983, das 
Bundes-Personalvertretungsgesetz, das Eisenbahnenteignungsgesetz, das Bundesstraßenge­
setz 1971, das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesell­
scharten, das Berggesetz 1975, das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Arbeitsmarkt­
politikfinanzierungsgesetz, das Betriebshilfegesetz, das Insolvenz..;Entgeltsicherungsgesetz, 
das Sonderunterstützungsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das. Gewerbli­
che Sozialversicherungsgesetz, das Bauem-Sozialversicherungsgesetz, das Finanzausgleichs­
gesetz 1993, das Einkommensteuergesetz 1988, das Mineralölsteuergesetz 1995, das Bundes­
gesetz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, das Familienlastenausgleichs­
gesetz 1967, das Bundesgesetz· über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 
Hochschulen, das Kunsthochschul-Organisationsgesetz, das Universitäts-Organisations­
gesetz, das Akademie-Organisationsgesetz 1988, das Kunsthochschul-Studiengesetz, das All­
gemeine Hochschul-Studiengesetz, das Außenhandelsgesetz 1995 und das Bundeshaushalts­
gesetz geändert werden und ein Karenzurlaubszuschußgesetz und ein Behindertenwerk-

stätten-Vorfinanziemngsgesetz erlassen werden (Strukturanpassungsgesetz) 

Inhaltsverzeichnis 

Artikel Gegenstand 

I Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
II Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

III Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
IV Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 
V Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

VI Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 
VII Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

VIII Änderung des Richterdienstgesetzes 
IX Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 
X Änderung des Karenzurlaubsgeldgesetzes 

XI Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 
XII Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 

XIII Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 
XIV Änderung des Einsatzzulagengesetzes 
XV Änderung des Bezügegesetzes 

XVI Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 
XVIa Änderung des Bundesgesetzes BGBI. Nr.612/1983 
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Artikel Gegenstand 

XVII Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
XVIII Änderung des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 

XIX Änderung des Bundesstraßengesetzes 1971 
XX Änderung des Bundesgesetzes betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßenge­

sellschaften 
XXI Änderung des Berggesetzes 1975 

XXII Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
XXIII Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 
XXIV Änderung des Betriebshilfegesetzes 
XXV Karenzurlaubszuschußgesetz - KUZuG 

XXVI Behindertenwerkstätten-Vorfinanzierungsgesetz 
XXVII Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

XXVIII Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 
XXIX Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
XXX Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

XXXI Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 
XXXII Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993 

XXXIII Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 
XXXIV Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 
XXXV Änderung des Bundesgesetzes, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird 

XXXVI Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
XXXVII Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an 

Hochschulen 
XXXVIII Änderung des Kunsthochschul-Organisationsgesetzes 

XXXIX Änderung des Universitäts-Organisationsgesetzes 
XL Änderung des Akademie-Organisationsgesetzes 1988 

XLI Änderung des Kunsthochschul-Studiengesetzes 
XLII Änderung des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 

XLIII Änderung des Außenhandelsgesetzes 1995 
XLIV Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBl. NT. 333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 19 Z 2 lautet: 

,,2. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften" 

1a. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: § 73 Abs. 4, § 92 Abs.1 Z2 und 3, § 112 Abs. 4 und §131. 

2. § 134 Z 2 lautet: 

,,2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen, unter Ausschluß der Kinderzulage," 

3. Im § 163 entfallen die Abs. 3, 4 und 6. Die bisherigen Abs. 5, 7 und 8 erhalten die Bezeichnungen 
,,(3)", ,,(5)" und ,,(6)". 

4. Im § 163 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

,,(4) Der emeritierte Ordentliche Universitäts(Hochschul)professor hat für die Dauer der Emeri­
tierung Anspruch auf Emeritierungsbezug. Der Emeritierungsbezug beträgt 

1. im Fall des Abs. 1 monatlich 100 vH, 
2. im Fall des Abs.2 monatlich 90vH 

des Gehaltes und der ruhegenußfähigen Zulagen, die der besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, 
die der emeritierte Ordentliche Universitäts(Hochschul)professor im Zeitpunkt der Emeritierung 
erreicht hat." 

4 
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5. Nach § 247 wird folgender 5. Unterabschnitt eingefügt: 

,,5. Unterabschnitt 

HOCHSCHULLEHRER 

§ 247a. Auf Ordentliche Universitäts(Hochschul)professoren, die gemäß § 163 Abs. 3 und 4 in der 
bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung emeritiert worden sind, ist § 163 Abs. 6 in Verbin­
dung mit § 163 Abs.3 und 4, jeweils in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiter 
anzuwenden. " 

6. Im 2. Abschnitt des Schlußteiles erhalten der 5. bis 10. Unterabschnitt die Bezeichnung ,,6." bis 
,,11. Unterabschnitt" . 

7. Im §278 Abs.15 Z1 wird das Datum ,,1. Jänner 1993" durch das Datum ,,1. Dezember 1994" 
ersetzt. 

8. Dem § 278 wird folgender Abs.16 angefügt: 

,,(16) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXXl1995 treten in Kraft: 
1. § 19 Z 2 mit 1. Jänner 1995, 
2. § 73 Abs. 4, § 92 Abs.1 Z2 und 3, § 112 Abs.4, § 131, §134 Z2, § 163 Abs.3 bis 6, § 247a samt 

Überschriften und die Bezeichnungen der Unterabschnitte im 2. Abschnitt des Schlußteiles mit 
1. Mai 1995." 

Artikel n 
Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr.54, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 43/ 
1995, wird wie folgt geändert: 

1. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 6, § 13 Abs. 10, § 36 Abs. 2 Z 1, § 94 Abs. 2 Z 1. 

2. § 4 lautet: 

"Kinderzulage 

§ 4. (1) Eine Kinderzulage von 200 S monatlich gebührt - soweit in den Abs. 2 bis 10 nicht anderes 
bestimmt ist - für jedes der folgenden Kinder: 

1. eheliche Kinder, 
2. legitimierte Kinder, 
3. Wahlkinder, 
4. uneheliche Kinder, 
5. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des Beamten angehören und der Beamte überwiegend 

für die Kosten des Unterhaltes aufkommt. 

(2) Der Anspruch auf die Kinderzulage endet, soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes 
bestimmt ist, mit dem Ablauf des Monates, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

(3) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, gebührt die Kinder-
zulage auch dann, wenn es . 

1. den Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz 1990, BGBl. Nr. 305,oder den Zivildienst nach dem 
Zivildienstgesetz 1986, BGBl. Nr.679, leistet, 

2. in einer Schul- oder Berufsausbildung steht, die seine Arbeitskraft überwiegend beansprucht, 
3. nach Ablegung der Reifeprüfung nicht unmittelbar den Präsenz- oder Zivildienst antritt, für 

einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten, 
4. nach Ableistung des Präsenz- oder Zivildienstes nicht unmittelbar das Hochschulstudium 

beginnt, für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten oder 
5. nach Abschluß der Schul- oder Berufsausbildung oder nach Ableistung des Präsenz- oder 

Zivildienstes nicht unmittelbar in das Erwerbsleben eintritt, für einen Zeitraum von höchstens 
drei Monaten, 

und weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte des Anfangsge­
haltes der Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen) erreichen. 

(4) Hat der Beamte oder eine andere Person für ein Kind, das das 27. Lebensjahr noch nicht voll­
endet hat; gemäß § 2 Abs.1lit.b des Familienlastenausgleichsgesetzes, BGBl. Nr. 376/1967, Anspruch 
auf Familienbeihilfe, so gelten die Voraussetzungen des Abs.3 Z2 als erfüllt. 
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(5) Trifft die Voraussetzung des Abs.4 nicht zu, so gilt für die Prüfung der Voraussetzungen des 
Abs. 3 Z 2 folgendes: 

1. Besucht ein Kind eine im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992, BGBI. Nr.30S, genannte 
Einrichtung, gilt das Erfordernis des Abs. 3 Z 2 nur dann als erfüllt, wenn es ein ordentliches 
Studium ernsthaft und zielstrebig betreibt. Das Studium wird ernsthaft und zielstrebig betrie­
ben, wenn das Kind im ersten Studienabschnitt nach jedem Studienjahr nachweist: 
a) die Ablegung einer Teilprüfung der ersten Diplomprüfung oder des ersten Rigorosums oder 
b) die Ablegung von Prüfungen aus Ptlicht- oder Wahlfächern des betriebenen Studiums im 

Gesamturnfang von acht Semesterwochenstunden. 
2. Die Aufnahme als ordentlicher Hörer gilt als Anspruchsvoraussetzung für das erste Studien­

jahr. Die Erbringung des Studiennachweises ist Voraussetzung für den Anspruch ab dem 
zweiten Studienjahr und in den folgenden Studienjahren des ersten Studienabschnittes. 

3. Der Nachweis ist unabhängig von einem Wechsel der Einrichtung oder des Studiums durch 
Bestätigungen der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1992 genannten Einrichtungen zu 
erbringen. 

4. Der Nachweiszeitraum wird verlängert durch 
a) eine vollständige Studienbehinderung infolge eines unvorhergesehenen oder unabwendba-

ren Ereignisses (zB Krankheit) oder 
b) ein nachgewiesenes Auslandsstudium. 
Eine Studienbehinderung von jeweils drei Monaten bewirkt dabei eine Verlängerung des 
Nachweiszeitraumes um ein Semester. 

5. Der Ablauf des Nachweiszeitraumes wird gehemmt durch 
a) Zeiten des Mutterschutzes oder 
b) Zeiten der Pflege und Erziehung eines eigenen Kindes bis zur Vollendung des zweiten 

Lebensjahres. 

(6) Zur Schul- oder Berufsausbildung zählt auch ein angemessener Zeitraum für die Vorbereitung 
auf die Ablegung der entsprechenden Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines akademischen 
Grades. Im übrigen sind für die Beurteilung, ob die Schul- oder Berufsausbildung beendet ist, das 
gewählte Studien- oder Berufsziel und die für das Erreichen des gewählten Zieles geltenden Ausbil­
dungsvorschriften maßgebend. 

(7) Für ein Kind, das das 18., aber noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, kann vom zustän­
digen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen die Kinderzulage 
gewährt werden, wenn 

1. berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und 
2. weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte des 

Anfangsgehaltes der Verwendungs gruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen) errei­
chen. 

(8) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf die Kinderzulage gemäß den 
Abs.2 bis 7 wegfällt, infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig ist, gebührt die Kinderzulage, 
wenn weder das Kind noch dessen Ehegatte über eigene Einkünfte verfügt, die die Hälfte des Anfangs­
gehaltes der Verwendungsgruppe C (zuzüglich allfälliger Teuerungszulagen) erreichen. 

(9) Ein Beamter hat keinen Anspruch auf die Kinderzulage für sein uneheliches Kind, wenn es 
nicht seinem Haushalt angehört und er - abgesehen von der Familienbeihilfe nach dem Familienla­
stenausgleichsgesetz 1967 - für das Kind nicht einen Unterhaltsbeitrag leistet, der mindestens so hoch 
ist wie die Kinderzulage. 

(10) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzulage nur einmal. Hätten mehrere Personen für 
ein und dasselbe Kind Anspruch auf diese Zulage oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhält­
nis zu einer inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt die Kinderzulage nur dem Beamten, dessen 
Haushalt das Kind angehört. Hiebei geht der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen 
vor. Bei gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht der Anspruch des älteren Beamten vor." 

3. Im § 6 Abs. 4 und 5 wird der Ausdruck "Haushaltszulage oder die Erhöhung der Haushaltszula­
ge" durch den Ausdruck "Kinderzulage" ersetzt. 

4. § 10 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Der im Abs.l Z3 angeführte Hemmungszeitraum wird für folgende Karenzurlaube mit dem 
Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam: 

1. Karenzurlaub, der zur Betreuung 
a) eines eigenen Kindes oder 
b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
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c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten angehört und für dessen Unterhalt 
überwiegend er und (oder) der Ehegatte des Beamten aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden Kindes gewährt worden ist, 
2. Karenzurlaub zur Betreuung eines behinderten Kindes gemäß 

a) § 75a BDG 1979, 
b) § 75a des Richterdienstgesetzes, 
c) § 58a des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBL Nr. 302, und 
d) § 65a des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBL 

Nr. 296." 

5. § 12 Abs.1 lautet: 

,,(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermitteln, daß - unter Ausschluß der vor der Voll­
endung des 18. Lebensjahres liegenden Zeiten und unter Beachtung der einschränkenden Bestimmun­
gen der Abs. 4 bis 8 - dem Tag der Anstellung vorangesetzt werden: 

1. die im Abs. 2 angeführten Zeiten zur Gänze, . 
2. die im Abs. 2 Z llit. a und bund Z 4 lit. e und f angeführten Zeiten, wenn sie mit weniger als der 

Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschriebenen Ausmaßes zurückgelegt worden sind, zur 
Hälfte, 

3. sonstige Zeiten, 
a) die die Erfordernisse des Abs. 3 erfüllen, zur Gänze, 
b) die die Erfordernisse des Abs. 3 nicht erfüllen, soweit sie insgesamt drei Jahre nicht überstei-

gen, zur Hälfte." 

6. Im § 12 Abs. 2 wird in der Einleitung das Zitat "Abs.l lit. a" durch das Zitat "Abs.l Z 1" ersetzt. 

7. Im § 12 Abs. 3 wird das Zitat"Abs.llit. b" durch den Ausdruck "Abs.l Z3" ersetzt. 

8. § 12 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Zeiträume, in die die nachstehend angeführten Zeiten fallen, sind von einer Voransetzung 
nach Abs. 1 ausgeschlossen: 

1. die Zeit, die nach Abs.l Z2 oder nach Abs.2 Z 1 oder nach Abs.2 Z4 lit. e oder f zu 
berücksichtigen wäre, wenn der Beamte auf Grund einer solchen Beschäftigung einen 
Anspruch auf laufende Pensionsleistungen erworben und diese nicht dem Bund abgetreten hat, 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienstverhältnis, soweit sie nach den Vorschriften, die für 
dieses Dienstverhältnis gegolten haben - mit Ausnahme des im Abs. 1 Z 2 angeführten 
Grundes des geringeren Beschäftigungsausmaßes -, für die Vorrückung in höhere Bezüge 
nicht wirksam gewesen ist, 

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähigkeit zurückgelegt worden ist." 

9. Im § 12 Abs. 6 wird in der Einleitung das Zitat "Abs. 2 Z 1 und 4lit. d bis f" durch das Zitat "Abs. 1 
Z 2 und Abs.2 Z 1 und 4 lit.d bis f" ersetzt. 

10. Im § 12 Abs. 7 wird das Zitat "Abs.l Iit. b," durch das Zitat "Abs.l Z3 Iit. b," ersetzt. 

1 Oa. Im § 13 Abs. 9a wird nach dem Ausdruck "Europäischen Parlaments" der Ausdruck "oder der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften" eingefügt. 

11. Im § 20b Abs. 1 Z 3 wird das Zitat "Abs. 3" durch das Zitat "Abs. 3 oder 3a" ersetzt. 

12. An die Stelle des § 20b Abs. 3 treten folgende Bestimmungen: 

,,(3) Der Fahrtkostenanteil, den der Beamte selbst zu tragen hat (Eigenanteil), beträgt jedenfalls 
die Kosten eines vom Beamten zu benützenden innerstädtischen Massenbeförderungsmittels im 
Dienstort. In den übrigen Fällen beträgt der Eigenanteil 

1. ab 1.Mai 1995 monatlich 430S, 
2. ab 1. Jänner 1996 monatlich 480 S. 

(3a) Müssen vom Beamten im Dienstort mehrere innerstädtische Massenbeförderungsmittel 
benützt werden, die nicht miteinander in Tarifgemeinschaft stehen, so ist für die Berechnung der 
Kosten des innerstädtischen Massenbeförderungsmittels jenes Massenbeförderungsmittel heranzuzie­
hen, dessen monatliche Kosten den im Abs. 3 angeführten Betrag am weitesten übersteigen." 

13. Dem § 20c wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Die Jubiläumszuwendung ist gemeinsam mit dem Monatsbezug oder Ruhebezug für den 
Monat Jänner oder Juli auszuzahlen, der dem Monat 

1. der Vollendung des betreffenden Dienstjubiläums oder 
2. des Ausscheidens aus dem Dienststand gemäß Abs. 3 
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als nächster folgt. Scheidet jedoch der Beamte aus dem Dienstverhältnis aus, wird ein allfälliger 
Anspruch auf Jubiläumszuwendung spätestens mit dem Ausscheiden des Beamten aus dem Dienstver­
hältnis fällig." 

14. § 22 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Der Pensionsbeitrag beträgt 11,75% der Bemessungsgrundlage." 

15. Dem § 22 Abs. 2a wird folgender Satz angefügt: 

"Für Zeiträume, in denen die Lehrverpflichtung eines Lehrers gemäß § 8 Abs.8 des Bundeslehrer­
Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBL NI. 24411965, gemäß § 44 Abs.7 des Landeslehrer-Dienstrechtsge­
setzes 1984, BGBL Nr. 302, oder gemäß § 44 Abs.7 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesleh­
rer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBL Nr.296, ermäßigt ist, umfaßt die Bemessungsgrundlage die in 
Abs.2 Z 1 bis 3 angeführten Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 8 Abs.9 des Bundesleh­
rer-Lehrverpflichtungsgesetzes, aus § 44 Abs. 8 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 oder aus 
§ 44 Abs.8 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 ergibt." 

16. Im § 54 Abs. 3 wird das Wort "Haushaltszulagen" durch das Wort "Kinderzulagen" ersetzt. 

17. Im § 61 treten an die Stelle der Abs. 5 bis 9 folgende Bestimmungen: 

,,(5) Die Vergütung nach Abs.1 gebührt auch den Lehrern, die zur Vertretung eines vorüberge­
hend an der Erfüllung seiner lehramtlichen Pflichten oder seiner Erziehertätigkeit gehin.derten Leh­
rers herangezogen werden, wenn der Grund oder die Gründe der Verhinderung länger als einen Kalen­
dertag besteht oder bestehen. Die Vergütung gebührt in diesem Fall ab dem ersten Tag der Vertretung 
und beträgt für jede Unterrichtsstunde 25 vH der gemäß Abs. 1 bis 4 für den Monat gebührenden Ver­
gütung. 

(6) Abs. 5 gilt für Lehrer, die an Internatsschulen oder Schülerheimen des Bundes oder an gleich­
artigen Anstalten verwendet werden und die zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung sei­
ner Erziehertätigkeit gehinderten Lehrers herangezogen werden, mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
der mehr als eintägigen Dauer des Grundes oder der Gründe der Verhinderung das Erfordernis min­
destens einer vollen Vertretung durch den vertretenden Lehrer während der Dauer dieser Verhinde­
rung tritt. Eine volle Vertretung liegt dann vor, wenn der Lehrer die Vertretung zumindest vom Ende 
des Vormittagsunterrichtes bis zum Beginn des Nachtdienstes übernimmt. 

(7) Wird ein Lehrer im Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen (ausgenommen in der gegen­
standsbezogenen Lernzeit) zur Vertretung eines vorübergehend an der Erfüllung seiner Betreuungstä­
tigkeit gehinderten Lehrers herangezogen, so gilt hiefür Abs. 5 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der 
mehr als eintägigen Dauer des Grundes oder der Gründe der Verhinderung das Erfordernis von min­
destens einer vollen Vertretung durch den vertretenden Lehrer während der Dauer dieser Verhinde­
rung tritt. Eine volle Vertretung liegt dann vor, wenn der Lehrer die Vertretung für einen ganzen N ach­
mittag (ausgenommen die gegenstandsbezogene Lernzeit), mindestens jedoch im Ausmaß von drei 
Betreuungsstunden, übernimmt. 

(8) Abs.7 ist auf Lehrer nicht anzuwenden, denen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen solche 
Vertretungen nur mit Zustimmung des betreffenden Lehrers übertragen werden können. 

(9) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen nach Abs.1 ist für die Zeit einer nach 
Abs.5, 6 oder 7 zu vergütenden Vertretung einzustellen. Dies gilt nicht, soweit die Verhinderung in 
der von der Dienstbehörde genehmigten Teilnahme an 

1. Schulungsveranstaltungen für Personalvertreter oder 
2. gewerkschaftlichen Schulungsveranstaltungen 

begründet ist. 

(10) Die Vergütung für dauernde Mehrdienstleistungen nach Abs.1 ist weiters einzustellen, wenn 
die Unterrichtserteilung oder die Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 3 oder 4 an anderen Tagen als 

1. den im § 2 Abs. 4 des Schulzeitgesetzes 1985, BGBL NI. 77, als schulfrei genannten Tagen oder 
2. den zur Verwirklichung der Fünftagewoche schulfrei erklärten Samstagen (nicht jedoch an 

anderen schulfrei erklärten Tagen) oder 
3. an einem nach der Diensteinteilung für den Lehrer regelmäßig unterrichtsfreien Wochentag 

unterbleibt und der Grund oder die Gründe für das Unterbleiben länger als einen Kalendertag besteht 
oder bestehen. Die Vergütung ist in diesem Fall ab dem ersten Tag einzustellen, an dem die Unter­
richtserteilung oder die Tätigkeit gemäß Abs.l Z3 oder 4 unterblieben ist. 

(11) Für die Anwendung des Abs. 10 sind die Tage, an denen eine Unterrichtserteilung oder eine 
Tätigkeit gemäß Abs. 1 Z 3 oder 4 unterblieben ist, zusammenzuzählen. Die im Abs.10 Z 1 bis 3 ange­
führten Tage sind dabei nicht mitzuzählen. Eine solche Zusammenzählung wird durch einen dazwi-
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schenliegenden Tag (durch dazwischenliegende Tage) nur dann unterbrochen, wenn der Lehrer min­
destens an einem dieser dazwischenliegenden Tage 

1. tatsächlich Unterricht erteilt oder eine Tätigkeit gemäß Abs.l Z3 oder 4 ausübt oder 
2. mit Genehmigung der Dienstbehörde an Schulungsveranstaltungen nach Abs. 9 Z 1 oder 2 

teilnimmt. 

(12) Die Vergütung nach Abs.l gebührt auch Lehrern, die an Internatsschulen oder Schülerhei­
men des Bundes oder an gleichartigen Anstalten verwendet werden und die vorübergehend - aber 
nicht zu Vertretungszwecken - zu Mehrdienstleistungen herangezogen werden. Auf das Ausmaß 
der Vergütung ist Abs.5 letzter Satz anzuwenden. 

(13) Die Abs.l bis 12 sind auf Zeiten, mit denen ein Lehrer, dessen Lehrverpflichrungnachden 
§§ 50a oder 50b auf die Hälfte herabgesetzt worden ist oder der eine Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15c MSchG oder nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt, lediglich das Ausmaß einer auf die Hälfte her­
abgesetzten - und nicht einer vollen - Lehrverpflichtung überschreitet, mit der Abweichung anzu-
wenden, daß . 

1. an die Stelle der im Abs. 4 angeführten Vergütung von 6,8 vH eine Vergütung von 5 vH und 
2. an die Stelle des im Abs.5 angeführten Ausmaßes von 25vH das Ausmaß von 23,1 vH tritt." 

18. § 104 Abs. 1 letz ter Satz entfällt. 

19. Am Beginn des Abschnittes XI Unterabschnitt A werden folgende §§ 112a und 112b eingefügt: 

"Übergang von der Haushaltsznlage auf die Kinderzulage 

§ 112a. (1) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszulage enden spätestens mit Ablauf des 
30. April 1995. 

(2) Wenn die Voraussetzungen nach wie vor gegeben sind, gelten Ansprüche auf einen Steige­
rungsbetrag der Haushaltszulage ab 1. Mai 1995 als Ansprüche auf Kinderzulage. 

Berücksichtigung von Karenzurlauben für die Vorriiclkung 

§ lUb. Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten worden sind, ist § 10 in der bis zum 
Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden." 

20. Dem § 113 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt: 

,,(5) Auf Beamte, die 
1. vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft einge­

treten sind und 
2. seither ohne Unterbrechung in einem Dienstverhältnis oder in mehreren Dienstverhältnissen 

zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu inländischen Gebietskörperschaften 
gestanden sind, 

sind die Regelungen des § 12 über die Berücksichtigung sonstiger Zeiten in der bis zum Ablauf des 
30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(6) Für die Anwendung des Abs.5 sind folgende Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse 
zum Bund einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gleichgestellt: 

1. Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 1990, 
2. Teilnahme an der Eignungsausbildung nach § 2b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
3. Verwendung im Unterrichtspraktikum im Sinne des Unterrichtspraktikumsgesetzes, 
4. Tätigkeit als Lehrbeauftragter im Sinne des § 2a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Abgeltung 

von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, wenn 
a) diesen Lektoren und Lehrbeauftragten bereits seit dem 1. Jänner 1991 ununterbrochen 

remunerierte Lehraufträge erteilt worden sind, die das im § 2a Abs. 1 und 2 des Bundesge­
setzes über die Abgeltung von Lehr- und PrüfungstätigkeiteIi an Hochschulen genannte 
Stundenausmaß in den darauffolgenden Semestern im Durchschnitt jeweils insgesamt über­
schritten haben und 

b) diese Lektoren und Lehrbeauftragten während dieses Zeitraumes in keinem anderen sozial­
versicherungspflichtigen Dienstverhältnis gestanden sind. 

(7) Für Zeiten einer Verwendung als Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 11 L gilt bei der 
Anwendung des Abs. 5 das Erfordernis des Abs. 5 Z 2 auch dann als erfüllt, wenn der Vertragslehrer 

1. sowohl am 1 .. Mai 1995 
2. als auch danach bis zum allfälligen Beginn einer anderen Verwendung nach den Abs. 5 oder 6 in 

jedem Schuljahr als Vertrags lehrer des Entlohnungsschemas 11 L 
in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gestanden ist." 
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21. § 139 Z 1 lautet: 

,,1. § 119 Einleitung und Z 1 auf die Wachebeamten der Verwendungsgruppen W 1 und W 2," 

22. Dem § 161 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,(14) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1995 treten in Kraft: 
1. § 13 Abs.9a und § 139 Z 1.mit 1. Jänner 1995, 

25 

2. § 3 Abs. 2, § 4 samt Überschrift, § 5 Abs. 6, § 6 Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 4, § 12 Abs.1 bis 4, 6 und 7, 
§ 13 Abs. 10, § 20b Abs. 1 Z 3 und Abs. 3 und 3 a, § 20c Abs. 5, § 22 Abs.2, § 36 Abs.2 Z 1, § 54 
Abs. 3, § 94 Abs. 2 Z 1, § 104 Abs. 1, die §§ 112a und 112b samt Überschriften und § 113 Abs.5 
bis 7 mit 1. Mai 1995, 

3. § 22 Abs.2a letzter Satz und § 61 Abs.5 bis 13 mit 1. September 1995." 

Artikel BI 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Die Oberschrift zu § 4a lautet: 

"Befristung von Dienstverhältnissen in besonderen Fällen" 

1 a. § 4a Abs. 1 Satz 1 lautet: 

"Im Falle eines befristeten Dienstverhältnisses, das im Zusammenhang mit 
1. der Besorgung der Aufgaben der europäischen Integration oder 
2. Tätigkeiten im Rahmen des Kabinetts eines Bundesministers oder des Büros eines Staats­

sekretärs oder eines anderen in den §§ 5, 6 oder 8 Abs. 1 des Bezügegesetzes, BGBl. Nr.273/ 
1972, angeführten obersten Organes oder 

3. einer Zuweisung gemäß Art. 30 Abs.5 B-VG nach dem 1. Mai 1995 eingegangen wurde, gilt 
eine befristete Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht als eine Verlängerung der Dienst­
verhältnisse nach § 4 Abs.4 oder gleichartiger Rechtsvorschriften." 

1b. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: §8aAbs.1 und 2, Oberschriftzu§16, §17 Abs.5, §18Abs.1 und 4, §21, §22Abs.1, §24Abs.1, 
2, 3 und 7, § 28a Abs. 2, § 28b Abs. 2, § 29 Abs. 4, § 2ge Abs. 6 Z 2 lit. a, § 35 Abs. 4 und 6, § 41 Abs. 3, § 46 
Abs. 2 und 3 und § 49 Abs. 3. 

2. Im § 16 und im § 35 Abs. 3e Z 1 und 2 wird das Wort "Haushaltszulagen" durch das Wort "Kin­
derzulagen" ersetzt. 

3. § 26 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermitteln, daß - unter Ausschluß der vor der Voll­
endung des 18. Lebensjahres liegenden Zeiten und unter Beachtung der einschränkenden Bestimmun­
gen der Abs. 4 bis 8 - dem Tag der Anstellung vorangesetzt werden: 

1. die im Abs.2 angeführten Zeiten zur Gänze, 
2. die im Abs. 2 Z llit. a und bund Z 4lit. e und f angeführten Zeiten, wenn sie mit weniger als der 

Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschriebenen Ausmaßes zurückgelegt worden sind, zur 
Hälfte, 

3. sonstige Zeiten, 
a) die die Erfordernisse des Abs.3 erfüllen, zur Gänze, 
b) die die Erfordernisse des Abs. 3 nicht erfüllen, soweit sie insgesamt drei Jahre nicht überstei-

gen, zur Hälfte." 

4. Im § 26 Abs. 2 wird in der Einleitung das Zitat "Abs. 1lit. a" durch das Zitat "Abs. 1 Z 1" ersetzt. 

5. Im § 26 Abs. 3 wird das Zitat "Abs. 1 lit. b" durch den Ausdruck "Abs. 1 Z 3" ersetzt. 

6. § 26 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Zeiträume, in die die nachstehend angeführten Zeiten fallen, sind von einer Voransetzung 
nach Abs.1 ausgeschlossen: 

1. die Zeit, die nach Abs. 1 Z 2 oder nach Abs. 2 Z 1 oder nach Abs.2 Z 4 lit. e oder f zu 
berücksichtigen wäre, wenn der Vertragsbedienstete auf Grund einer solchen Beschäftigung 
einen Ruhegenuß bezieht, es sei denn, daß der Ruhegenuß nach den hiefür geltenden 
Bestimmungen wegen des bestehenden vertraglichen Dienstverhältnisses zum Bund zur Gänze 
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ruht oder infolge der Berücksichtigung der Dienstzeit für die Ermittlung des VOITÜckungs­
stichtages ruhen würde, 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienstverhältnis, soweit sie nach den Vorschriften, die für 
dieses Dienstverhältnis gegolten haben - mit Ausnahme des im Abs.1 Z 2 angeführten 
Grundes des geringeren Beschäftigungsausmaßes, - für die Vorrückung in höhere Bezüge 
nicht wirksam· gewesen ist, 

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähigkeit zurückgelegt worden ist." 

7. Im § 26 Abs. 6 wird in der Einleitung das Zitat "Abs: 2 Z 1 und 4lit.d bis f' durch das Zitat "Abs. 1 
Z 2 und Abs. 2 Z 1 und 4 lit. d bis f" ersetzt. 

8. Im § 26 Abs. 7 wird das Zitat "Abs. 1 Iit. b," durch das Zitat "Abs. 1 Z 3 Iit. b," ersetzt. 

9. § 29b Abs.6 lautet: 

,,(6) Die Zeit des Karenzurlaubes nach Abs. 5 wird mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes 
zur Hälfte für die Vorrückung wirksam." 

10. Im §45 Abs.2 werden der Ausdruck ,,§61 Abs.9 Z2" durch den Ausdruck ,,§61 Abs.13 Z2" 
und der Ausdruck ,,§ 61 Abs.9 Z 1" durch den Ausdruck ,,§ 61 Abs.13 Z 1" ersetzt. 

11. § 56 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Als Mitarbeiter im Lehrbetrieb dürfen nur Studierende verwendet werden, die die für die 
Verwendung in Betracht kommenden Prüfungen oder wesentliche Teile derselben schon abgelegt 
haben. Ab 1. Mai 1995 sind Neuaufnahmen und Verlängerungen der bestehenden Dienstverhältnisse 
nicht mehr zulässig. 

(3) Auf Mitarbeiter im Lehrbetrieb gemäß Abs. 1, die vor dem 1. Mai 1995 bestellt worden sind, ist 
der Abschnitt I mit Ausnahme des § 4 Abs. 4, des § 26, des § 30 Abs. 5 und 6 und des § 35 insoweit sinn­
gemäß anzuwenden, als sich aus den folgenden Bestimmungen nicht anderes ergibt. Die Verwendung 
der Mitarbeiter im Lehrbetrieb bestimmt sich nach den Organisationsvorschriften. " 

12. Dem § 57 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Das Dienstverhältnis endet aber jedenfalls mit Ablauf der Befristung." 

13. § 72a samt Überschrift erhält die Bezeichnung" § 72b". Der bisherige § 72b mit seinen Abs.1 und 
2 wird dem neuen § 72b als Abs. 3 und 4 angefügt. Als neuer § 72a wird eingefügt: 

"Berücksichtigung von Karenzurlauben für die Vorrückung 

§ 72a. Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten worden sind, ist § 29b Abs. 6 in der 
bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden." 

14. Dem § 72b werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt: 

,,(5) Auf Vertragsbedienstete, die 
1. vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft einge­

treten und 
2. seither ohne Unterbrechung in einem Dienstverhältnis oder in mehreren Dienstverhältnissen 

zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder zu inländischen Gebietskörperschaften 
gestanden 

sind, sind die Regelungen des § 26 über die Berücksichtigung sonstiger Zeiten in der bis zum Ablauf des 
30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(6) Für die Anwendung des Abs.5 sind folgende Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse 
zum Bund einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gleichgestellt: 

1. Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 32 des Wehrgesetzes 1990, 
2. Teilnahme an der Eignungsausbildung nach § 2b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, 
3. Verwendung im Unterrichtspraktikum im Sinne des Unterrichtspraktikumsgesetzes, 
4. Tätigkeit als Lehrbeauftragter im Sinne des § 2a Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Abgeltung 

von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, wenn 
a) diesen Lektoren und Lehrbeauftragten bereits seit dem 1. Jänner 1991 ununterbrochen 

remunerierte Lehraufträge erteilt worden sind, die das im § 2a Abs.1 und 2 des Bundesge­
setzes über die Abgeltung von Lehr- und PfÜfungstätigkeiten an Hochschulen genannte 
Stundenausmaß in den darauffolgenden Semestern im Durchschnitt jeweils insgesamt über­
schritten haben und 

b) diese Lektoren und Lehrbeauftragten während dieses Zeitraumes in keinem anderen sozial~ 
versicherungspflichtigen Dienstverhältnis gestanden sind. 
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(7) Für Zeiten einer Verwendung als Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L gilt bei der 
Anwendung des Abs. 5 das Erfordernis des Abs.5 Z 2 auch dann als erfüllt, wenn der Vertragslehrer 

1. sowohl am 1. Mai 1995 
2. als auch danach bis zum allfälligen Beginn einer anderen Verwendung nach den Abs. 5 oder 6 in 

jedem Schuljahr als Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L 
in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft gestanden ist." 

15. Dem § 76 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

,,(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. XXX/1995 treten in Kraft: 
1. § 8a Abs.1 und 2, § 16 samt Überschrift, § 17 Abs.5, § 18 Abs.1 und 4, § 21, § 22 Abs.l, § 24 

Abs. 1, 2, 3 und 7, § 26 Abs. 1 bis 4, 6 und 7, § 28a Abs. 2, § 28b Abs. 2, § 29 Abs. 4, § 29b Abs.6, 
§ 2ge Abs. 6 Z2lit. a, § 35 Abs. 3e Z 1 und 2 und Abs. 4 und 6, § 41 Abs. 3, § 46 Abs. 2 und 3, § 49 
Abs. 3, § 56 Abs. 2 und 3, § 57 Abs. 1 und die §§ 72a und 72b samt Überschriften mit 1. Mai 1995, 

2. § 45 Abs. 2 mit 1. September 1995." 

Artikel IV 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. NI. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
NI. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 22 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Zuteilungsgebühr beträgt: 
1. für die ersten 30Tage der Dienstzuteilung 100% der Tagesgebühr nach Tarif I und der Näch­

tigungsgebühr nach § 13; 
2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 

a) für Beamte, wenn ihnen oder ihrem Ehegatten mindestens eine Kinderzulage gebührt, 75% 
der Tagesgebühr nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

b) für verheiratete Beamte, wenn weder ihnen noch ihrem Ehegatten eine Kinderzulage 
gebührt, 50% der Tagesgebühr nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr nach § 13, 

c) für die übrigen Beamten 25% der Tagesgebühr nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr 
nach § 13." 

2. §24 lautet: 

"§ 24. Sind verheiratete Beamte oder Beamte mit Anspruch auf Kinderzulage länger als drei 
Monate dienstzugeteilt, so steht ihnen nach je 90Tagen der Dienstzuteilung eine Reisebeihilfe zu. 
Diese besteht aus der Reisekostenvergütung für die Strecke zwischen dem Wohnort und dem Zutei­
lungsort für den Beamten oder ein Familienmitglied. Auf das Familienmitglied sind die §§ 7 und 8 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß dem Familienmitglied dieselbe Wagen- oder Schiffsklasse gebührt 
wie dem Beamten." 

3. Im §29 Abs.l Z2 werden die Worte "Steigerungsbeträge gebühren," durch die Worte "eine Kin-
derzulage gebührt," ersetzt. 

4. § 32 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Die Umzugsvergütung beträgt: 
1. für ledige Beamte 20%, 
2. für verheiratete Beamte, wenn weder ihnen noch ihrem Ehegatten eine Kinderzulage gebührt, 

sowie für verwitwete und geschiedene Beamte, die keinen Anspruch auf Kinderzulage haben, 
50%, 

3. für Beamte, wenn ihnen oder ihrem Ehegatten eine Kinderzulage für ein Kind gebührt, 80% 
und 

4. für Beamte, wenn ihnen oder ihrem Ehegatten Kinderzulagen für zwei und mehr Kinder 
gebühren, 100% 

des Monatsbezuges, der für den Monat gebührt, in dem die Übersiedlung stattfindet. 

(3) Übersiedelt ein Beamter, dem die Urnzugsvergütung in dem Ausmaß gebührt, das in Abs. 2 Z 2 
bis 4 festgesetzt ist, allein und verlegt er nicht gleichzeitig den Familienhaushalt in den neuen Dienstort 
oder in den anläßlich der Versetzung gewählten neuen Wohnort, so gebührt ihm vorerst eine Teil­
Urnzugsvergütung im Ausmaß von 20% des Monatsbezuges, der für den Monat gebührt, in dem er 
allein übersiedelt. Der Unterschied auf das in Abs. 2 Z 2 bis 4 festgesetzte Ausmaß der Urnzugsvergü­
tung gebührt nach Durchführung der Übersiedlung des Familienhaushaltes und ist von dem Monatsbe­
zug zu berechnen, der für den Monat gebührt, in dem die Übersiedlung des Haushaltes stattfindet." 

5 
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5. Im §35b Abs.lUt. a werden die Worte "einen Steigerungsbetrag" durch die Worte "eine Kinder­
zulage" ersetzt. 

6. Im §35c Abs. 3 und im §35i Abs.l werden jeweils die Worte "ein Steigerungsbetrag" durch die 
Worte "eine Kinderzulage" ersetzt. 

7. § 35e Abs.l lautet: 

,,(1) Die Umzugsvergütung beträgt in den Fällen des §32 Abs.2 Zl 30%, in den Fällen des §32 
Abs. 2 Z 2 80% und in den Fällen des § 32 Abs. 2 Z 3 und 4 100% des Monatsbezuges zuzüglich der 
Kaufkraftausgleichszulage und der Auslandsverwendungszulage (§ 21 des Gehaltsgesetzes 1956), der 
für den Monat gebührt, indem die Übersiedlung stattfindet." 

8. Im § 74 Z 1 entfällt die Ut. e; die bisherige Ut. f erhält die Bezeichnung "e)". 

9. Dem § 77 Wird folgender Abs. 8 angefügt:· 

,,(8) § 22 Abs. 2, § 24, § 29 Abs.1Z2, § 32 Abs. 2 und 3, § 35b Abs.1Iit. a, § 35c Abs. 3, § 35e Abs.1, 
§ 35i Abs.1 und § 74 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1995 treten mit 1. Mai 1995 
in Kraft." 

Artikel V 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.132/ 
1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im §3 Abs.l wird der Ausdruck "zehn Jahre" durch den Ausdruck ,,15 Jahre" ersetzt. 

2. § 5 lautet: 

"RuhegenußfähigerMonatsbezug 

§ 5. (1) Der ruhegenußfähige Monatsbezug besteht aus 
1. dem Gehalt und 
2. den als ruhegenußfähig erklärten Zulagen, die der besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, 

die der Beamte im Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienststand erreicht hat. 

(2) Ist zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand der 
1. für die Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe, 
2. für die Zeitvorrückung in die nächsthöhere Dienstklasse, 
3. für das Erreichen der Dienstalterszulage oder der erhöhten Dienstalterszulage oder 
4. für den Anspruch auf außerordentliche Vorrückung (§ 104 Abs.1 des Gehaltsgesetzes 1956) 

erforderliche Zeitraum bereits zur Gänze verstrichen, so sind der Beamte, seine Hinterbliebenen und 
Angehörigen so zu behandeln, als ob die Vorrückung oder Zeitvorrückung im Zeitpunkt des Ausschei­
dens aus dem Dienststand bereits eingetreten wäre· oder der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits 
Anspruch auf die Dienstalterszulage, die erhöhte Dienstalterszulage oder die außerordentliche Vorrük­
kung gehabt hätte. Die §§ 8 und 10 des Gehaltsgesetzes 1956 sind auf diesen Zeitraum anzuwenden. 

(3) Fallen in die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit Zeiten, in denen 
1. der Beamte in die Besoldungsgruppe der Lehrer eingereiht war und 
2. die Lehrverpflichtung gemäß § 8 Abs.8 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. 

Nr.244/1965, gemäß § 44 Abs.7 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr.302, 
oder gemäß §44 Abs. 7 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1985, BGBl. Nr. 296, ermäßigt war, 

ist für die Anwendung des § 4 Abs. 2 der ruhegenußfähige Monatsbezug nach den Abs. 1 und 2 mit 
jenem Faktor zu vervielfachen, der sich aus Abs. 4 ergibt. 

(4) Der nach Abs. 3 anzuwendende Faktor ist wie folgt zu ermitteln: 
1. Die Monate der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit, in denen die Lehrverpflichtung jeweils 

gemäß Abs. 3 Z 2 ermäßigt war, sind in dem Prozentausmaß zu zählen, auf das der Monatsbezug 
für den betreffenden Monat aus diesem Anlaß herabgesetzt war. 

2. Die übrigen Monate der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit sindin vollem Ausmaß zu zählen. 
3. Die Summe der Monate nach den Z 1 und 2 ist durch die Anzahl dieser Monate zu teilen. Der 

Quotient ist der Faktor." 

3. § 6 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit ist in vollen Jahren und Monaten auszudrücken; 
Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt." 
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4. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Ruhegenuß beträgt bei einer ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 15 Jahren 50% der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage und erhöht sich 

1. für jedes weitere ruhegenußfahige Dienstjahr um 2% und 
2. für jeden restlichen ruhegenußfähigen Dienstmonat um 0,167% 

der Ruhegenußbemessungsgrundlage. Das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei Komma­
steIlen zu runden." 

5. Im § 8 Abs.1 wird der Ausdruck "zehn Jahren" durch den Ausdruck ,,15 Jahren" ersetzt. 

6. § 12 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Ruhegenußzulage beträgt 
1. für jedes der ersten zehn Dienstjahre, in dem Anspruch auf Aktivzulage bestanden hat, 5%, 
2. für jedes weitere Dienstjahr, in dem Anspruch auf Aktivzulage bestanden hat, 2,5% und 
3. für jeden weiteren Dienstmonat, in dem Anspruch auf Aktivzulage bestanden hat, 0,208% 

der Bemessungsgrundlage; das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei Kommastellen zu 
runden. Die Zeit, in der die Wochendienstzeit des Beamten oder die Lehrverpflichtung des Lehrers 
nach den §§ 50a oder 50b BDG 1979 herabgesetzt worden ist, ist hiebei im halben Ausmaß zu berück­
sichtigen. " 

7. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: §13b Abs.1 und 2, §15b Abs.l Z5, §24 Abs. 3, §25 samt Oberschrift undAbs.1, 3 und 4 und 
§57b Abs.2. 

8. § 15 Abs. 7 wird aufgehoben; die bisherigen Abs. 8 und 9 erhalten die Absatzbezeichnungen ,,(7)" 
und ,,(8)". 

9. Im § 17 Abs.1 wird das Wort "Haushaltszulage" durch den Ausdruck "Kinderzulage oder der 
früheren Haushaltszulage" ersetzt. 

10. § 18 Abs.l zweiter Satz lautet: 

,,§ 5 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden." 

11. Im §20 Abs.1 wird der Ausdruck "zehn Jahren" durch den Ausdruck ,,15 Jahren" ersetzt. 

12. § 24 Abs. 4 letzter Satz entfällt. 

13. § 25 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Dem überlebenden Ehegatten, dessen Haushalt ein Kind des Beamten angehört,das nach 
den für die Beamten des Dienststandes geltenden Vorschriften bei der Bemessung der Kinderzulage 
zu berücksichtigen wäre, gebührt zum Witwen- oder Witwerversorgungsgenuß die Kinderzulage, die 
dem Beamten gebühren würde, wenn er nicht gestorben wäre. Dies gilt nicht, wenn das Kind 
Anspruch auf Waisenversorgung hat." 

14. § 43 lautet: 

"Ausmaß des Todesfallbeitrages 

§ 43. Der Todesfallbeitrag beträgt 150% des jeweiligen Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen 
Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V." 

15. Dem § 58 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,(14) Es treten in Kraft: 
1. § 3 Abs.1, § 5 samt Überschrift (mit Ausnahme des Abs. 3), § 6 Abs. 3, § 7 Abs.1, § 8 Abs. 1, § 12 

Abs.3, § 13b Abs.1 und 2, § 15 Abs.7 und 8, § 15b Abs.1 Z 5, § 17 Abs.1, § 18 Abs.1, § 20 
Abs. 1, § 24 Abs. 3 und 4, die §§ 25 und 43 samt Überschriften, § 57b Abs. 2, § 60 Abs. 1 Z 3 bis 6 
und § 62b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXl1995 sowie die 
Aufhebung des § 15 Abs.7 und des § 60 Abs.1 Z 4 durch das Bundesgesetz BGBI. NI. XXXI 
1995 mit 1. Mai 1995, 

2. § 5 Abs.3 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. NI. XXXJ1995 mit 1. September 
1995." 

16. Im § 60 Abs.1 Z3 wird das Zitat ,,§ 5 Abs. 2 und 3" durch das Zitat,,§ 5 Abs. 2 und 3 in der bis 
30. April 1995 geltenden Fassung" ersetzt. 

17. § 60 Abs. 1 Z 4 wird aufgehoben; die bisherigen Z 5 bis 7 erhalten die Zitfernbezeichnungen ,,4." 
bis ,,6.". 
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18. Nach §62a wird folgender §62b eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen zm Novelle BGBI. Nr.XXXI1995 

§ 62b. (1) Die §§ 3 Abs.1, 7 Abs.1, 8 Abs.1 und 20 Abs.1 sind auf Beamte, die vor dem 1. Mai 1995 
in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft aufgenommen worden sind und 
seit dem Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Dienststand oder 
ihres Todes ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft 
stehen, sowie deren Hinterbliebene mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Die zur Entstehung des Anspruches auf Ruhegenuß erforderliche Gesamtdienstzeit beträgt 
abweichend von § 3 Abs.1 zehn Jahre. 

2. Der Ruhegenuß beträgt abweichend von § 7 Abs. 1 bei einer ruhegenußfähigen Gesamt­
dienstzeit von zehn Jahren 50% der Ruhegenußbemessungsgrundlage und erhöht sich 
a) für jedes weitere ruhegenußfähige Dienstjahr um 2% und 
b) für jeden restlichen ruhegenußfähigen Dienstmonat um 0,167% 
der Ruhegenußbemessungsgrundlage; das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei 
Kommastellen zu runden. 

3. Bei der Anwendung des § 8 Abs. 1 ist der unter Abs. 1 fallende Beamte so zu behandeln, als ob 
er eine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit von zehn Jahren aufzuweisen hätte. 

4. Bei der Anwendung des § 20 Abs. 1 sind die Hinterbliebenen des unter Abs. 1 fallenden 
Beamten so zu behandeln, als ob der Beamte eine ruhegenußfähige Gesamtdienstzeit von zehn 
Jahren aufgewiesen hätte. 

(2) Für die Anwendung des Abs. 1 sind die im § 113 Abs.6 Z 1 bis 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
genannten Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse einem Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft gleichgestellt. 

(3) Ist am 1. Jänner 1996 bereits die Hälfte des 
1. für die Vorrückung in die nächsthöhere Gehaltsstufe, 
2. für die Zeitvorrückung in die nächsthöhere Dienstklasse, 
3. für das Erreichen der Dienstalterszulage oder der erhöhten Dienstalterszulage oder 
4. für den Anspruch auf außerordentliche Vorrückung (§ 104 Abs.1 des Gehaltsgesetzes 1956) 

erforderlichen Zeitraums verstrichen und scheidet der Beamte längstens bis zum Ende des nach den Z 1 
bis 4 jeweils in Frage kommenden Zeitraums aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis aus, 
so sind der Beamte, seine Hinterbliebenen und Angehörigen so zu behandeln, als ob die Vorrückung 
oder Zeitvorrückung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhält­
nis bereits eingetreten wäre oder der Beamte in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die Dienstal­
terszulage, die erhöhte Dienstalterszulage oder die außerordentliche Vorrückung gehabt hätte. Auf 
Beamte, die zwischen 1. Mai und 31. Dezember 1995 aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhält­
nis ausscheiden, ist §5 Abs. 2 und 3 in der bis 30. April 1995 geltendenFassung weiterhin anzuwenden. 

(4) § 6 Abs.3 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf Beamte, die bis 
31. Dezember 1995 aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis ausscheiden, weiterhin anzu­
wenden, wenn dies für sie günstiger ist. 

(5) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszulage enden spätestens mit Ablauf des 
30. April 1995. 

(6) Ansprüche auf einen Steigerungsbetrag der Haushaltszulage gelten, wenn die Anspruchsvor­
aussetzungen nach wie vor gegeben sind, ab 1. Mai 1995 als Ansprüche auf Kinderzulage." 

Artikel VI 

Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBl. NI. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. NI. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. §3 Abs.1a lautet: 

,,(la) Der Pensionsbeitrag beträgt 11,75%." 

2. Dem § 19 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

,,(9) § 3 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NI. XXXi1995 tritt mit 1. Mai 1995 in 
Kraft." 
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Artikel VII 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 

Das Bundestheaterpensionsgesetz, BGBI. Nr. 159/1958, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Den im § 1 Abs.1 und 2 genannten Bundestheaterbediensteten gebührt, wenn sie in den Ruhestand 
treten oder in den Ruhestand versetzt werden, ein monatlicher Ruhegenuß unter der Vorausset­
zung, daß sie im Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand anrechenbare Dienstzeiten von insge­
samt mindestens 15 Jahren aufweisen." 

2. § 4 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Scheiden Bundestheaterbedienstete, die eine anrechenbare Dienstzeit im Sinne des § 7 Abs.1 
Z 1 und 2 und Abs.2 von mindestens 15 Jahren aufweisen, infolge Kündigung durch den Dienstgeber 
oder Nichterneuerung des Vertrages wegen Weigerung des Dienstgebers, diesen überhaupt oder zu 
den bisherigen materiellen Bedingungen neuerlich abzuschließen, oder infolge vorzeitiger Auflösung 
des Dienstverhältnisses durch den Bundestheaterbediensteten aus den Gründen der §§ 21 und 39 
des Schauspielergesetzes aus dem Dienstverhältnis aus und sind sie nur deshalb vom Anspruch auf 
Ruhegenuß ausgeschlossen, weil ihnen das Erfordernis der Dienstunfähigkeit oder des Alters man­
gelt, so bleibt ihnen die Anwartschaft auf Ruhegenuß gewahrt; dies gilt nicht in den Fällen des § 3 
Abs. 3. Für die im § 1 Abs. 2lit. d genannten Personen sind auch die als Externist verbrachten Vertrags­
zeiten auf diese 15 Dienstjahre anzurechnen." 

der 

3. Im § 5 Abs. 2 wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" ersetzt. 

4. § 5 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Ist zum Zeitpunkt des Ausscheidens eines Bundestheaterbediensteten aus dem Dienststand 

1. für die nächste V orrückung oder 
2. für das Erreichen der Dienstalterszulage erforderliche Zeitraum bereits verstrichen, so sind der 

Bundestheaterbedienstete, seine Hinterbliebenen und Angehörigen so zu behandeln, als ob die 
Vorrückung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand bereits eingetreten wäre oder 
der Bundestheaterbedienstete in diesem Zeitpunkt bereits Anspruch auf die Dienstalterszulage 
gehabt hätte." 

5. § 6 lautet samt Überschrift: 

"Berechnung des Ruhegenusses 

§ 6. (1) Der monatliche Ruhegenuß beträgt bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anre­
chenbaren Gesamtdienstzeit (§ 7) von 15 Jahren 50% der Ruhegenußbemessungsgrundlage und erhöht 
sich 

1. für jedes weitere nach den Bestimmungen des § 7 Abs.1 Z 1 und 2 und Abs.2 anrechenbare 
volle Dienstjahr als 
a) Ballettmitglied, Bläser oder Solosänger um 2,8%, 
b) sonstiger Bundestheaterbediensteter um 2%, 

2. für jedes weitere nach den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs.2 anrechenbare 
volle Dienstmonat als 
a) Ballettmitglied, Bläser oder Solosänger um 0,233%, 
b) sonstiger Bundestheaterbediensteter um 0,167%, 

der Ruhegenußbemessungsgrundlage. Das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei Komma­
stellen zu runden. 

(2) Angerechnete Ruhegenußvordienstzeiten und zugerechnete Zeiten (§7 Abs.1 Z4) gelten 
immer als Zeiten gemäß Abs. 1 Z 1 lit. b oder Z 2 lit. b. 

(3) Der Ruhegenuß darf die Ruhegenußbemessungsgrundlage und den letzten vollen Dienstbe­
zug, verringert um den Pensionsbeitrag, nicht übersteigen." 

6. § 7 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Die für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Gesamtdienstzeit ist in vollen Jahren 
und Monaten auszudrücken; Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt." 
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7. § 9 lautet samt Oberschrift: 

"Todesfallbeitrag, Bestattungskostenbeitrag, POegekostenbeitrag 

§ 9. Die für Bundesbeamte jeweils geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften über den Todesfall-
beitrag, den Bestattungskostenbeitrag und den Pflegekostenbeitrag sind sinngemäß anzuwenden." 

8. § 1 0 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Der Pensionsbeitragbeträgt: 
1. für Ballettmitglieder, Bläser und Solosänger 14,68%, 
2. für die sonstigen Bundestheaterbediensteten 11,75% 

des Dienstbezuges, der Sonderzahlungen und, sofern § 6a anzuwenden ist, des Nebengebühren­
durchschnittssatzes. 

(3) Der Pensionsbeitrag beträgt für Bundestheaterbedienstete mit Auftrittshonorar 
1. in den Fälleü des Abs.2 Z 1................................................................................................... 3,260/0, 
2. in den Fällen des Abs.2 Z 2 ............................. , ................ ,. ... ........................ ......... ............... 2,610/0 

des sich nach § 5 Abs.6 und 7 ergebenden Betrages für je 5,7 Tage der gemäß § 7 Abs. 4 bis 6 in einem 
Spieljahr für die Bemessung des Ruhegenusses angerechneten Dienstzeit." 

9. Nach § 18 wird folgender § 18a samt Überschrift eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. Nr.XXX/1995 

§ 18a. (1) § 3 Abs.l, § 4 Abs.l und § 6 sind auf Bundestheaterbedienstete, die vor dem 1. Mai 1995 
in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft aufgenommen worden sind und 
seither bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Dienststand oder ihres Todes ununterbrochen in 
einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft stehen oder unter Wahrung der 
Anwartschaft auf Ruhegenuß nach diesem Bundesgesetz aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden sind, 
mit folgenden Maß gaben anzuwenden: 

1. Die zur Entstehung des Anspruches auf Ruhegenuß erforderliche Gesamtdienstzeit beträgt 
abweichend von § 3 Abs.l zehn Jahre. 

2. Bei der Anwendung des § 4 Abs.l tritt an die Stelle des Ausdrucks ,,15 Jahre" der Ausdruck 
"zehn Jahre" und an die Stelle des Ausdrucks ,,15 Diens~ahre" der Ausdruck "zehn Dienst­
jahre". 

3. Der Ruhegenuß beträgt abweichend von § 6 Abs.l bei einer ruhegenußfähigen Gesamt­
dienstzeit von zehn Jahren 50% der Ruhegenußbemessungsgrundlage und erhöht sich 
a) für jedes weitere nach den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 2 anrechenbare 

volle Dienstjahr als 
aa) Ballettmitglied, Bläser oder Solosänger um 2,8%, 
bb) sonstiger Bundestheaterbediensteter um 2%, 

b) für jedes weitere nach den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 2 anrechenbare 
volle Dienstmonat als 
aa) Ballettmitglied, Bläser oder Solosänger um 0,233%, 
bb) sonstiger Bundestheaterbediensteter um 0,167% 

der Ruhegenußbemessungsgrundlage. Das sich daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei 
KommasteIlen zu runden. 

(2) Ist am 1. Jänner 1996 bereits die Hälfte des 
1. für die nächste Vorrückung oder 
2. für das Erreichen der Dienstalterszulage 

erforderlichen Zeitraums verstrichen und scheidet der Bundestheaterbedienstete längstens bis zum· 
Ende des nach Z 1 oder 2 jeweils in Frage kommenden Zeitraums aus dem Dienststand oder aus 
dem Dienstverhältnis aus, so sind der Bundestheaterbedienstete, seine Hinterbliebenen und Angehö­
rigen so zu behandeln, als ob die VorTÜckung im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand oder 
aus dem Dienstverhältnis bereits eingetreten wäre oder der Bundestheaterbedienstete in diesem Zeit­
punkt bereits Anspruch auf die Dienstalterszulage gehabt hätte. Auf Bundestheaterbedienstete, die 
zwischen 1. Mai und 31. Dezember 1995 aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis ausschei~ 
den, ist § 5 Abs.3 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

(3) § 7 Abs. 7 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf Bundestheaterbedienstete, die bis 
31. Dezember 1995 aus dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis ausscheiden, weiterhin anzu­
wenden, wenn dies für sie günstiger ist." 
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10. Dem § 22 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 3 Abs. 1, § 4 Abs.l, § 5 Abs.2 und 3, § 6 samt Überschrift, § 7 Abs.7, § 9 samt Überschrift, 
§ 10 Abs.2 und 3. und § 18a samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXXI 
1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft." 

Artikel vm 
Änderung des Richterdienstgesetzes 

Das Richterdienstgesetz, BGBL Nr.305/1961, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL 
Nr.43/1995, wird wie folgt geändert: . 

1. Im § 106 Abs.l und im § 150 Abs.l wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinder­
zulage" ersetzt. 

2. Dem § 173 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11) § 106 Abs. 1 und § 150 Abs.l in der Fassung des Bundesgesetzes BGEl. Nr. XXXl1995 treten 
mit 1. Mai 1995 in Kraft." 

Artikel IX 

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBL Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBL Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: § 20 Abs. 2, § 31 samt Oberschrift, § 37 Abs. 6, § 75 Abs.l und 2 und § 76 Abs.l. 

2. § 56 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die Zeit eines Karenzurlaubes nach Abs. 5 wird mit dem Tag des Wiederantrittes des Dien­
stes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam." 

3. § 78 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Todesfallbeitrag beträgt 150% des jeweiligen Gehaltes, das im Gehaltsgesetz 1956 für 
einen Beamten der Allgemeinen Verwaltung der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V vorgesehen ist. " 

4. § 81 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der monatliche Beitrag beträgt 
1. bis zur Höhe der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der gesetzlichen Pensionsversicherung 

1,5% der Beitragsgrundlage nach Abs.2 und 
2. für den diese Höchstbeitragsgrundlage übersteigenden Teil der Beitragsgrundlage 11,75%. 

Der Beitrag von der Sonderzahlung beträgt die Hälfte des sich unter Außerachtlassung der Nebenge­
bühren ergebenden monatlichen Beitrages." 

5. Im § 86 Abs. 3 wird den Zitaten ,,§ 7 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965" in Z 1 und ,,§ 5 Abs. 2 des 
Pensionsgesetzes 1965" in Z 3 jeweils die Wendung "in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung" ange­
fügt. 

6. Die bisherigen §§ 93a bis 96 erhalten folgende neue Bezeichnungen: 

bisher neu 

93a 94 
94 95 
95 96 
95a 97 
95b 98 
95c 100 
95d 101 
96 102 
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7. Nach § 98 wird folgender § 99 eingefügt: 

"Berücksichtigung von Karenzurlauben für die Vorrückung 

§ 99. Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten worden sind, ist § 56 Abs. 6 in der bis 
zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden." 

8. Dem § 101 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) § 20 Abs. 2, §31 samt Überschrift, § 37 Abs. 6, § 56 Abs.6, § 75 Abs.1 und 2, § 76 Abs.1, § 78 
Abs.2, §81 Abs.3, §86 Abs.3 und die §§94 bis 100 und 102 samt Überschriften in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr.XXX/1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft." 

9. Vor dem §102 wird die Überschrift "Vollziehung" eingefügt. 

Artikel X 

Änderung des Karenzurlaubsgeldgesetzes 

Das Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr.395/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 43/1995, wird wie folgtgeändert: 

1. Im §3 Abs. 3 wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" ersetzt. 

2. Dem § 15 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) § 3 Abs.3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1995 tritt mit 1. Mai 1995 in 
Kraft." 

Artikel XI 

Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpffichtungsgesetzes 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBl. Nr. 665/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 8 werden folgende Abs. 8 und 9 angefügt: 

,,(8) In Bereichen, in denen insbesondere wegen der Arbeitsmarktsituation ein dringendes öffent­
liches Interesse gegeben ist, verstärkt Bewerber im Schuldienst zu beschäftigen oder Teilzeitkräfte zu 
gewinnen, kann - unabhängig von den Anlässen des Abs. 2 - die Lehrverpflichtung des Lehrers auf 
dessen Antrag bis auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen: 
Eine solche Ermäßigung wird für die Dauer eines Schuljahres oder eines Vielfachen eines Schuljahres 
wirksam und darf eine Gesamtdauer von insgesamt zehn Jahren nicht übersteigen. Der Antrag auf 
Ermäßigung ist spätestens drei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(9) Während der Dauer einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach Abs. 8 gebührt der Monats­
bezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der ermäßigten Lehrverpflichtung an der vollen Lehrverpflich­
tung entspricht. Von dieser Verminderung bleiben die Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5 
oder 5a, § 59b oder § 60 Abs. 6 bis 8 des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden sind, unberührt. Die Ver­
minderung wird abweichend vom § 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für den Zeitraum wirksam, für den 
die Ermäßigung gilt. Die Zeit der Ermäßigung gilt als Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
gemäß § 61 Abs. 13 des Gehaltsgesetzes 1956." 

2. Dem § 15 wird folgender Abs. 10 angefügt: 

,,(10) § 8 Abs.8 und 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1995 tritt mit 1. Sep­
tember 1995 in Kraft." 

Artikel Xß 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl. Nr. 302, zuletzt geändert .durch das Bimdesge­
setz BGBl. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Abs. 7 Z 2 lautet: 

,,2. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften" 

la. Dem § 44 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

,,(7) In Bereichen, in denen insbesondere wegen der Arbeitsmarktsituation ein dringendes öffent­
liches Interesse gegeben ist, verstärkt Bewerber im Schuldienst zu beschäftigen oder Teilzeitkräfte zu 
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gewinnen, kann - unabhängig von den Anlässen des Abs. 1 - die Lehrverpflichtung des Landesleh­
rers auf dessen Antrag bis auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn dienstliche Interessen nicht entgegen­
stehen. Eine solche Ermäßigung wird für die Dauer eines Schuljahres oder eines Vielfachen eines 
Schuljahres wirksam und darf eine Gesamtdauer von insgesamt zehn Jahren nicht übersteigen. Der 
Antrag auf Ermäßigung ist spätestens drei Monate vor dem gewollten Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(8) Während der Dauer einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach Abs. 7 gebührt der Monats­
bezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der ermäßigten Lehrverpflichtung an der vollen Lehrverpflich­
tung entspricht. Von dieser Verminderung bleiben die Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59a Abs. 5 
oder 5a, § 59b oder § 60 Abs. 6 bis 8 des Gehaltsgesetzes 1956 anzuwenden sind, unberührt. Die Ver­
minderung wird abweichend vom § 6 des Gehaltsgesetzes 1956 für den Zeitraum wirksam, für den 
die Ermäßigung gilt. Die Zeit der Ermäßigung gilt als Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
gemäß § 61 Abs.13 des Gehaltsgesetzes 1956." 

2. § 47 samt Überschrift entfällt. 

3. Im § 49 Abs.la entfällt der letzte Satz. 

4. Im § 51 Abs. 1 a entfällt der letzte Satz. 

5. Im § 52 Abs. 4a und 4b entfällt jeweils der letzte Satz. 

6. §52 Abs.12 entfällt. 

7. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: § 70 Abs. 1 Z 2 und 3, § 80 Abs. 4 und § 100. 

8. § 104 Z 2 lautet: 

,,2. die Geldstrafe bis zur Höhe· von fünf Ruhebezügen, unter Ausschluß der Kinderzulage, " 

9. Im § 114 Abs. 2 wird das Zitat" § 7 Abs.1 des Pensionsgesetzes 1965" durch das Zitat" § 7 Abs. 1 
des Pensionsgesetzes 1965 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung" ersetzt. 

10. § 115 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Den im Abs. 1 genannten Landeslehrern gebühren monatliche Ruhegenüsse, die nach einer ruhege­
nußfähigen Gesamtdienstzeit von 15 Jahren 50% der Ruhegenußbemessungsgrundlage betragen." 

11. Nach §119 wird folgender §120 eingefügt: 

,,§ 120. § 115 Abs.3 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf die im § 115 Abs.1 genann­
ten Landeslehrer, die vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskör­
perschaft aufgenommen worden sind und seither bis zum Zeitpunkt ihrer Ruhestandsversetzung oder 
ihres Übertrittes in den Ruhestand ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen 
Gebietskörperschaft stehen, mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß an die Stelle des Ausdrucks 
,,15 Jahren" der Ausdruck "zehn Jahren" tritt." 

12. Dem § 123 wird folgender Abs.15 angefügt: 

,,(15) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/1995 treten in Kraft: 
1. § 15 Abs.7 Z2 mit 1. Jänner 1995, 
2. § 70 Abs.1 Z2 und 3, § 80 Abs.4, § 100, § 104 Z2, § 114 Abs. 2, § 115 Abs. 3 und § 120 mit 1. Mai 

1995, 
3. § 44 Abs. 7 und 8, § 49 Abs. 1a, § 51 Abs. 1a und § 52 Abs. 4a und 4b sowie der Entfall des § 47 

(samt Überschrift) und des § 52 Abs.12 mit 1. September 1995." 

Artikel xm 
Änderung des Land- und forstwirlschaftBichen Landeslehrer-Dienstreclntsgesetzes 1985 

Das Land- und forstwirtschaftliehe Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGBL Nr. 296, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. §15 Abs. 7 Z2 lautet: 

,,2. Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Gemein­
schaften" 

1 a. Dem § 44 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

,,(7) In Bereichen, in denen insbesondere wegen der Arbeitsmarktsituation ein dringendes öffent­
liches Interesse gegeben ist, verstärkt Bewerber im Schuldienst zu beschäftigen oder Teilzeitkräfte zu 
gewinnen, kann - unabhängig von den Anlässen des Abs. 1 - die Lehrverpflichtung des Lehrers auf 
dessen Antrag bis auf die Hälfte ermäßigt werden, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

6 
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Eine solche Ermäßigung wird für die Dauer eines Schuljahres oder eines Vielfachen eines Schuljahres 
wirksam und darf eine Gesamtdauer von insgesamt zehn Jahren nicht übersteigen. Der Antrag auf 
Ermäßigung ist spätestens drei Monate vor dem gewollten Wirksamkeits beginn zu stellen. 

(8) Während der Dauer einer Ermäßigung der Lehrverpflichtung nach Abs. 7 gebührt der Monats­
bezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der ermäßigten Lehrverpflichtung an der vollen Lehrverpflich­
tung entspricht. Von dieser Verminderung bleiben die Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7 des Gehalts­
gesetzes 1956 anzuwenden ist, unberührt. Die Verminderung wird abweichend vom § 6 des Gehaltsge­
setzes 1956 für den Zeitraum wirksam, für den die Ermäßigung gilt. Die Zeit der Ermäßigung gilt als 
Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung gemäß § 61 Abs.13 des Gehaltsgesetzes 1956." 

2. In folgenden Bestimmungen wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" 
ersetzt: § 78 Abs. J Z 2 und 3, § 88 Abs. 4 und § 108. 

3. §112 Z2lautet: 

,,2. die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezügen, unter Ausschluß der Kinderzulage, " 

4. Im § 115 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,§ 61 Abs.6 bis 8" durch den Ausdruck ,,§ 61 Abs.6 bis 12" 
ersetzt. 

5. Im § 120 Abs, 2 wird das Zitat ,,§ 7 Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965" durch das Zitat ,,§ 7 Abs.1 
des Pensionsgesetzes 1965 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung" ersetzt. 

6. § 121 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Den im Abs. 1 genannten Landeslehrern gebühren monatliche Ruhegenüsse, die nach einer ruhege­
nußfähigen Gesamtdienstzeit von 15 Jahren 50% der Ruhegenußbemessungsgrundlage betragen." 

7. Nach § 121 Abs.3 wird folgender Abs. 3a eingefügt: 

,,(3a) Abs.3 in der bis 30. April 1995 geltenden Fassung ist auf die im Abs. 1 genannten Landes­
lehrer, die vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft 
aufgenommen worden sind und seither bis zum Zeitpunkt ihrer Ruhestandsversetzung oder ihres 
Übertrittes in den Ruhestand ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen 
Gebietskörperschaft stehen, mit der Maßgabe weiterhin anzuwenden, daß an die Stelle des Ausdrucks 
,,15 Jahren" der Ausdruck ,,10Jahren" tritt." 

8. Dem § 127 wird folgender Abs.l1 angefügt: 

,,(11) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBL NI. XXX/1995 treten in Kraft: 
1. § 15 Abs.7 Z 2 mit 1. Jänner 1995, 
2. § 78 Abs. 1 Z 2 und 3, § 88 Abs. 4, § 108, § 112 Z 2, § 120 Abs. 2 und § 121 Abs. 3 und 3a mit 1. Mai 

1995, 
3. § 44 Abs. 7 und 8 und § 115 Abs. 3 mit 1. September 1995." 

Artikel XIV 

Änderung des Einsatzzwagengesetzes 

Das Einsatzzulagengesetz, BGBL NI. 423/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 550/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im §2 Abs.l und 2 wird das Wort "Haushaltszulage" durch das Wort "Kinderzulage" ersetzt. 

2. Dem§ 9 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 2 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXXl1995 tritt mit 1. Mai 1995 
in Kraft." . 

Artikel XV 

Änderung des Bezügegesetzes 

Das Bezügegesetz, BGBl. NI. 273/1972, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. NI. 19/ 
1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Zeiten, die als Bundespräsident, als Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als Mit­
glied der Volksanwaltschaft, als Landeshauptmann, als Mitglied einer Landesregierung, als Präsident 
des Rechnungshofes oder als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückge­
legt wurden, sind zur Gänze für die Vorrückung in höhere Bezüge anzurechnen." 

Ja. Im § 10 Abs.l entfällt der letzte Satz. 

--------------
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1 b. An die Stelle des § 10 Abs. 4 treten folgende Bestimmungen: 

,,(4) Besteht neben dem Anspruch auf Bezug oder Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz ein 
Anspruch auf Ruhegehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, so ist der 
Bezug oder Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz nur in dem Ausmaß auszuzahlen, um den er den 
gebührenden Ruhegehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übersteigt. 

(5) Besteht neben dem Anspruch auf Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz ein Anspruch auf 
Grundgehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, so wird der Ruhebezug 
nach diesem Bundesgesetz für die Dauer des Anspruchs auf Grundgehalt als Mitglied der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften stillgelegt. Wird die Funktion als Mitglied der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften beendet, so ist der Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz unter Berück­
sichtigung der Funktionsdauer als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften neu zu 
bemessen. 

(6) Die Abs.l bis 5 und die §§6 und 7 gelten auch für die im Art. 71 des Bundes-Verfassungsge-
setzes genannten Personen." 

1 c. § 12 Abs.2 und 3 lautet: 

,,(2) Der monatliche Pensionsbeitrag beträgt für 

1. die Mitglieder des Nationalrates und des Bundesrates 
a) für Zeiten bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 ...................................................... 13 %, 
b) für Zeiten ab dem 1. Jänner 1996 ................................................................................... 14,5%, 

2. die übrigen im § 1 Abs. 1 genannten Organe 
a) für Zeiten bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 ...................................................... 16 %, 
b) für Zeiten ab dem 1. Jänner 1996 ................................................................................... 17,5%, 

des Bezuges und der Sonderzahlungen. 

(3) Werden als Mitglied eines Landtages verbrachte Zeiten gemäß § 25 Abs. 2lit. beingerechnet, 
so ist nachträglich ein Beitrag zu leisten. Dieser beträgt 

1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 ...................................................... 5 %, 
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 ...................................................... 5,5%, 
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 ...................................................... 6 %, 
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 ...................................................... 6,5%, 
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 ...................................................... 7 %, 
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31.De~ember 1995 ................................................ 13 %, 
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an ......................................................................................... 14,5% 

der während dieser Zeiten als Mitglied des Landtages erhaltenen Entschädigung samt Sonderzahlun­
gen." 

1 d. § 14 Abs. 1 vorletzter Satz lautet: 

,,§ 10 Abs.1 bis 3 und § 16 Abs.l sind anzuwenden." 

2. § 14 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Mitglieder des Nationalrates erhalten, wenn sie diese Funktion mindestens drei Jahre aus­
geübt haben, nach Beendigung dieser Funktionausübung eine einmalige Entschädigung. Diese Ent­
schädigung beträgt das Zweifache und erhöht sich nach 5 Jahren auf das Dreifache, nach 10Jahren 
auf das Vierfache, nach 15Jahren auf das Sechsfache, nach 20Jahren auf das Neunfache und nach 
25 Jahren auf das Zwölffache des ihnen im Monat des Ausscheidens gebührenden Bezuges unter 
anteilsmäßiger Berücksichtigung von Sonderzahlungen. Für eine spätere Berechnung eines Anspru­
ches nach Abs.7 bis 9 sind sowohl für die Begründung des Anspruchs als auch für die Berechnung 
der Höhe der einmaligen Entschädigung alle jene Funktionsperioden heranzuziehen, für die keine ein­
malige Entschädigung gebührt hat." 

2a. § 14 Abs. 6 bis 8 lautet: 

,,( 6) Die Fortzahlung der Bezüge nach Abs. 1 und die einmalige Entschädigung nach den Abs. 2 und 
3 gebühren nicht, solange das oberste Organ spätestens innerhalb von drei Monaten jeweils nach dem 
Ausscheiden aus seiner Funktion neuerlich zu einem im § 1 angeführten obersten Organ bestellt, zum 
Mitglied einer Landesregierung oder eines Landtages gewählt, zum Mitglied des Europäischen Parla­
ments entsendet oder zum Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften ernannt wird. 

(7) Wird eine Amtstätigkeit nach Abs. 1, eine Funktionsausübung nach Abs.2 oder 3, eine ver­
gleichbare Funktion nach landesrechtIichen Vorschriften oder die Funktion als Mitglied des Europäi­
schen Parlaments oder als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften beendet, ohne 
daß die Voraussetzungen des Abs. 6 weiterhin vorliegen, gilt folgendes: 
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1. Eine allfällige Leistung nach den Abs.1 bis 3 ist auf Grund jener Tätigkeit zu bemessen, die 
zuletzt einen Anspruch auf eine Leistung nach den Abs.1, 2 oder 3 begründet. 

2. Ist die nach Z 1 gebührende Leistung niedriger als 
a) eine Leistung, die nach den Abs.1, 2 oder 3 auf Grund einer früheren Tätigkeit gebührt 

hätte, wenn Abs.6 nicht anzuwenden gewesen wäre oder 
b) eine der lit. a vergleichbare Leistung, die nach landesrechtlichen Vorschriften oder als Mit­

glied des Europäischen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten gebührt, 

so gebührt die höhere Leistung an Stelle der niedrigeren Leistung. Kommen hiefür mehrere 
Leistungen in Betracht, so gebührt nur die höchste Leistung. 

3. Begründet die zuletzt ausgeübte Tätigkeit keinen Anspruch auf eine Leistung nach den Abs.1, 
2 oder 3, nach vergleichbaren landesrechtlichen Vorschriften oder auf eine vergleichbare 
Leistung vom Europäischen Parlament oder der Kommission der Europäischen Gemein~ 
schaftenund hätte auf Grund einer früheren Tätigkeit eine Leistung nach den Abs.1, 2 oder 3 
gebührt, wenn Abs. 6 nicht anzuwenden gewesen wäre, so gebührt diese Leistung. Hätten nach 
solchen früheren Tätigkeiten mehrere Leistungen nach den Abs.1, 2 oder3 gebührt, so gebührt 
nur die höchste Leistung. 

(8) Hat ein im § 1 angeführtes oberstes Organ bereits auf Grund einer früheren Tätigkeit eine Lei­
stung oder mehrere Leistungen nach den Abs. 1, 2 oder 3, nach vergleichbaren landesrechtlichen Vor­
schriften oder eine vergleichbare Leistung vom Europäischen Parlament oder von der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften erhalten, so gebührt der nunmehrige Anspruch nach den Abs.1, 2 oder 
3 (allenfalls in Verbindung mit Abs. 7) nur in dem Ausmaß, um das er 

1. die auf Grund der früheren Tätigkeit erhaltene Leistung oder 
2. - wenn das Organ mehrere solche Leistungen erhalten hat - die höchste. dieser Leistungen 

betraglieh übersteigt." . 

2b. An die Stelle des § 14 Abs.10 treten folgende Bestimmungen: 

,,(10) Bei der Anwendung des Abs.7 Z2 und des Abs.8 ist vom Übergangsgeld als Mitglied der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften der für jenen Zeitraum ausbezahlte Betrag nicht zu 
berucksichtigen, in dem kein Anspruch auf Bezug oder Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz oder 
nach vergleichbaren landesrechtlichen Vorschriften gebührt hat. 

(11) Bei der Anwendung des Abs.7 Z 2 und 3 und des Abs. 8 gilt für Mitglieder des Nationalrates 
oder des Bundesrates, die bereits auf Grund früherer Tätigkeiten einmalige Entschädigungen nach 
Abs.2 oder 3 erhalten haben oder denen solche gebührt hätten, wenn Abs. 6 nicht anzuwenden gewe­
sen wäre, für den Fall des Entstehens eines neuerlichen Anspruches auf einmalige Entschädigung nach 
Abs.2 oder 3 folgendes: 

1. Von den bereits nach Abs. 2 oder 3 erhaltenen - oder allenfalls in Verbindung mit Abs. 6 noch 
gebührenden - einmaligen Entschädigungen ist die für das Entstehen des Anspruches maß­
gebende Dauer der Funktionsausübung erneut zu ermitteln und mit der für das Entstehen des 
Anspruches auf die neuerliche einmalige Entschädigung nach Abs.2 oder 3 maßgebenden 
Dauer der Funktionsausübung zusammenzuzählen. 

2. Der Anspruch auf die neuerliche einmalige Entschädigung nach Abs.2 oder 3 gebührt nur in 
dem Ausmaß, um das sie das gemäß Z 1 auf der Grundlage der Gesamtdauer der Funk.­
tionsausübung ermittelte Ausmaß abzüglich des bereits nach Abs. 2 oder 3 erhaltenen oder; 
wenn Abs. 6 nicht anzuwenden gewesen wäre, gebührenden Betrages übersteigt. 

(12) Für eine spätere Berechnung eines Anspruches nach den Abs. 7 bis 11 sind die zum Vergleich 
heranzuziehenden Leistungen nach den Abs.1, 2 oder 3, die das oberste Organ früher erhalten hat oder 
- wenn Abs. 6 nicht anzuwenden gewesen wäre - erhalten hätte sowie nach vergleichbaren landes­
rechtlichen Vorschriften oder als Mitglied des Europäischen Parlaments oder als Mitglied der Kommis­
sion der Europäischen Gemeinschaften von diesen erhaltene Leistungen mit dem Aufwertungsfaktor 
zu berücksichtigen, um den sich seither die Höhe des Gehaltes eines Bundesbeamten des Dienststandes 
der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6 geändert hat." 

2ba. § 15 zweiter Satz lautet: 

"Dies gilt jedoch nicht für die Anwendung des § 2 (ausgenommen Abs. 3) und des § 8 Abs. 2 sowie für 
die Berechnung der ruhebezugsfähigen Gesamtdienstzeit oder der der Bemessung des Ruhe- oder Ver­
sorgungsbezuges zugrundezulegenden Funktionsdauer. " 

2c. Dem § 16 werden folgende Abs. 4 bis 6 angefügt: 

,,(4) Besteht neben 'dem Anspruch auf Bezug oder Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz ein 
Anspruch auf Übergangsgeld als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, so ist 
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der Bezug oder Ruhebezug nach diesem Bundesgesetz nur in dem Ausmaß auszuzahlen, um den er das 
Übergangsgeld als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften übersteigt. 

(5) Besteht neben dem Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge nach § 14 Abs.1 ein Anspruch auf 
Ruhegehalt als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, so gebührt die Fortzah~ 
lung der Bezüge nur in der Höhe, um den sie den gebührenden Ruhegehalt als Mitglied der Kommis~ . 
sion der Europäischen Gemeinschaften übersteigt. 

(6) Stehen einem Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften auch Ansprüche 
nach diesem Bundesgesetz zu, so hat es allen zur Auszahlung der Ansprüche nach diesem Bundesge~ 
setz zuständigen Stellen sämtliche Ansprüche, die ihm als Mitglied der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften zustehen, zu melden." 

2d. § 23e Abs. 2 lautet: 

,,(2) Zeiten, die als Bundespräsident, als Mitglied der Bundesregierung, als Staatssekretär, als Mit­
glied der Volksanwaltschaft, als Mitglied einer Landesregierung oder als Präsident des Rechnungsho­
fes, als Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages oder als Mitglied der Kom­
mission der Europäischen Gemeinschaften zurückgelegt wurden, sind den Mitgliedern des Europä­
ischen Parlaments zur Gänze für die Vorrückung in höhere Bezüge anzurechnen." 

3. § 23g Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Der monatliche Pensionsbeitrag für die Mitglieder des Europäischen Parlaments beträgt 
1. für Zeiten bis zum Ablauf des 31. Dezember 1995 ............................................................ 13 %, 
2. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1996 ......................................................................................... 14,5%, 

des Bezuges und der Sonderzahlungen. 

(3) Werden als Mitglied eines Landtages verbrachte Zeiten gemäß § 44b Abs. 2 Z3 eingerechnet, 
so ist nachträglich ein Beitrag zu leisten. Dieser beträgt 

1. für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. Dezember 1977 ...................................................... 5 %, 
2. für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. Dezember 1978 ...................................................... 5,5%, 
3. für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. Dezember 1979 ...................................................... 6 %, 
4. für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 ...................................................... 6,5%, 
5. für Zeiten vom 1. Jänner 1981 bis 30. November 1990 ...................................................... 7 %, 
6. für Zeiten vom 1. Dezember 1990 bis 31. Dezember 1995 ................................................ 13 %, 
7. für Zeiten vom 1. Jänner 1996 an ......................................................................................... 14,5% 

der während dieser Zeiten als Mitglied des Landtages erhaltenen Entschädigung samt Sonderzahlun­
gen." 

3a. Dem § 23h wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Ist ein Mitglied des Europäischen Parlaments gleichzeitig Mitglied des Bundesrates, so 
gebührt ihm für denselben kalendermäßigen Zeitraum ausschließlich die für ein Mitglied des Europäi­
schen Parlaments vorgesehene Entfernungszulage nach § 23i Abs. 4." 

3b. § 25 Abs. 2 fit. a lautet: 

"a) der Zeit der Funktionsausübung als Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates, des Europäi­
schen Parlaments oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften," 

3ba. § 25 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Die ruhebezugsfähige Gesamtdienstzeit nach Abs. 2 ist in vollen Jahren und Monaten auszu­
drücken; Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt." 

3bb. § 26 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhebezugsfähigen Gesamtdienstzeit von zehn Jahren 60% 
der Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und erhöht sich 

1. für jedes weitere ruhebezugsfähige Jahr um 2% und 
2. für jedes restliche ruhebezugsfähige Monat um 0,167% der Bemessungsgrundlage. Das sich 

daraus ergebende Prozentausmaß ist auf zwei KommasteIlen zu runden." 

3e. § 35 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Zeiten, die ein oberstes Organ als einer der Präsidenten des Nationalrates, als Mitglied einer 
Landesregierung - ausgenommen die Zeiten der Ausübung der Funktion eines Landeshauptmannes 
- oder als Mitglied der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zurückgelegt hat, sind sowohl 
für die Begründung des Anspruches auf Ruhebezug als auch für die Bemessung des Ruhebezuges der 
Zeit der Ausübung einer Funktion im Sinne des Abs. 1 zuzurechnen." 
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3ca. § 37 lautet: 

,,§ 37. Der Ruhebezug beträgt nach Vollendung des vierten Jahres der Funktionsdauer 50% des 
Bezuges nach § 35 Abs. 2 und erhöht sich 

1. für jedes weitere Jahr der Funktionsdauer um 6% und 
2. für jedes restliche Monat der Funktionsdauer um 0,5% dieses Bezuges. Der Ruhebezug darf 

80% des Bezuges nach § 35 Abs. 2 nicht übersteigen." 

3d. § 41 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Dies gilt entsprechend für die Mitglieder einer Landesregierung, ausgenommen den Landeshaupt­
mann." 

3e. § 44b Abs. 2 Z 1 lautet: 

,,1. der Zeit der Funktionsausübung als Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Kommis­
sion der Europäischen Gemeinschaften," 

3ea. § 44b Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die ruhebezugsfähige Gesamtdienstzeit nach Abs. 2 ist in vollen Jahren und Monaten auszu­
drücken; Bruchteile eines Monates bleiben unberücksichtigt." 

3eb. § 44c Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Ruhebezug beträgt bei einer ruhebezugsfähigen Gesamtdienstzeit von zehn Jahren 60% 
der Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 und erhöht sich 

1. für jedes weitere Jahr der ruhebezugsfähigen Gesamtdienstzeit um 2% und 
2. für jedes restliche Monat der ruhebezugsfähigen Gesamtdienstzeit um 0,167% 

der Bemessungsgrundlage. 

3/ Im § 44k wird der Ausdruck "so gebühren die nach diesem Artikel in Betracht kommenden 
Ruhebezüge" durch den Ausdruck "so gebührt der nach diesem Artikel in Betracht kommende Ruhe­
bezug" ersetzt. 

4. Dem § 45 werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

,,(7) Es treten in Kraft: 
1. § 7 Abs.2, § 10 Abs. 1 und 4 bis 6, § 14 Abs.1, 2, 6 bis 8 und 10 bis 12, § 16 Abs.4 bis 6, § 23e 

Abs. 2, § 23h Abs. 3, § 25 Abs. 21it. a, § 35 Abs. 3, § 41 Abs. 3, § 44b Abs. 2 Z 1, § 44k und § 47c in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL NI. XXX/1995 mit 1. Jänner 1995, 

2. § 12 Abs.2 und 3, § 23g Abs.2 und 3 und § 45a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
NI. XXXJ1995 mit 1. Mai 1995. 

(8) Mit Ablauf des 30. April 1995 treten außer Kraft: 
1. § 31 zweiter Satz, 
2. § 44 Abs.2 zweiter Satz und 
3. § 44j zweiter Satz." 

4a. Dem § 45 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

,,(9) § 15, § 25 Abs. 6, § 26 Abs. 2, § 37, § 44b Abs. 5 und § 44c Abs. 2 in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBl. NI. XXXJ1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft. " 

5. Der bisherige § 45a erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)"; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Abweichend von Abs.1 sind die §§ 8 und 20 des Pensionsgesetzes 1965 in der bis zum Ablauf 
des 30. April 1995 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden." 

6. Nach § 47a werden folgende §§ 47b und 47c eingefügt: 

,,§47b. Für die Zeit bis zum Ablauf des 31. Dezember 1996 gebühren einem obersten Organ nach 
§ 1 eine Fortzahlung der Bezüge nach §14 Abs.1 und eine einmalige Entschädigung nach § 14 Abs.2 
und 3 auch dann nicht, welln es ab dem 9. Oktober 1994 aus dieser Funktion ausgeschieden ist und 
danach deshalb zum Mitglied des Nationalrates oder Bundesrates bestellt wird, weil ein Mitglied des 
Europäischen Parlaments, das gleichzeitig Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates ist, auf 
das Mandat als Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates verzichtet. Bereits ausbezahlte Beträ­
ge sind mit Bescheid zurückzufordern. Auf das neuerliche Ausscheiden ist § 14 Abs. 7 bis 11 anzuwen­
den. 

§ 47c. Für die Berechnung eines Anspruches von Mitgliedern des Nationalrates und des Bundes­
rates auf einmalige Entschädigung nach § 14 Abs. 2 und 3 sind, wenn sie einer gesetzgebenden Körper­
schaft des Bundes vor dem Beginn der xx. Legislaturperiode angehören oder angehört haben, sowohl 
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für die Begründung des Anspruches als auch für die Berechnung der Höhe der einmaligen Entschädi­
gung die bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 geltenden Vorschriften anzuwenden." 

Artikel XVI 

Änderung des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. Nr. 85/1972, zuletzt geändert dureh das Bundesge­
setz BGBl. Nr. 4311995, wird wie folgt geändert: 

1. § 5e Abs. 1 lautet: 

,,(1) Das Mitglied kann auf die Anwartschaft auf Ruhebezug (Zulage) nach den §§ 5b und Sc oder 
auf einen von beiden verzichten. Soweit ein solcher Verzicht nicht ausgesprochen wurde, hat das Mit­
glied 

1. für Zeiten bis zum Ablauf des 31. Dczember 1995 ............................................................ 13 %, 
2. für Zeiten ab dem 1. Jänner 1996 ......................................................................................... 14,5%, 

der jeweils gebührenden Geldentschädigung oder im Falle des Teilverzichtes von dem entsprechenden 
Teil der Geldentschädigung sowie von den Sonderzahlungen im Abzugswege zu entrichten. Ein Wider­
ruf des Verzichtes ist unzulässig." 

2. Dem § 89 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 5e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. NT. XXX!1995 tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft." 

Artikel XVla 

Änderung des Bundesgesetzes BGBt Nr.612/1983 

Das Bundesgesetz BGBl. Nr. 612/1983 wird wie folgt geändert: 

1. Im Artikel VI wird das Zitat" § 13 Abs. 5 bis 9" jeweils durch das Zitat" § 13 Abs. 5 bis 9b" ersetzt. 

2. Artikel VI in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXX/1995 tritt mit 1.Jänner 1995 in 
Kraft· 

Artikel XVII 

Änderung des Bundes-Personalvertremngsgesetzes 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BOB!. Nr. 133/1967, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBl. NT. 43/1995, wird wie folgt geändert: 

1. 1m .§ 9 Abs. 3 fit. b wird am Ende der sublit. bb das Wort "und" durch einen Strichpunkt ersetzt und 
entfällt die subTit. ce. 

2. § 45 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 43/1995 erhält die Absatzbezeichnung 
,,(7)". 

3. Dem § 45 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 9 Abs. 31it. b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NT. XXX!1995 tritt mit 1. Mai 1995 in 
Kraft." 

Artikel XVIII 

Änderung des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 

Das Eisenbahnenteignungsgesetz 1954, BGBl. Nr. 71, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. NT. 137/1975, wird wie folgt geändert: 

1. § 7 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Dem Enteigneten gebührt zur Abgeltung von Aufwendungen, die ihm durch rechtsfreundli­
che Vertretung oder sachverständige Beratung im Verwaltungsverfahren entstehen können, eine Pau­
schalvergütung von 1,5 vH der Enteignungsentschädigung, mindestens aber 5000 S, ohne daß es eines 
Nachweises bedarf." 

2. § 44 lautet: 

,,§ 44. (1) Die Kosten des Enteignungsverfahrens und der gerichtlichen Feststellung der Entschä­
digung sind, soweit sie nicht durch ein ungerechtfertigtes Einschreiten einer Partei hervorgerufen wer­
den, vom Eisenbahnunternehmen zu bestreiten. 

(2) Im gerichtlichen Vcrfahren zur Feststellung der Entschädigung hat der Enteignete auf der 
Grundlage des von ihm ersiegten Entschädigungsbetrages Anspruch auf Ersatz der zur zweckentspre-
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chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen, durch das Gerichtsverfahren verur­
sachten Kosten seiner rechtsfreundlichen Vertretung und sachverständigen Beratung. Als ersiegter 
Entschädigungsbetrag ist die Differenz zwischen dem gerichtlich zugesprochenen Entschädigungsbe­
trag und jenem Betrag anzusehen, den der Enteignungswerber zu leisten offenkundig bereit war. 
§ 41 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 und Abs. 3 ZPO ist anzuwenden." 

Artikel XIX 

Änderung des Bundesstraßengesetzes 1971 

Das Bundesstraßengesetz 1971, BGBl. Nr. 286, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 33/1994, wird wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die aus den Verträgen nach den §§ 25, 26, 27 und 28 für den Bund (Bundesstraßenverwal­
tung) gezogenen Entgelte, die Veräußerungserlöse aus Liegenschaften, die Erlöse aus der Einräu­
mung von Baurechten und Dienstbarkeiten an Liegenschaften, die aus den Mitteln des Zuschlages 
zur Mineralölsteuer (BGBl. Nr. 88/1950), aus den Mitteln der Bundesmineralölsteuer (BGBl. Nr. 67/ 
1966) oder aus den Mitteln des für den Ausbau und die Erhaltung der Bundesstraßen zweckgebunde­
nen Anteiles der Mineralölsteuer (BGBl. Nr. 597/1981 in seiner jeweils geltenden Fassung) erworben 
wurden sowie die eingehobenen Geldstrafen gemäß § 31 sind für Zwecke des Baues und der Erhaltung 
der Bundesstraßen zu verwenden. Schadenersatzleistungen für Beschädigungen an Bundesstraßen 
(§ 3) und an Kraftfahrzeugen des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) sind für deren Wiederinstandset­
zung zu verwenden." 

Artikel XX 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstr.aßengesellschaften 

Das Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften, BGBl. 
Nr. 826/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 818/1993 wird wie folgt geändert: 

(Grundsatzbestimmung) § 13 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

,,(Grundsatzbestimmung) Die Ausführungsgesetze der Länder sind binnen sechs Monaten vom Tag 
des Inkrafttretens des Bundesfinanzgesetzes 1995, BGBl. Nr. XXX, zu erlassen." 

Artiken XXl! 

Änderung des Berggesetzes 1975 

Das Berggesetz 1975, BGBI. Nr.259, zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBI. Nr.633/1994, 
wird wie folgt geändert: 

§ 199 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zum Zwecke der Überwachung haben die Berghauptmannschaften die Orte, an denen Tätig­
keiten der im§ 2 Abs. 1 genannten Art ausgeübt werden, ferner die bei solchen Tätigkeiten verwende­
ten Bergbauanlagen, Betriebsfahrzeuge, Tagbaugeräte, Betriebseinrichtungen u. dgl., die den Arbeit­
nehmern von Bergbauberechtigten zur Verfügung gestellten Wohnräume und Unterkünfte sowie bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem mit dem Auftreten von Bergschäden nicht mehr zu rechnen ist, das Bergbau­
gelände, soweit dies zur Ausübung des Aufsichtsrechtes der Bergbehörden erforderlich ist, insbeson­
dere bei Bestehen besonderer Gefahren für das Leben und die Gesundheit von Personen, zu besichti­
gen. Den· Besichtigungen ist der Betriebsrat beizuziehen. Sind von diesem jedoch Befahrungsmänner 
bestimmt worden, so sind diese den Besichtigungen beizuziehen." 

ArtikelXXH 

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBI. Nr.609, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBl. Nr. 133/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 fit. d lautet: 

"d) Personen, die zum Zwecke der vorgeschriebenen Ausbildung für den künftigen, abgeschlos­
sene Hochschulbildung erfordernden Beruf nach Abschluß dieser Hochschulbildung beschäf­
tigt sind, wenn die Ausbildung nicht im Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt, 
jedoch mit Ausnahme der Volontäre, die kein Entgelt beziehen," 
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2. § 1 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Für Beginn und Ende der Arbeitslosenversicherungspflicht gelten die §§ 10 und 11 des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes. " . 

3. § 3 Abs. 3 vierter und fünfter Satz lauten: 

"Hinsichtlich des Arbeitslosenversicherungsbeitrages gelten die §§ 2 bis 4 des Arbeitsmarktpolitik­
Finanzierungsgesetzes (AMPFG), BGBI. Nr. 315/1994. Liegt kein Entgelt im Sinne des § 49 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes vor, so ist als täglicher Arbeitsverdienst der dreifache Betrag des 
im § 44 Abs. 6 lit. b des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angeführten Betrages als Berech­
nungs- und Beitragsgrundlage (§ 21 und § 2 Abs.1 und 2 AMPFG) anzunehmen." 

4. § 6 Abs. 1 lit.e lautet: 

"e) Sondernotstandshilfe für Mütter oder Väter" 

5. Im § 12 Abs.3 fit.g wird die Wortfolge "als unselbständig Erwerbstätiger einen sozialversiche­
rungspflichtigen Bruttolohn oder als selbständiger Erwerbstätiger Einkünfte im Sinne des § 2 Abs.3 
Z2 oder 3 EStG 1988 erzielt, der bzw. die den 40fachen Wert des täglichen Arbeitslosengeldes in 
der höchsten Lohnklasse übersteigt bzw. übersteigen," durch die Wortfolge "ein Einkommen gemäß 
§ 36a oder einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen oder 11,1 vH des Umsatzes den 
40fachen Wert des täglichen Arbeitslosengeldes in der höchsten Lohnklasse übersteigen," ersetzt. 

6. § 12 Abs. 6 fit. a lautet: 

"a) wer aus einer oder mehreren Beschäftigungen ein Entgelt erzielt, das die im § 5 Abs. 2lit. abis c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angeführten Beträge nicht übersteigt, wobei bei 
einer Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes, BGBL Nr.1611970, 
der Entgeltwert für die Dienstwohnung und der pauschalierte Ersatz für Materialkosten unbe­
rücksichtigt bleiben;" 

7. § 12 Abs. 6 fit. blautet: 

"b) wer einen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb besitzt, dessen nach den jeweils geltenden gesetz­
lichen Vorschriften festgestellter Einheitswert 54000 Schilling nicht übersteigt;" 

8. § 12 Abs. 6 fit. c lautet: 

"c) wer auf andere Art selbständig erwerbstätig ist und daraus ein Einkommen gemäß § 36a erzielt 
oder im Zeitraum der selbständigen Erwerbstätigkeit einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn 
weder das Einkommen noch 11,1 vH des Umsatzes die im § 5 Abs. 2lit. abis c des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes angeführten Beträge übersteigt;" 

9. Am Ende des § 12 Abs. 6 fit. d wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende fit. e 
angefügt: 

"e) wer als geschäftsführender Gesellschafter ein Einkommen gemäß § 36a oder einen Umsatz 
gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen oder 11,1 vH des auf Grund seiner Anteile aliquo­
tierten Umsatzes der Gesellschaft die im § 5 Abs.2 lit.a bis c des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes angeführten Beträge nicht übersteigen." 

10. §]2 Abs. 9 bis II entfallen. 

11. § 14 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Bei jeder weiteren Inanspruchnahme des Arbeitslosengeldes ist die Anwartschaft erfüllt, wenn der 
Arbeitslose in den letzten 12 Monaten vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insgesamt 
26 Wochen im Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt war." 

12. Im § 16 Abs.3 erster Satz wird der Ausdruck "acht Wochen" durch den Ausdruck "drei 
Monate" ersetzt. Der letzte Satz entfällt. 

13. Dem § 17 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Ruht der Anspruch oder ist der Bezug des Arbeitslosengeldes unterbrochen, gebührt das Arbeitslo­
sengeld ab dem Tag der persönlichen Wiedermeldung oder neuerlichen persönlichen Geltendmachung 
nach Maßgabe des § 46 Abs. 5." 

14. Im § 20 Abs. 2 entfällt der Ausdruck "Eltern und Großeltern,". 

15. Dem § 20 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Wenn der Ehegatte (Lebensgefährte) als unselbständig Erwerbstätiger ein monatliches Net­
toeinkommen von mehr als 14000 Schilling oder als selbständig Erwerbstätiger ein Einkommen gemäß 
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§ 36a von mehr als 168000 Schilling im Jahr oder, wenn die selbständige Erwerbstätigkeit während des 
Jahres begonnen hat, von mehr als 14000 Schilling im Monat erzielt, ist der Teil des Einkommens, der 
diesen Betrag übersteigt, auf die für Kinder und Enkel, Stiefkinder, Wahl- und Pflegekinder gebühren­
den Familienzuschläge im Folgemonat anzurechnen. Bei schwankendem Einkommen ist § 6 Abs. 8 der 
Notstandshilfeverordnung, BGBl. NI. 35211973, in der jeweils geltenden Fassung, anzuwenden. Fami­
lienzuschläge für Ehegatten (Lebensgefährten) gebühren jedenfalls nur dann, wenn auch Familienzu­
schläge für minderjährige Kinder, Enkel, Stiefkinder, Wahl- oder Pflegekinder gebühren." 

16. Die Lohnklassentabelle gemäß § 21 Abs. 3 lautet ab Lohnklasse 72: 

"Lohnklasse bei einem Arbeitsverdienst 
Grundbetrag 

täglich 
Schilling Schilling 

72 wöchentlich über 4 830 bis 4 890 
monatlich über 20930 bis 21190 290,80 

73 wöchentlich über 4890 bis 4950 
monatlich über 21190 bis 21450 292,60 

74 wöchentlich über 4950 bis 5010 
monatlich über 21450 bis 21 710 294,80 

75 wöchentlich über 5010 bis 5064 
monatlich über 21710 bis 21943 298,20 

76 wöchentlich über 5064 bis 5118 
monatlich über 21943 bis 22176 298,80 

77 wöchentlich über 5 118 bis 5171 
monatlich über 22176 bis 22409 299,40 

78 wöchentlich über 5 171 bis 5232 
monatlich über 22409 bis 22674 300,20 

79 wöchentlich über 5232 bis 5293 
monatlich über 22674 bis 22939 303,70 

80 wöchentlich über 5 293 bis 5354 
monatlich über 22939 bis 23204 307,00 

81 wöchentlich über 5354 bis 5415 
monatlich über 23204 bis 23469 309,10 

82 wöchentlich über 5415 bis 5476 
monatlich über 23469 bis 23734 312,60 

83 wöchentlich über 5476 bis 5537 
monatlich über 23734 bis 23999 316,00 

84 wöchentlich über 5 537 bis 5 598 
monatlich über 23999 bis 24264 318,10 

85 wöchentlich über 5598 bis 5 659 
monatlich über 24 264 bis 24529 321,40 

86 wöchentlich über 5659 bis 5720 
monatlich über 24529 bis 24794 323,60 

87 wöchentlich über 5720 bis 5781 
monatlich über 24794 bis 25059 327,00 

88 wöchentlich über 5781 bis 5842 
monatlich über 25059 bis 25324 330,50 

89 wöchentlich über 5 842 bis 5 903 
monatlich über 25324 bis 25589 332,60 

90 wöchentlich über 5 903 bis 5964 
monatlich über 25589 bis 25 854 336,00 

91 wöchentlich über 5964 bis 6025 
monatlich über 25854 bis 26119 339,40 

92 wöchentlich über 6025 bis 6086 
monatlich über 26119 bis 26384 341,50 

93 wöchentlich über 6086 bis 6147 
monatlich über 26384 bis 26649 344,90 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)44 von 84

www.parlament.gv.at



149 der Beilagen 45 

Lohnklasse bei eincm Arbcitsverdienst 
Grundbetrag 

täglich 
Schilling Schilling 

94 wöchentlich über 6 147 bis 6208 
monatlich über 26649 bis 26914 347,10 

95 wöchentlich über 6208 bis 6269 
monatlich über 26914 bis 27179 350,40 

96 wöchentlich über 6269 bis 633O 
monatlich über 27179 bis 27444 353,90 

97 wöchentlich über 6330 bis 6391 
monatlich über 27444 bis 27709 356,10 

98 wöchentlich über 6391 bis 6452 
monatlich über 27709 bis 27974 359,60 

99 wöchentlich über 6452 bis 6513 
monatlich über 27974 bis 28239 362,90 

100 wöchentlich über 6513 bis 6574 
monatlich über 28239 bis 28504 365,00 

101 wöchentlich über 6574 bis 6635 
monatlich über 28504 bis 28769 368,30 

102 wöchentlich über 6635 bis 6696 
monatlich über 28769 bis 29034 372,40 

103 wöchentlich über 6696 bis 6757 
monatlich über 29034 bis 29299 374,70 

104 wöchentlich über 6757 bis 6818 
monatlich über 29299 bis 29564 378,00 

105 wöchentlich über 6818 bis 6879 
monatlich über 29564 bis 29829 380,20 

106 wöchentlich über 6879 bis 694O 
monatlich über 29829 bis 30094 383,70 

107 wöchentlich über 6940 bis 7001 
monatlich über 30094 bis 30359 387,00 

108 wöchentlich über 7001 bis 7062 
monatlich über 30359 bis 30624 389,20 

109 wöchentlich über 7062 bis 7123 
monatlich über 30624 bis 30889 389,50 

110 wöchentlich über 7 123 bis 7184 
monatlich über 30889 bis 31154 392,80 

111 wöchentlich über 7184 bis 7245 
monatlich über 31154 bis 31419 395,00 

112 wöchentlich über 7245 bis 7306 
monatlich über 31419 bis 31684 398,30 

113 wöchentlich über 7306 bis 7368 
monatlich über 31684 bis 31949 400,40 

114 wöchentlich über 7368 bis 7430 
monatlich über 31949 bis 32214 400,50 

115 wöchentlich über 7430 bis 7492 
monatlich über 32214 bis 32479 403,60 

116 wöchentlich über 7492 bis 7554 
monatlich über 32479 bis 32744 405,60 

117 wöchentlich über 7554 bis 7616 
monatlich über 32744 bis 33009 409,00 

118 wöchentlich über 7616 bis 7678 
monatlich über 33009 bis 33274 412,40 
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Lohnklasse 

119 

120 

149 der Beilagen 

bei einem Arbeitsverdienst 
Grundbetrag 

Schilling 

wöchentlich über 7678 bis 7740 
monatlich über 33274 bis 33539 

wöchentlich über 7740 
monatlich über 33 539 

täglich 
Schilling 

414,50 

417,80 

17. Im §21 Abs.4 ZI werden der Klammerausdruck ,,§61 Abs.1" durch den Klammerausdruck 
,,§2 Abs.l AMPFG" und der Ausdruck ,,57vH" durch den Ausdruck ,,56vH" ersetzt. 

18. Im § 25 Abs. 1 dritter Satz wird der Ausdruck "Einkommensteuerbescheides" durch den Aus­
druck "Einkommen- bzw. Umsatzsteuerbescheides" ersetzt. 

19. §26 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob die Anwartschaft erfüllt ist, sind § 14 Abs.l erster Satz und 
Abs.2 sowie § 15 sinngemäß anzuwenden. Dabei liegt eine weitere Inanspruchnahme vor, 'wenn die 
Mutter bereits einmal Arbeitslosengeld bezogen hat. Mütter, die vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
entbunden haben und im Zusammenhang mit dieser Entbindung Karenzurlaubsgeld beantragen, 
haben auch bei der erstmaligen Inanspruchnahme des Karenzurlaubsgeldes die Anwartschaft erfüllt, 
wenn sie innerhalb der letzten 12Monate vor Geltendmachung des Anspruches (Rahmenfrist) insge­
samt 20Wochen im Inland arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt waren (Jugendanwart­
schaft). Auf die Anwartschaft sind die im § 14 Abs. 4 angeführten Zeiten, im Falle der Jugendanwart­
schaft mit der Maßgabe, daß mindestens 16 Wochen Zeiten gemäß § 14 Abs. 4lit. a, d oder e vorliegen 
müssen, und krankenversicherungspflichtige Ausbildungszeiten an inländischen Krankenpflegeschu­
len, medizinisch-technischen Schulen und Schulen für den medizinisch-technischen Fachdienst sowie 
an inländischen Hebammenlehranstalten anzurechnen. Alle diese Zeiten dürfen bei der Ermittlung 
der Anwartschaft nur einmal berücksichtigt werden." 

20. Im § 26 Abs. 3 Ut. e wird die Wortfolge "als unselbständig Erwerbstätige einen sozialversiche-· 
rungspflichtigen Bruttolohn oder als selbständig Erwerbstätige Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 2 
oder 3 EStG 1988 erzielt, der bzw. die den 40fachen Wert des täglichen Arbeitslosengeldes in der höch­
sten Lohnklasse übersteigt bzw. übersteigen," durch die Wortfolge "ein Einkommen gemäß § 36a oder 
einen Umsatz gemäß § 36b erzielt, wenn das Einkommen oder 11,1 vH des Umsatzes den 40fachen 
Wert des täglichen Arbeitslosengeldes in der höchsten Lohnklasse übersteigen," ersetzt. 

21. §26 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Anspruch auf Karenzurlaubsgeld haben jedoch bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen 
Mütter, die gemäß § 12 Abs. 6 als arbeitslos gelten." 

22. § 27 lautet: 

,,§27. Das Karenzurlaubsgeld gebührt in der Höhe von 181,30S täglich." 

23. Im §31a Abs. 3 und 4 wird der Ausdruck "gemäß § 27 Abs.l oder 2" durch den Ausdruck 
"gemäß § 27" ersetzt. 

24. Im §31a Abs. 3, 4 und 7 sowie im §31b Abs.2 wird der Ausdruck "gemäß § 27 Abs.l bis 3" 
durch den Ausdruck "gemäß § 27" ersetzt. 

25. Im § 31 b Abs. 3 entfällt der Ausdruck ,,27 Abs. 4.bis 6,". 

26. § 32 lautet: 

,,§ 32. (1) Mit Wirkung ab 1. Jänner 1996 und mit Wirkung ab 1. Jänner der folgenden Jahre ist das 
Karenzurlaubsgeld gemäß § 27 mit dem Anpassungsfaktor des jeweiligen Kalenderjahres (§ 108f 
ASVG) zu vervielfachen. 

(2) Bei der Anwendung des Abs.l sind die vervielfachten Beträge auf volle zehn Groschen zu 
runden; hiebei sind Beträge unter fünf Groschen zu vernachlässigen und Beträge von fünf Groschen 
und mehr auf volle zehn Groschen zu ergänzen." 

27. § 32a wird aufgehoben. 

28. Im § 36 Abs. 2 entfällt der vorletzte Satz. 
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29. § 36 Abs. 3 lit. A lit. a lautet: 

"a) Das Einkommen aus einer vorübergehenden Beschäftigung, das innerhalb eines Monates 
erzielt wird, ist, soweit es die im § 5 Abs.2 lit.c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
angeführten Beträge übersteigt, zur Hälfte anzurechnen." 

30. § 36 Abs. 3 Lit. A lit. blautet: 

"b) Das sonstige Einkommen des Arbeitslosen, das er neben seiner Notstandshilfe erzielt, ist im 
Folgemonat nach Abzug des zur Erzielung des Einkommens notwendigen Aufwandes auf 
die Notstandshilfe anzurechnen." 

31. § 36 Abs. 3 lit. A lit. c bis fund lit. B lit. c und dentfallen; § 36 Abs. 3 Ut. B lit. e erhält die Bezeich­
nung "lit. B lit. c". 

32. Dem § 36 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Eine Erhöhung der im Abs. 3 lit. B lit. a angeführten Freibeträge in berücksichtigungswürdi­
gen Fällen, wie zB Krankheit, Schwangerschaft, Niederkunft, Todesfall, Hausstandsgründung und dgl. 
kann nach Anhörung des Regionalbeirates im Rahmen der vom Arbeitsmarktservice festgelegten 
Richtlinien erfolgen. Trifft der Regionalbeirat keine einhellige Feststellung, so ist das Landesdirekto­
rium anzuhören." 

33. Nach § 36 werden folgende §§ 36a, 36b und 36c samt Überschriften eingefügt: 

"Einkommen 

§ 36a. (1) Bei der Feststellung des Einkommens für die Beurteilung des Vorliegens von Arbeits­
losigkeit (§ 12 Abs. 3 lit. g, 12 Abs. 6 lit. abis e), des Anspruchs auf Familienzuschlag (§ 20 Abs. 2 und 
5), des Anspruches auf Karenzurlaubsgeld (§ 26 Abs. 4) sowie für die Anrechnung auf die Notstands­
hilfe ist nach den folgenden Absätzen vorzugehen. 

(2) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 des Einkom­
mensteuergesetzes 1988 (EStG 1988), BGBL Nr. 400, in der jeweils geltenden Fassung, zuzüglich den 
Hinzurechnungen gemäß Abs.3 und dem Pauschalierungsausgleich gemäß Abs. 4. Einkommensteile, 
die mit dem festen Satz des § 67 oder mit den Pausehsätzen des § 69 Abs. 1 des Einkommensteuerge­
setzes 1988 zu versteuern sind, bleiben außer Betracht. 

(3) Dem Einkommen nach § 2 Abs.2 EStG 1988 sind die folgenden Beträge hinzuzurechnen: 
1. Steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Abs. 1 Z 3 lit. b bis e, Z 4 lit. a, lit. c zur Hälfte und lit. e, Z 5 lit. a 

bis d, Z 8 bis 12, Z 15 lit. a, Z 15 lit. b, Z 22 bis 24 und § 112 Z 1 EStG 1988; 
2. die Beträge nach den §§ 10,12,18 Abs.l Z4 sowie Abs. 6 und 7, 24 Abs. 4,27 Abs. 3,31 Abs. 3, 

36,41 Abs.3 sowie 112 Z5, Z7 und Z8 EStG 1988, soweit sie bei der Ermittlung des Ein­
kommens abgezogen wurden; 

3. Sonderunterstützungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz, BGBL Nr. 642/1973, und die 
besondere Schulbeihilfe nach dem Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBL Nr.455. 

(4) Werden Gewinne nicht nach Führung ordnungsgemäßer Bücher oder Aufzeichnungen, son­
dern nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) ermittelt, sind diese Einkünfte zu erhöhen. Die Erhö­
hung beträgt 

1. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft 40 vH des Einheitswertes des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens, 

2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieben 10vH dieser Einkünfte. 

(5) Das Einkommen ist wie folgt nachzuweisen: 
1. bei Personen, die zur Einkommensteuer veranlagt werden, durch die Vorlage des Einkommen­

steuerbescheides über das zuletzt veranlagte Kalenderjahr, 
2. bei Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit durch die Vorlage einer aktuellen Lohn­

bestätigung, 
3. bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, die nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1988) 

ermittelt werden, durch Vorlage des zuletzt ergangenen Einheitswertbescheides und 
4. bei steuerfreien Bezügen durch eine Bestätigung der bezugsliquidierenden Stelle. 

(6) Über Sonderausgaben, allfällige steuerfreie Bezüge und Beträge gemäß Abs.3 Z 2 ist eine 
Erklärung abzugeben. 

Umsatz 

§ 36b. (1) Der Umsatz im Sinne dieses Bundesgesetzes wird auf Grund des Umsatzsteuerbeschei­
des für das Kalenderjahr vor dem Jahr, in dem eine Leistung nach diesem Bundesgesetz beantragt wird, 
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festgestellt. Als monatlicher Umsatz gilt bei durchgehender selbständiger Erwerbstätigkeit ein Zwölftel 
des sich ergebenden Jahresumsatzes, bei nur vorübergehender selbständiger Erwerbstätigkeit der 
anteilsmäßige Umsatz in den Monaten, in denen selbständige Erwerbstätigkeit vorlag. 

(2) Liegt kein rechtskräftiger Umsatzsteuerbescheid vor, weil die selbständige Erwerbstätigkeit 
nicht umsatzsteuerpflichtig ist oder die Tätigkeit erst in dem Jahr, in dem eine Leistung nach diesem 
Bundesgesetz beantragt wird oder im Jahr davor begonnen wurde, so ist der Umsatz auf Grund einer 
Erklärung des selbständig Erwerbstätigen und geeigneter Nachweise festzustellen. Ist für das letzte 
Kalenderjahr noch kein Bescheid ergangen, so ist der zuletzt ergangene heranzuziehen. 

Mitwirkungspfficht 

§ 36c. (1) Personen, deren Einkommen oder Umsatz zur Feststellung des Anspruches auf Leistun­
gen nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen ist, haben die erforderlichen Erklärungen und Nachwei­
se auf Verlangen der regionalen Geschäftsstelle abzugeben bzw. vorzulegen. 

(2) Arbeitgeber, bezugsliquidierende und sonstige Stellen, die Beträge im Sinne des § 36a Abs.2 
und 3 anweisen, haben alle Angaben, die zur Feststellung des Einkommens notwendig sind, binnen 
vier Wochen ab Aufforderung durch die regionale Geschäftsstelle mitzuteilen. 

(3) Die gemäß Abs.l und 2 bescheidmäßig festgestellten Verpflichtungen können von den Voll­
streckungsbehörden nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53, erzwun­
gen werden. 

(4) Die Abgabenbehörden haben für Personen, deren Einkommen bzw. Umsatz zur Feststellung 
des Anspruches auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz heranzuziehen ist, im Rahmen ihres Wir­
kungsbereiches im Ermittlungsverfahren festgestellte und für die Abgabenfestsetzung bedeutsame 
Daten über Anfrage den regionalen Geschäftsstellen bekanntzugeben, wenn die obgenannten Perso­
nen ihrer Mitwirkungspflicht im Verfahren nicht oder nicht ausreichend nachgekommen sind oder 
begründete Zweifel an der Richtigkeit der Angaben bestehen. Die abgabenrechtliche Geheimhaltungs­
pflicht des § 48a der Bundesabgabenordnung, BGBL Nr.194/1961, gilt sinngemäß. 

(5) Personen, deren Einkommen oder Umsatz aus selbständiger Erwerbstätigkeit für die Beurtei­
lung des Anspruches auf eine Leistung nach diesem Bundesgesetz herangezogen wurde, sind verpflich­
tet, den Einkommen- bzw. den Umsatzsteuerbescheid für das Kalenderjahr, in dem die Leistung bezo­
gen wurde, binnen zwei Wochen nach dessen Erlassung der zuständigen regionalen Geschäftsstelle vor­
zulegen. 

(6) Wenn der Leistungsbezieher oder dessen Angehöriger (Lebensgefährte) keine Nachweise 
nach § 36a Abs.5 und § 36b Abs.2 vorlegt bzw. keine Erklärung nach § 36a Abs.6 und § 36b Abs.2 
abgibt, so ist. für den Leistungsbezieher kein geringfügiges Einkommen anzunehmen bzw. kein 
Anspruch des Leistungsbeziehers auf Familienzuschlag, auf Karenzurlaubsgeld und auf Notstandshilfe 
gegeben." 

34. § 39 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Zur Frage, ob eine geeignete Unterbringungsmöglichkeit vorliegt, ist der Regionalbeirat 
anzuhören. Trifft der Regionalbeirat keine einhellige Feststellung, so ist das Landesdirektorium anzu­
hören. Die Überprüfung der Unterbringungsmöglichkeit ist ab dem Jahr 1996 halbjährlich vorzuneh­
men." 

35. § 42 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für die Höhe des Krankenversicherungsbeitrages gelten die §§ 51 Abs.l Z Ilit.d und 51b des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. " 

36. § 46 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Wird der Bezug von Arbeitslosengeld unterbrochen oder ruht der Anspruch (§ 16), wobei der 
regionalen Geschäftsstelle das Ende des Unterbrechungs- bzw. Ruhenszeitraumes im vorhinein nicht 
bekannt ist, so ist der Anspruch auf das Arbeitslosengeld bzw. auf den Fortbezug neuerlich persönlich 
geltend zu machen. Wenn der Unterbrechungs- bzw. Ruhenszeitraum 62 Tage nicht übersteigt, so 
genügt für die Geltendmachung die persönliche Wiedermeldung bei der regionalen Geschäftsstelle. 
Ist aber der regionalen Geschäftsstelle das Ende des Unterbrechungs- bzw. Ruhenszeitraumes im vor­
hinein bekannt und überschreitet die Unterbrechung bzw. das Ruhen den Zeitraum von 62 Tagen nicht, 
so ist von der regionalen Geschäftsstelle ohne gesonderte Geltendmachung und ohne persönliche Wie­
dermeldung über den Anspruch zu entscheiden. Der Arbeitslose ist in diesem Fall im Sinne des § 50 
Abs. 1 verpflichtet; den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder sonstige maßgebende Änderungen, die 
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im Unterbrechungs- bzw. Ruhenszeitraum eintreten, der regionalen Geschäftsstelle zu melden. In allen 
übrigen Fällen ist der Anspruch neuerlich persönlich geltend zu machen." 

37. Im § 79 Abs.11 erster Satz wird vor dem Ausdruck "treten" der Ausdruck "in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 314/1994" eingefügt. 

38. Dem § 79 werden folgende Abs. 18 bis 20 angefügt: 

,,(18) § 1, § 3 Abs. 3, § 6 Abs. 1, § 16 Abs. 3, § 17 Abs. 1, § 21 Abs.4, § 25 Abs. 1, § 42 Abs. 1 und § 46 
Abs.5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxx/1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft. 

(19) § 12, § 14 Abs. 2, § 20 Abs. 2 und 5, § 21 Abs. 3, § 26 Abs. 3 und 4, § 36, § 36a, § 36b, § 36c und 
§ 39 Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxxl1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft 
und gelten für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 30. April 1995 liegt. Für die übrigen Fälle gelten 
diese Bestimmungen weiterhin in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 133/1995 und der Verord­
nung BGBI. Nr.977/1994. § 12, § 26 Abs.3 und 4, § 36, § 36a, § 36b und § 36c sind jedoch ab 1. Jänner 
1996 auf alle Fälle anzuwenden. 

(20) § 26 Abs. 2, § 27, § 31 a, § 31b und § 32 treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft und gelten für Ansprü­
che, deren Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt. Für die übrigen Fälle gelten diese Bestimmun­
gen weiterhin in der Fassung des BundesgesetzesBGBl. Nr.133/1995. 

(21) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. xxx/1995 können bereits von dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden; sie dür­
fen jedoch erst mit Inkrafttreten der jeweiligen Gesetzesbestimmungen in Kraft treten." 

39. Im § 80 wird im Abs. 2 der Ausdruck ,,31. Dezember 1995" durch den Ausdruck ,,31. Dezember 
1997" ersetzt und folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) § 32a ist auf Neuansprüche, die ab 1. Jänner 1996 geltend gemacht werden, nicht mehr anzu­
wenden und tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1997 außer Kraft." 

Artikel XXIII 

Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz, BGBL Nr. 315/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Der Kurztitellautet " Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz" . 

2. Im § 1 Abs. 1 werden am Ende der Z 3 das Wort "und" durch einen Beistrich ersetzt, am Ende der 
Z 4 ein Beistrich eingefügt und nach der Z 4 folgende Z 5, 6 und 7 angefügt: 

,,5. einem Beitrag aus Rückflüssen nach dem Karenzurlaubszuschußgesetz, BGBL Nr. xxx/1995, 
gemäß § 6 Abs.5, 

6. einem Beitrag der Gemeinden zur Sondernotstandshilfe (§ 39 des Arbeitslosenver­
sicherungsgesetzes 1977, BGBI. Nr. 609) gemäß § 6 Abs. 6 und 

7. vom Bundesminister für Arbeit und Soziales bereitgestellten Mitteln des Europäischen Sozi­
alfonds für Maßnahmen gemäß der Verordnung (EWG) Nr.4255/88 des Rates" 

3. Im § 1 Abs. 2 wird am Ende der Z 8 das Wort "und" durch einen Beistrich ersetzt; am Ende der Z 9 
wird der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 1 0 und 11 angefügt: 

,,10. für Leistungen nach dem Karenzurlaubszuschußgesetz, BGBL Nr. xxxl1995 , 
11. für Aufwendungen des Bundesministers für Arbeit und Soziales gemäß § 59 des Arbeits­

marktservicegesetzes bis zum Höchstausmaß von 0,25vH der Einnahmen gemäß Abs.l Z 1." 

4. Im § 6 wird im Abs. 1 nach dem Ausdruck ,,2500 Mio" der Ausdruck "Schilling" eingefügt; der 
Ausdruck ,,1995" durch den Ausdruck ,,1996" und im Abs. 4 der Ausdruck "die Einnahmen gemäß 
§ 1 Abs. 1 bis 3 die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 8 übersteigen" durch den Ausdruck "die Einnah­
men gemäß § 1 Abs.l Z 1 bis 3, 5, 6 und 7 die Ausgaben gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 bis 8, 10 und 11 überstei­
gen" ersetzt; folgende Abs. 5 bis 7 werden angefügt: 

,,(5) Für den Beitrag gemäß § 1 Abs.l Z 5 gelten hinsichtlich Höhe, Fälligkeit und Abrechnung die 
Bestimmungen des Karenzurlaubszuschußgesetzes, BGBL Nr. xxx/1995. 

(6) Die Gemeinden haben ein Drittel der Ausgaben für die Sondernotstandshilfe (Leistungsauf­
wand inklusive Sozialversicherungsbeitrag), die an Mütter und Väter in der jeweiligen Gemeinde aus­
bezahlt wird, zu tragen. Die Überweisung hat im nachhinein auf Grund der Vorschreibung des Arbeits­
marktservice binnen zwei Wochen zu erfolgen. Für die Abrechnung sind zwei Stichtage pro Jahr fest­
zulegen. Wird die Vorschreibung von der Gemeinde bestritten, hat die regionale Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice einen Bescheid zu erlassen. Gegen diesen Bescheid kann die Gemeinde Berufung 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 49 von 84

www.parlament.gv.at



50 149 der Beilagen 

an den Landeshauptmann erheben. Dieser entscheidet endgültig. In diesem Verfahren kommt der Lan­
desgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Parteistellung und das Recht der Beschwerde an den Ver­
waltungs- und den Verfassungsgerichtshof zu. Die näheren Regelungen über die Abwicklung der Vor­
schreibung und Überweisung hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales durch Verordnung fest­
zulegen. 

(7) Das Arbeitsmarktservice hat im Jahre 1995 aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik 871 Millio­
nen Schilling an den Bund zu überweisen. Zu diesem Zweck sind am 1. Juli und 1. Oktober je 300 Mil­
lionen Schilling und am 1. Dezember 271 Millionen Schilling zu überweisen." 

5. Im § 7 Abs.l wird im ersten Satz der Ausdruck ,,§ 1 Abs.2 Z 1 bis 8" durch den Ausdruck ,,§ 1 
Abs.2 Z 1 bis 8, 10 und 11" und im zweiten Satz der Ausdruck ,,§ 1 Abs.l Z 1 und 3" durch den Aus­
druck ,,§ 1 Abs.l Z 1,3,5,6 und 7" ersetzt. 

6. Der bisherige Text des § 10 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)"; folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) § 1, § 6 und § 7 Abs.l in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1995 treten mit 1. Mai 
1995 in Kraft." 

Artikel XXIV 

Änderung des Betriebshilfegesetzes 

Das Betriebshilfegesetz, BGBl. Nr. 359/1982, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 22/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Artikel I § 4a Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Teilzeitbeihilfe nach Abs.l beträgt 90 Schilling täglich. Mit 1. Jänner 1996 und mit dem 
ersten Jänner der folgenden Jahre ist der Betrag von 90 Schilling nach § 51 des Gewerblichen Sozialver­
sicherungsgesetzes bzw. § 47 des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes mit dem jeweiligen Anpassungs­
faktor zu vervielfachen." 

2. Dem Art. VI wird folgender Abs.6 angefügt: 

,,(6) Artikel I § 4a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxx/1995 tritt mit 1. Jänner 
1996 in Kraft und gilt für Ansprüche, deren Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt. Für die übri­
gen Fälle gilt diese Bestimmung weiterhin in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 22/1994." 

Artikel XXV 

Bllildesgesetz über den Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld 

(Karenzurlaubszuschußgesetz - KUZuG) 

Abschnitt 1 

Anspruch auf Zuschuß 

§ 1. (1) Anspruch auf Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld oder zur Teilzeitbeihilfe haben 
1. alleinstehende Elternteile (§ 2), 
2. verheiratete Mütter oder verheiratete Väter nach Maßgabe des § 3, 
3. nicht alleinstehende Mütter oder Väter nach Maßgabe des § 4 und 
4. Frauen oder Männer, die allein oder mit ihrem Ehegatten ein Kind, welches das 2. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat, an Kindes Statt angenommen oder in der Absicht, dieses Kind an 
Kindes Statt anzunehmen, in unentgeltliche Pflege genommen haben. 

(2) Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist, daß Karenzurlaubsgeld gemäß den §§ 26 
ff oder Teilzeitbeihilfe für unselbständig erwerbstätige Mütter gemäß § 31b des Arbeitslosenversiche­
rungsgesetzes 1977 (AlVG), BGBI. Nr. 609, oder Teilzeitbeihilfe gemäß Art. I § 4a des Betriebshilfege­
setzes, BGBl. Nr. 359/1982, zuerkannt worden ist. 

§ 2. (1) Alleinstehende Elternteile sind Mütter oder Väter, die ledig, geschieden oder verwitwet 
sind und nicht unter § 4 fallen. Ferner gelten Mütter und Väter als alleinstehend, wenn trotz aufrechter 
Ehe die Ehepartner den gemeinsamen Haushalt aufgelöst haben oder der Ehepartner erwiesenerma­
ßen für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt. 

(2) Alleinstehende Elternteile haben nur Anspruch auf Zuschuß zum Karenzurlaubsgeld oder zur 
Teilzeitbeihilfe, wenn sie eine Urkunde vorlegen, aus der der andere Elternteil des Kindes hervorgeht. 
In Ermangelung einer derartigen Urkunde haben sie eine entsprechende Erklärung anzugeben. 
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Ehegatten 

§ 3. (1) Verheiratete Mütter bzw. Väter erhalten einen Zuschuß nach diesem Bundesgesetz, sofern 
ihr Ehegatte kein oder nur ein Einkommen bis 5495 Schilling im Monat (Freigrenze) erzielt. Die Frei­
grenze ist für jede weitere Person, für deren Unterhalt der Ehepartner auf Grund einer rechtlichen oder 
sittlichen Pflicht tatsächlich wesentlich beiträgt, um 2768 Schilling zu erhöhen. 

(2) Übersteigt das Einkommen des Ehegatten die Freigrenze, so ist der Unterschiedsbetrag auf 
den Zuschuß anzurechnen. 

Nicht Alleinstehende 

§ 4. Unter den Voraussetzungen des § 3 erhalten einen Zuschuß nicht alleinstehende Mütter bzw. 
Väter, das sind Mütter bzw. Väter, die ledig, geschieden oder verwitwet sind und mit dem Vater bzw. 
der Mutter des Kindes nach den Vorschriften des Meldegesetzes 1991, BGBl. Nr. 9/1992, an derselben 
Adresse angemeldet sind oder anzumelden wären (Lebensgemeinschaft). 

Dauer 

§ 5. Der Zuschuß gebührt, solange die im § 1 Abs. 2 genannten Leistungen gewährt werden. Stehen 
diese Leistungen nur für einzelne Tage eines Monates zu, gebührt der Zuschuß nur anteilig. Der 
Zuschuß gebührt jedoch ungekürzt, sofern der Anspruch auf eine im § 1 Abs.2 genannte Leistung 
wegen Krankheit ruht. 

Höhe 

§ 6. Der Zuschuß beträgt monatlich 2 500 Schilling, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist. 

Teilzeitbeschäftigung 

§ 7. Der Zuschuß bei Anspruch auf Karenzurlaubsgeld bei Teilzeitbeschäftigung vermindert sich 
um den Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigung (§ 31a Abs. 3 und 4 AIVG). 

Teilzeitbeihilfe 

§ 8. (1) Der Zuschuß bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß § 31b AIVG beträgt monatlich 
1 250 Schilling. 

(2) Der Zuschuß bei Anspruch auf Teilzeitbeihilfe gemäß Artikel I § 4a des Betriebshilfegesetzes 
beträgt monatlich 1 250 Schilling. 

Einkommen 

§ 9. Als Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt das Einkommen gemäß § 36a AIVG. 

Zuständigkeit, Antrag 

§ 10. (1) Zuständig für die Gewährung von Leistungen nach diesem Bundesgesetz ist der nach dem 
Wohnsitz des Antragstellers/der Antragstellerin örtlich oder sachlich zuständige Träger der gesetzli­
chen Krankenversicherung. Der Antrag kann bei jeder Dienststelle der zuständigen Krankenversiche­
rungsträger eingebracht werden. 

(2) Im Falle des Antrags auf Gewährung eines Zuschusses gemäß den §§ 3 und 4 haben beide 
Elternteile eine Erklärung zu unterfertigen, mit der sie sich zur Leistung der Abgabe gemäß § 11 ver­
pflichten. 

Abschnitt 2 

Rüclkzahhmg ausbezahlter Zuschüsse zum Karenzurlaubsgeld oder zur Teilzeitbeihilfe 

Abgabe, Abgabepffichtige(r) 

§ 11. (1) Eine Rückzahlung ausbezahlter Zuschüsse zum Karenzurlaubsgeld oder zur Teilzeitbei­
hilfe haben zu leisten: 

1. Der Elternteil des Kindes, wenn an den anderen Elternteil ein Zuschuß gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 
ausbezahlt wurde. 

2. Die Eltern des Kindes, wenn an einen der beiden Elternteile ein Zuschuß gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
oder 4 ausbezahlt wurde. 

3. Die Eltern des Kindes, wenn an einen der beiden Elternteile ein Zuschuß gemäß § 1 Abs.1 Z3 
ausbezahlt wurde. 
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(2) Leben die Eltern in den Fällen des Abs. 1 Z 2 und 3 im Zeitpunkt der Entstehung des Abgaben­
anspruchs (§ 14) dauernd getrennt, so ist die Rückzahlung bei den Elternteilen insoweit zu erheben, als 
dies bei dem jeweiligen Elternteil billig ist. Dabei ist insbesondere auf die jeweiligen Einkommensver­
hältnisse der Elternteile sowie auf die Tragung der mit der Haushaltszugehörigkeit des Kindes verbun­
denen Lasten Bedacht zu nehmen. 

(3) Die Rückzahlung ist eine Abgabe im Sinne des § 1 der Bundesabgabenordnung. 

Höhe der Abgabe 

§ U. Die Abgabe beträgt jährlich 
1. in den Fällen des § 11 Abs.l Z 1 bei einem jährlichen 

Einkommen von ' 
mehr als 140000 S ......................................................................................................................... 30/0 
mehr als 175000 S ......................................................................................................................... 50/0 
mehr als 225000 S ........... ........ .................... ............ ........ ......... ............... ......... ......... .................... 7% 
mehr als 275000 S ........ .... .......... ........ ... ... .......... ..... ........... ..................... ...... ......... ... ........ ............ 90/0 

des Einkommens (§ 9), 
2. in den Fällen des § 11 Abs. 1 Z 2 und Z 3 bei einem Gesamteinkommen der beiden Elternteile 

von 
mehr als 350000 S ..... ............. ......... .............. ...... ...... ........ ................. ...................... ... ... ........ ....... 5% 
mehr als 400000 S ......................................................................................................................... 70/0 
mehr als 450000 S ........... ........... ................ ...... ......... .................................................. ........ .......... 9% 

des Einkommens (§ 9). 

§ 13. Die Abgabe ist höchstens im Ausmaß von 115% des Zuschusses, der für den jeweiligen 
Anspruchsfall ausbezahlt wurde, zu erheben. 

Entstehung des Abgabenanspmchs 

§ 14. Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Einkommensgren­
ze gemäß § 12 erreicht wird, frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres der Geburt des Kindes, letztmals 
mit Ablauf des auf die Geburt des Kindes folgenden fünfzehnten Kalenderjahres. 

Zuständigkeit, Erhebung 

§ 15. Die Erhebung der Abgabe obliegt in den Fällen des § 11 Abs. 1 Z 1 dem für die Erhebung der 
Abgaben vom Einkommen zuständigen Finanzamt des Elternteiles, in den Fällen des § 11 Abs. 1 Z 2 
und 3 dem für die Erhebung der Abgaben vom Einkommen des Vaters des Kindes, nach dem Tod 
des Vaters dem für die Erhebung der Abgaben vom Einkommen der Mutter des Kindes zuständigen 
Finanzamt. 

Erklärungspflicht 

§ 16. Jeder Abgabepflichtige(§ 11) ist verpflichtet, eine Abgabenerklärung über sein im Kalender­
jahr erzieltes Einkommen im Sinne des § 9 bis zum Ende des Monates März des Folgejabres einzurei­
chen. § 134 Abs. 1 zweiter Satz der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gilt sinngemäß. 

Abschnitt 3 

Verweisungen 

§ 17. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Anpassung 

§ 18. (1) Die Beträge gemäß den §§ 3,6 und 8 sind mit Wirkung ab 1. Jänner jedes Kalenderjahres 
mit dem Anpassungsfaktor des jeweiligen Kalenderjahres gemäß § 108f des Allgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetzes zu vervielfachen. 

(2) Bei der Anwendung des Abs.l sind die verVielfachten Beträge auf Schilling zu runden; hiebei 
sind Beträge unter 50 Groschen zu vernachlässigen und Beträge von 50 Groschen und mehr auf Schil­
ling zu ergänzen. 
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Gebüllnrenfreiheit 

§ 19. Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz erforderlichen Eingaben, Vollmachten und 
Ausfertigungen sind von den Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. Die 
§§ 76 bis 78 des AVG sind im Verfahren nach diesem Bundesgesetz nicht anzuwenden. 

Datenübermittlung 

§ 20. Die mit der Vollziehung der Zuschüsse betrauten Stellen haben den Finanzämtern die Daten, 
die für die Finanzämter zur Wahrnehmung der ihnen durch dieses Gesetz übertragenen Aufgaben eine 
wesentliche Voraussetzung bilden, im Wege automationsunterstützter Datenübermittlung mitzuteilen. 

Schlußbestimmungen 

§ 21. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1996 in Kraft und gilt für Ansprüche, deren 
Anfallstag nach dem 31. Dezember 1995 liegt. 

(2) Die Aufwendungen für Zuschüsse zum Karenzurlaubsgeld oder zur Teilzeitbeihilfe nach die­
sem Bundesgesetz sind im selben Verhältnis zu tragen wie die dem Zuschuß zugrundeliegende Leistung 
(Grundleistung) . 

(3) Die Abgabe für Zuschüsse zum Karenzurlaubsgeld oder zur Teilzeitbeihilfe nach diesem Bun­
desgesetz fließt im Verhältnis der Tragung der Aufwendungen dem Ausgleichsfonds für Familienbei­
hilfen und der Gebarung Arbeitsmarktpolitik gemäß § 1 Abs. 1 Z 5 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzie­
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 315/1994, zu. 

(4) Mit der Vollziehung des Abschnittes I und 111, hinsichtlich der Zuschüsse, ist der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales, mit der Vollziehung des Abschnittes 11 und III, hinsichtlich der Rückzah­
lung, der Bundesminister für Finanzen betraut. 

(5) Bis zum Übergang der Zuständigkeit zur Vollziehung des Karenzurlaubsgeldes und der Teil­
zeitbeihilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 auf die Krankenversicherungsträger 
gemäß § 79 Abs.ll AIVG sind für die Gewährung von Leistungen gemäß §§ 6, 7 und 8 Abs.1 die regio­
nalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice zuständig. Die Bestimmungen über die Einstellung, 
Berichtigung und Rückforderung beim Karenzurlaubsgeld und der Teilzeitbeihilfe gelten auch für 
den Zuschuß. 

Artikel XXVI 

Behindertenwerkstätten-Vonmanzierungsgesetz 

§ 1. Das Arbeitsmarktservice hat im Jahre 1995 50 Millionen Schilling aus der Gebarung Arbeits­
marktpolitik als unverzinsliches Darlehen an den Ausgleichstaxfonds (§ 10 des Behinderteneinstel­
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970) für den Ausbau von Behindertenwerkstätten zu gewähren. 

§ 2. Das Darlehen ist fünf Jahre nach dessen Gewährung zu tilgen. Die getilgte Summe ist der 
Arbeitsmarktrücklage (§ 50 des Arbeitsmarktservicegesetzes, BGBl. NI. 313/1994, in der jeweils gelten­
den Fassung) zuzuführen. 

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betraut. 

§ 4. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer 
Kraft. 

Artikel xxvn 
Ändemng des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, BGBl. Nr. 324/1977, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBl. NI. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach §1 Abs. 6 Z2 wird eine neue Z3 mitfolgendem Wortlaut eingefügt, wobei die bisherigen Z3 
und 4 die Bezeichnungen Z 4 und 5 erhalten: 

,,3. leitende Angestellte, soweit sie nicht zum Personenkreis nach Z 2 gehören, denen dauernd 
maßgebender Einfluß auf die Führung des Unternehmens zusteht;" 

2. Im § 12 Abs.1 Z 5 tritt anstelle des Ausdruckes "im Sinne des § 61 des Arbeitslosenversicherungs­
gesetzes 1977, BGBl. NI. 609" der Ausdruck "nach § 2 des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 
(AMPFG), BGBl. NI. 315/1994, in jeweils geltender Fassung". '" 
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3. § 12 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Für die Einhebung und Abfuhr des Zuschlages gemäß Abs. 1 Z 5 findet § 5 AMPFG Anwendung." 

4. § 13 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Die Bilanz ist im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen." 

5. Dem § 17a wird ein neuer Abs. 6 mit folgendem Wortlaut angefügt: 

,,(6) § 1 Abs. 6 Z 3,4 und 5, § 12 Abs. 1 Z 5 und Abs. 4 sowie § 13 Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBl. Nr. xxxJ1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft. Sie sind, mit Ausnahme des § 12 Abs. 1 Z 5 
und Abs. 4 sowie § 13 Abs. 2 nicht anzuwenden, wenn der Beschluß über die Eröffnung eines Insolvenz­
verfahrens nach § 1 Abs. 1 bzw. über einen anderen Insolvenztatbestand nach § 1 Abs. 1 Z 3 bis 7 vor 
dem 1. Mai 1995 gefaßt wurde." 

Artikel XXVIII 

Änderung des Sonderunterstützungsgesetzes 

Das Sonderunterstützungsgesetz, BGBI. Nr.64211973, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 314/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs.1 21 lautet: 

,,1. a) im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses bis zum 31. Dezember 1995 das 
51. Lebensjahr und nach dem 31. Dezember 1995 das 52. Lebensjahr vollendet haben und 

b) vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens zehn Jahre in knappschaftlichen Betrieben 
gemäß § 15 Abs.2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), BGBl. Nr.189/ 
1955, in der jeweils geltenden Fassung, die an ihrem Standort eine produktionstechnische 
Einheit im Sinne des § 34 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. NT. 22/1974, bilden, 
beschäftigt waren 
aa) die vor dem 1. Juli 1993 vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes erfaßt waren oder 
bb) für die eine Feststellung gemäß Abs. 3 vorliegt, oder" 

2. § 1 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales stellt durch Verordnung fest, welche knapp­
schaftlichen Betriebe für die Einschränkung oder Stillegung des Betriebes im Zusammenhang mit wirt­
schaftlichen Schwierigkeiten für den Anspruch auf Sonderunterstützung nach § 1 Abs. 1 lit. a lit. bb in 
Betracht kommen. Dabei kann je nach der Art des knappschaftlichen Betriebes und der Tätigkeiten in 
diesem der Anspruch auf Sonderunterstützung auf einzelne Betriebsteile oder bestimmte Tätigkeiten 
eingeschränkt werden, wobei die Unterscheidungskriterien insbesondere auch Rohstoffgewinnung 
bzw. Weiterverarbeitung, bergmännische Tätigkeit, Zuständigkeit der Bergbehörde nach den allgemei­
nen Arbeitnehmervorschriften und der Vergleich mit Tätigkeiten im allgemeinen Wirtschaftsbereich 
sind." 

3. § 1 Abs. 4 bis 6 entfallen. 

4. § 7 Abs. 1 22 lautet: 

,,2. der Beitrag zur Krankenversicherung 7 vH beträgt," 

5. Dem § 7 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Abweichend von § 42 Abs. 3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 ist der Krankenver­
sicherungsbeitrag gemäß Abs. 1 Z 2 für den Personen kreis gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 im Ausmaß von 3,5 vH 
von der Sonderunterstützung einzubehalten." 

6. 1m Art. IV entfällt der Abs. 2 und der Abs. 4 enthält die Absatzbezeichnung ,,(2)". 

7. Artikel IV Abs. 3 entfällt. 

8. Dem Artikel V werden folgende Abs. 7 und 8 angefügt: 

,,(7) § 1 und Artikel IV in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.xxxJ1995 treten mit 1. April 
1995 in Kraft und gelten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für NeuanspIÜche ab 1. April 
1995. § 1 und Artikel IV in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.314/1994 gelten weiterhin für 
Dienstnehmer, die ihren Anspruch auf Sonderunterstützung nach dem 30. April 1995 geltend 
machen, wenn 

1. ihr Dienstverhältnis auf Grund eines vor dem 1. Jänner 1995 abgeschlossenen Sozialplanes nach 
dem 31. März 1995 endet oder 
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2. ihr Dienstverhältnis vor dem 1. April 1995 gekündigt und auf Grund von Kündigungsfristen 
oder auch Kündigungsterminen, die auf Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder 
Vereinbarungen im Arbeitsvertrag beruhen, erst am 31. März 1995 oder später beendet wurde 
oder 

3. ihr Dienstverhältnis vor dem 1. April 1995 im Rahmen eines Sozialplanes einvernehmlich 
aufgelöst und auf Grund der Berücksichtigung von Kündigungsfristen oder auch Kündigungs­
terminen, die auf Gesetz, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Vereinbarungen im 
Arbeitsvertrag beruhen, welche im Falle einer Kündigung einzuhalten gewesen wären, erst am 
31. März 1995 oder später beendet wurde, oder 

4. ihr Dienstverhältnis auf Grund eines vor dem 1. April 1995 geschlossenen gerichtlichen Ver­
gleiches erst später beendet wurde. 

(8) § 7 Abs. 1 und 3 in der Fassung des BundesgesetzesBGBl. NI. xxx/1995 treten mit 1. Mai 1995 
in Kraft." 

Artikel XXIX 

Änderung des Allgemeinen Sozialversichemngsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. NI. 189/1955, zuletzt geändert durch das Bun­
desgesetz BGBl. NI. 13211995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 80a Abs. 4 erster Satz wird der Ausdruck "für das Geschäftsjahr 1994" durch den Ausdruck 
"für die Geschäftsjahre 1994 und 1995" ersetzt. 

2. Im § 253 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck "folgenden Tag" durch den Ausdruck "folgenden 
Monatsersten" ersetzt. . 

3. § 253a Abs.l erster Satz lautet: 

"Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 236) 
erfüllt ist, der (die) Versicherte am Stichtag (§223 Abs.2) die Voraussetzung des §253b Abs.1 Z4 
erfüllt und innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die weite­
re Dauer der Arbeitslosigkeit." 

4. Im § 253a Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß §253b Abs.1 Z4 ausschließen würde." 

5. § 253a Abs. 3 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 253 Abs.1." 

6. § 253b Abs.l Z 4 lautet: 

,,4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) weder der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bundesgesetz über die Sozialver­
sicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen selbständigen 
oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein Erwerbseinkommen bezieht, das das gemäß § 5 
Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt; als Erwerbsein­
kommen auf Grund einer sonstigen Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs.2 des Bezü­
gegesetzes bezeichneten Bezüge. Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes bleibt hiebei außer Betracht, sofern das aus 
dieser Beschäftigung erzielte Entgelt das nach § 5 Abs.2 lit. c jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt für eine Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 33000 S nicht übersteigt." 

7. Im § 253b Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß Abs.l Z4 ausschließen würde." 

8. § 253b Abs. 3 wird aufgehoben. 

9. § 253b Abs. 4 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 
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10. Im § 253c Abs. 7 und Abs. 8 zweiter Halbsatz wird jeweils der Ausdruck "ab diesem Zeitpunkt" 
durch den Ausdruck "ab dem folgenden Monatsersten" ersetzt. 

11. Im § 253dAbs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß §253b Abs.1 Z4 ausschließen würde." 

12. § 253d Abs. 3 letzter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 253 Abs. 1." 

13. Im § 276 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck "folgenden Tag" durch den Ausdruck "folgenden­
Monatsersten" ersetzt. 

14. § 276a Abs.l erster Satz lautet: 

"Anspruch auf vorzeitige Knappschaftsalterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die 
Wartezeit (§ 236) erfüllt ist, der (die) Versicherte am Stichtag (§ 223 Abs.2) die Voraussetzung des 
§ 276b Abs. 1 Z 4 erfüllt und innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag (§ 223 Abs.2) minde­
stens 52 Wochen wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen 
hat, für die weitere Dauer der Arbeitslosigkeit." 

15. Im § 276a Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 276b Abs. 1 Z 4 ausschließen würde." 

16. § 276a Abs. 3 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

17. § 276b Abs.l Z 4 lautet: 

,,4. der (die) Versicherte am Stichtag (§223 Abs.2) weder der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bundesgesetz über die Sozialver­
sicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen selbständigen 
oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein Erwerbseinkommen bezieht, das das gemäß § 5 
Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende Monatseinkommen übersteigt; als Erwerbsein­
kommen auf Grund einer sonstigen Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs.2 des Bezü­
gegesetzes bezeichneten Bezüge. Eine Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als 
Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes bleibt hiebei außer Betracht, sofern das aus 
dieser Beschäftigung erzielte Entgelt das nach § 5 Abs. 2 lit. c jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt für eine Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, wenn der Einheitswert des 
land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 33000 S nicht übersteigt." 

18. Im § 276b Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mildem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß Abs.1 Z4 ausschließen würde." 

19. § 276b Abs. 3 entfällt. 

20. § 276b Abs. 4 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaftsalterspension gemäß § 276 Abs. 1." 

21. Im § 276c Abs. 7 und Abs. 8 zweiter Halbsatz wird jeweils der Ausdruck "ab diesem Zeitpunkt" 
durch den Ausdruck "ab dem folgenden Monatsersten" ersetzt. 

22. Im § 276d Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 276b Abs. 1 Z 4· ausschließen würde." 

23. § 276d Abs. 3 letzter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Knappschaftsalterspension gemäß. § 276 Abs. 1." 
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24. Nach § 351 a wird folgender § 351 b samt Überschrift eingefügt: 

"Verträge zwischen den Trägern der Pensionsversicherung und den Gebietskörperschaften über die 
Durchführung medizinischer Begutachtung 

§ 35tb. Zwischen den Trägem der Pensionsversicherung und den in Betracht kommenden 
Gebietskörperschaften können Verträge abgeschlossen werden, die die, Durchführung der medizini~ 
sehen Begutachtung zur Beurteilung der Voraussetzungen einer Ruhestandsversetzung sowie des 
Anspruches auf Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz und die hiefür zu entrichtenden Vergü­
tungen regeln." 

25. Nach § 558 wird folgender § 559 angefügt: 

,,§ 559. (1) Es treten in Kraft: 
1. rückwirkend mit 1. Jänner 1995 § 80a Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.xxxI 

1995; 
2. mit 1. Juli 1995 §351b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.xxxJ1995; 
3. mit 1. Jänner 1996 die §§ 253 Abs.2, 253a Abs. 1 bis 3, 253b Abs.1 Z 4 und Abs.2 bis 4, 253c 

Abs.7 und 8, 253d Abs. 2 und 3, 276 Abs. 2, 276a Abs. 1 bis 3, 276b Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 bis 4, 
276c Abs. 7 und 8, 276d Abs. 2 und 3 und 559 Abs.2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. xxx/1995. 

(2) Die in Abs. 1 Z 3 genannten Bestimmungen sind ab dem Inkrafttreten nur auf Versicherungs­
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 1993 liegt. 

(3) Die §§ 253b Abs.3 und 276b Abs.3 in der am 31. Dezember 1995 geltenden Fassung sind für 
das Kalenderjahr 1995 anzuwenden." 

Artikel XXX 

. Änderung des Gew,erblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. Nr. 132/1995, wird wie folgt geändert: 

1. § 25 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

2. § 25 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Beitragsgrundlage gemäß Abs.2 beträgt mindestens 11459 S monatlich (Mindestbei­
tragsgrundlage). An die Stelle dieses Betrages tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht­
nahme auf § 51 mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 47) vervielfachte Betrag. In den Jahren 1996, 
1997,1998 und 1999 ist der gemäß dem zweiten Satz zum 1. Jänner des jeweiligen Jahres festgestellte 
. Betrag zusätzlich um 500 S zu erhöhen." 

3. § 25a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Soweit bei Beginn der Versicherung und in den folgenden zwei Kalenderjahren eine Beitrags­
grundlage gemäß § 25 nicht festgestellt werden kann, gilt als vorläufige monatliche Beitragsgrundlage 
der nach § 25 Abs.5 jeweils festgestellte Betrag." 

4. § 25a Abs. 2 entfällt. 

5. Im § 25a Abs. 3 erster Satz wird der Ausdruck "Abs. 1 bzw. Abs. 2" durch den Ausdruck "Abs.1" 
ersetzt. 

6. Im § 29 Abs. 2 wird der Ausdruck ,,330 vH" durch den Ausdruck ,,275 vH" ersetzt. 

7. Im §34a Abs. 2 erster Satz wird der Ausdruck "für das Geschäftsjahr 1994" durch den Ausdruck 
"für die Geschäftsjahre 1994 und 1995" ersetzt. 

8. Im § 130 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck "folgenden Tag" durch den Ausdruck "folgenden 
Monatsersten" ersetzt. 

9. § 131 Abs.l Z 4 lautet: 

,,4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs.2) weder der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bundesgesetz über die Sozialver­
sicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen selbständigen 
oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein Erwerbseinkommen bezieht, das das gemäß § 5 
Abs.2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht kommende 
Monatseinkommen übersteigt; als Erwerbseinkommen auf Grund einer sonstigen Erwerbs-
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tätigkeit gelten auch die im § 23 Abs.2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Eine 
Ptlichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des Haus­
besorgergesetzes bleibt hiebei außer Betracht, . sofern das aus dieser Beschäftigung erzielte 
Entgelt das nach § 5 Abs.2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt für eine Ptlicht­
versicherung in der Pensionsversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz, wenn 
der Einheitswert des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 33000S nicht übersteigt." 

10. § 131 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß Abs. 1 Z 4 ausschließen würde." 

11. § 131 Abs. 3 entfällt. 

12. § 131 Abs. 4 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1." 

13. § 131 a Abs: 1 erster Satz lautet: 

"Anspruch auf vorzeitige AIterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 120) 
erfüllt ist, der (die) Versicherte am Stichtag (§ 113 Abs.2) die Voraussetzung des § 131 Abs.1 Z4 
erfüllt und innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag (§ 113 Abs.2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die weite­
re Dauer der Arbeitslosigkeit." 

14. § 131a Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 131 Abs.1 Z4 ausschließen würde." . 

15. § 131a Abs. 3 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 130 Abs.1." 

16. Im § 131 b Abs. 7 und Abs. 8 zweiter Halbsatz wird jeweils der Ausdruck "ab diesem Zeitpunkt" 
durch den Ausdruck "ab dem folgenden Monatsersten" ersetzt. 

17. Im § 131c Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.1 fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 131 Abs. 1 Z 4 ausschließen würde." 

18. § 131c Abs. 3 letzter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 130 Abs. 1." 

19. Nach §262 wird folgender §263 angefügt: 

,,§ 263. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 1995 § 34a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. xxxJ1995; 
2. mit 1. März 1995 § 29 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxJ1995; 
3. mit 1. April 1995 die §§ 25 Abs. 2 und 5 sowie 25a Abs.1 bis 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBL Nr. xxxJ1995; 
4. mit 1. Jänner 1996 die §§ 130 Abs.2, 131 Abs.1 Z4 und Abs.2 bis 4, 131a Abs.1 bis 3, 131b 

Abs.7 und 8, 131c Abs. 2 und 3 und 263 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. xxxJ1995. 

(2) Die in Abs.1 Z4 genannten Bestimmungen sind ab dem Inkrafttreten nur auf Versicherungs­
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach.dem 30. Juni 1993 liegt. 

(3) § 131 Abs.3 in der am 31. Dezember 1995 geltenden Fassung ist für das Kalenderjahr 1995 
anzuwenden. " 

Artikel XXXI 

Änderung des Bauern-Sozialversichermagsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBL Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBL Nr. 132/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im §2 Abs. 3 wird der Ausdruck ,,33 000 S" durch den Ausdruck ,,20000S" ersetzt. 
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2. Im § 31 c erster Satz wird der Ausdruck "für das Geschäftsjahr 1994" durch den Ausdruck "für die 
Geschäftsjahre 1994 und 1995" ersetzt. 

3. Nach § 31 c wird folgender § 31 deingefügt: 

,,§ 31d. Abweichend von § 31 Abs. 4 leistet der Bund für das Geschäftsjahr 1995 einen Beitrag, der 
sich aus dem nach § 31 Abs. 4 zu ermittelnden Betrag vermindert um 150 Millionen Schilling ergibt." 

4. Im § 121 Abs. 2 letzter Satz wird der Ausdruck "folgenden Tag" durch den Ausdruck "folgenden 
Monatsersten" ersetzt. 

5. § 122 Abs. 1 Z 4 lautet: 

,,4. der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 Abs.2) weder der Pflichtversicherung in der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bundesgesetz über die Sozi­
alversicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger unterliegt noch aus sonstigen selb­
ständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeiten ein Erwerbseinkommen bezieht, das das 
gemäß § 5 Abs. 2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in Betracht kom­
mende Monatseinkommen übersteigt; als Erwerbseinkommen auf Grund einer sonstigen 
Erwerbstätigkeit gelten auch die im § 23 Abs.2 des Bezügegesetzes bezeichneten Bezüge. Eine 
Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung als Hausbesorger im Sinne des Haus­
besorgergesetzes bleibt hiebei außer Betracht, sofern das aus dieser Beschäftigung erzielte 
Entgelt das nach § 5 Abs.2 lit. c des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils in 
Betracht kommende Monatseinkommen nicht übersteigt; das gleiche gilt für eine Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, wenn der Einheitswert 
des lande forst )wirtschaftlichen Betriebes 33000 S nicht übersteigt." 

6. § 122 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs.l fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß Abs.l Z4 ausschließen würde." 

7. § 122 Abs. 3 entfällt. 

8. § 122 Abs. 4 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 121 Abs. 1." 

9. § 122a Abs.1 erster Satz lautet: 

"Anspruch auf vorzeitige Alterspension bei Arbeitslosigkeit hat der Versicherte nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, die Versicherte nach Vollendung des 55. Lebensjahres, wenn die Wartezeit (§ 111) 
erfüllt ist, der (die) Versicherte am Stichtag (§ 104 Abs.2) die Voraussetzung des § 122 Abs.l Z4 
erfüllt und innerhalb der letzten 15 Monate vor dem Stichtag (§ 104 Abs.2) mindestens 52 Wochen 
wegen Arbeitslosigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezogen hat, für die weite­
re Dauer der Arbeitslosigkeit." 

1 O. § 122a Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Die Pension gemäß Abs.l fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 122 Abs.l Z4 ausschließen würde." 

11. § 122a Abs. 3 zweiter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 121 Abs.1." 

12. Im § 122b Abs. 7 und Abs. 8 zweiter Halbsatz wird jeweils der Ausdruck "ab diesem Zeitpunkt" 
durch den Ausdruck "ab dem folgenden Monatsersten" ersetzt. 

13. Im § 122c Abs. 2 werden der erste und zweite Satz durch folgenden Satz ersetzt: 

"Die Pension gemäß Abs.l fällt mit dem Tag weg, an dem der (die) Versicherte eine Erwerbstätigkeit 
ausübt, die das Entstehen eines Anspruches gemäß § 122 Abs.l Z4 ausschließen würde." 

14. § 122c Abs. 3 letzter Halbsatz lautet: 

"sie gebührt ab dem folgenden Monatsersten als Alterspension gemäß § 121 Abs. 1." 

15. Nach § 251 wird folgender § 252 angefügt: 

,,§252. (1) Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 1995 die §§ 31c und 31d in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NT. xxxl1995; 
2. mit 1. April 1995 die §§ 2 Abs. 3 und 252 Abs. 2 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 

NT. xxx/1995; 
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3. mit 1. Jänner 1996 die §§ 121 Abs.2, 122 Abs.1 Z 4 und Abs.2 bis 4, 122a Abs.1 bis 3, 122b 
Abs. 7 und 8, 122c Abs. 2 und 3 und 252 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. xxx/1995. 

(2) Personen, die nur durch das Inkrafttreten des § 2 Abs.3 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. xxx/1995 der Versicherungspflicht in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
unterliegen würden und vor dem 1. April 1995 das 45. Lebensjahr bereits vollendet haben, sind auf 
Antrag von der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz zu befrei­
en, wenn dieser Antrag bis 31. Dezember 1995, den Postlauf nicht eingerechnet, bei der Sozialversiche­
rungsanstalt der Bauern gestellt wird. Ein solcher Antrag gilt rückwirkend ab 1. April 1995 und kann 
nicht widerrufen werden. 

(3) § 2 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. xxxl1995 gilt nicht für Personen, die am 
1. April 1995 eine Pension aus eigener Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz, dem GewerblichenSozialversicherungsgesetz und (oder) dem Bun­
desgesetz über die Sozialversicherung freiberuflich selbständig Erwerbstätiger beziehen. Dem Bezug 
einer Pension aus der Pensionsversicherung sind Ansprüche auf Pensionsversorgung im Sinne des 
§ 136 Abs. 5 gleichzuhaIten. 

(4) Die in Abs.1 Z3 genannten Bestimmungen sind ab dem Inkrafttreten nur auf Versicherungs­
fälle anzuwenden, in denen der Stichtag nach dem 30. Juni 1993 liegt. 

(5) § 122 Abs.3 in der am 31. Dezember 1995 geltenden Fassung ist für das Kalenderjahr 1995 
anzuwenden. " 

Artikel xxxn 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 1993 

Das Finanzausgleichsgesetz 1993 (FAG 1993), BGBl. Nr. 30/1993, in der Fassung der Bundesgeset­
ze BGBI. Nr. 959/1993 und BGBl. Nr. 21/1995 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 samtOberschrift lautet: 

"Tragung des Aufwandes für die Ausgleichszulagen und Sondemotstandshilfe 

§ 2. (1) Der Bund trägt die nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr.189/1955, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr: 560/1978, nach dem Bauern-Sozialversi­
cherungsgesetz, BGBI. Nr.559/1978, und nach dem Sozialversicherungsgesetz der freiberuflich selb­
ständig Erwerbstätigen, BGBL Nr.624/1978, ausgezahlten Ausgleichszulagen. 

(2) Die Gemeinden ersetzen dem Bund ein Drittel der Kosten der Sondernotstandshilfe (Lei­
stungsaufwand inklusive Sozialversicherungsbeitrag) gemäß § 39 des Arbeitslrisenversicherungsgeset­
zes 1977, BGBL Nr. 609/1977, jener Bezieher, die ihren Wohnsitz in der jeweiligen Gemeinde haben. 
Soweit sich Bestimmungen des Arbeitsmarktservicegesetzes, BGBL Nr. 313/1994, insbesondere dessen 
§ 41, § 42, § 58 und § 70, auf finanzielle Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz beziehen, 
gelten diese Bestimmungen auch für diese Kostenersätze durch die Gemeinden." 

2. § 6 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Im Haushaltsjahr 1995 sind vom Aufkommen an 
1. Körperschaftsteuer 2,247 vH für Zwecke des Familienlastenausgleiches, 2,247 vH für Zwecke 

des Katastrophenfonds und 184765000 Sfür Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft und 
2. Wohnbauförderungsbeitrag 611202000 S für Zwecke der Siedlungswasserwirtschaft zu ver­

wenden." 

3. § 7 Abs. 2 Z 1 lit.a undb lautet: 

"a) ein Anteil in der Höhe von 2,247vH des Aufkommens für Zwecke des Familienlastenaus­
gleiches, 

b) ein Anteil in der Höhe von 2,247 v H des Aufkommens für Zwecke des Katastrophenfonds, " 

4. Nach § 7 Abs. 2 Z 1 fit. c wird folgende fit. deingefügt: 

"d) bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer ab dem Haushaltsjahr 1995: 
17,642 vH für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen Österreichs an die Europäische 
Union," 
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5. § 7 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. bei der Mineralölsteuer in gleich großen Monatsbeträgen 
a) ein Betrag von 50 g je Liter für Mineralöle, für die Mineralölsteuer gemäß den im Mineral­

ölsteuergesetz 1995, BGBl. Nr. 630/1994, vorgesehenen Steuersätzen für Benzine entrichtet 
wurde, der für Finanzzuweisungen gemäß § 20 Abs. 3 und 4 zu verwenden ist. Bemessungs­
grundlage für diesen Anteil am Ertrag an Mineralölsteuer sind die Jahresergebnisse der 
Erhebung des Verbrauches von Motorenbenzinen gemäß der Erdölstatistik-Verordnung, 
BGBI. Nr.250/1986; 

b) als Ertragsanteil des Bundes erstmals im Juli 1995 für Waren, für die Mineralölsteuer gemäß 
den im Mineralölsteuergesetz 1995 vorgesehenen Steuersätzen entrichtet wurde: 
ba) ein Betrag von 1,10 S je Liter für Waren gemäß § 3 Abs.1 Z 1 und 2 und Abs. 2 erster 

Fall des Mineralölsteuergesetzes 1995, 
bb) ein Betrag von 0,60 S je Liter für Waren gemäß § 3 Abs.1Z 3 und 4 und Z 7 zweiter Fall 

und Abs.2 zweiter Fall des Mineralölsteuergesetzes 1995, 
bc) ein Betrag von 0,30 S je Liter für Waren gemäß § 3 Abs. 1 Z 5 und Abs. 3 des Mineral­

ölsteuergesetzes 1995, 
bd) ein Betrag von 1,00S je Kilogramm für Waren gemäß §3 Abs.1 Z6 und Z8 des Mine­

ralölsteuergesetzes 1995, 
be) ein Betrag von 0.60 S je Kilogramm für Waren gemäß § 3 Abs. 1 Z 8 zweiter Fall des 

Mineralölsteuergesetzes 1995, 
bf) ein Betrag von 0,30S je Kilogramm für Waren gemäß §3 Abs.1 Z7 erster Fall des 

Mineralölsteuergesetzes 1995, 
bg) ein Betrag von 0,32 S je Liter für Waren gemäß § 3 Abs. 4 des Mineralölsteuergesetzes 

1995." 

6. § 8 Abs.l lautet: 

,,(1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme 
des Kulturgroschens, der Energieverbrauchsabgabe und der Spielbankabgabe werden im Haushalts­
jahr 1995 zwischen dem Bund, den Ländern (Wien als Land) und den Gemeinden (Wien als Gemein­
de) in folgendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

Bund Länder Gemeinden 

Veranlagte Einkommensteuer 
einschließlich Abzugsteuer 46,074 29,156 24,770 

Lohnsteuer 63,164 20,647 16,189 
Kapitalertragsteuer I 19,887 13,349 66,764 
Kapitalertragsteuer 11 53,000 27,000 20,000 
Umsatzsteuer 69,412 18,793 11,795 
Biersteuer 38,601 33,887 27,512 
Weinsteuer 38,601 33,887 27,512 
Schaumweinsteuer 38,601 33,887 27,512 
Zwischenerzeugnissteuer 38,601 33,887 27,512 
Alkoholsteuer 38,601 33,887 27,512 
Branntweinaufschlag und 

Monopolausgleich 38,601 33,887 27,512 
Abgabe v. alkoholischen Getränken 40,000 30,000 30,000 
Mineralölsteuer 88,559 8,638 2,803 
Erbschafts- und Schenkungssteuer 70,000 30,000 
Grunderwerbsteuer 4,000 96,000 
Bodenwertabgabe 4,000 96,000 
Kraftfahrzeugsteuer 74,000 26,000 
Motorbezogene Versicherungssteuer 50,000 50,000 
Kunstförderungsbeitrag 70,000 30,000 

7. Nach dem § 8 Abs. 1 a wird folgender Abs. 1 beingefügt: 

,,(lb) Vor der länderweisen Verteilung sind für die teilweise Finanzierung der Beitragsleistungen 
Österreichs an die Europäische Union von den Anteilen der Länder an den gemeinschaftlichen Bun­
desabgaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe und des Kunstförderungsbeitrages abzuziehen: 
16,835 vH der Summe aus 

1. den Eigenmitteln gemäß dem Beschluß 88/376/EWG, Euratom über das System der Eigen­
mittel der Gemeinschaften, ABl. Nr. L 185 vom 15.7. 1988, S 24, und der Durch-
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führungsverordnung (EWG, Euratom) Nr.1552/89 des Rates vom 29. Mai 1989, ABI. Nr. L 155 
vom 7.6. 1989, S 1, in der Fassung ABI. Nr. L 293 vom 12.11. 1995, S 5, mit Ausnahme der 
Eigenmittel im Sinne des Art. 2 Abs.1lit. a und b des Beschlusses 88/376/EWG, Euratom, und 

2. dem Betrag von 8 Milliarden Schilling, der ab dem Jahr 1996 jährlich um 3vH gegenüber dem 
Vorjahreswert zu erhöhen ist. 

Der Abzug dieser Beträge hat bei den einzelnen Abgabenanteilen im Verhältnis der Höhe der 
Abgabenanteile zu erfolgen, wobei die Höhe der Anteile an der Umsatzsteuer vor dem Vorwegabzug 
gemäß Abs.la festzustellen ist." 

8. § 8 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die gemäß Abs.l bis Ib auf die 
Länder und Gemeinden entfallen, werden im Haushaltsjahr 1995 auf die Länder und länderweise auf 
die Gemeinden nach den folgenden Schlüsseln aufgeteilt: 

1. bei der veranlagten Einkommensteuer einschließlich Abzugsteuer auf die Länder 28,429 Hun­
dertteile nach dem örtlichen Aufkommen und 0,727 Hundertteile nach den länderweisen 
Anteilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe 
(§ 10 Abs. 1); auf die Gemeinden zu drei Fünftein nach dem länderweisen Aufkommen an die­
ser Steuer und zu zwei Fünfteln nach dem länderweisen Aufkommen an Gewerbesteuer (nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) der Jahre 1989 bis 1993; 

2. bei der Lohnsteuer auf die Länder 20,227 Hundertteile nach der Volkszahl und 0,420 Hundert­
teile nach den länderweisen Anteilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabga­
ben ohne Spielbankabgabe (§ 10 Abs.l); auf die Gemeinden nach dem abgestuften Bevölke­
rungsschlüssel; 

3. bei der Kapitalertragsteuer I auf die Länder und Gemeinden, bei der Erbschafts- und Schen­
kungssteuer auf die Länder und bei der Grunderwerbsteuer und der Bodenwertabgabe auf die 
Gemeinden nach dem örtlichen Aufkommen; 

4. bei der Kapitalertragsteuer II auf die Länder 18,900 Hundertteile nach der Volkszahl und 
8,100 Hundertteile nach dem örtlichen Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer ein­
schließlich Abzugsteuer; auf die Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel; 

5. bei der Umsatzsteuer auf die Länder 17,978 Hundertteile nach der Volkszahl, 0,545 Hundert­
teile zu einem Sechstel auf Wien als Land und zu fünf Sechsteln auf die Länder ohne Wien 
nach der Volkszahl und 0,270 Hundertteile nach den länderweisen Anteilen der Gemeinden 
an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe (§ 10 Abs.l); auf die 
Gemeinden 4,616 Hundertteile nach der Volkszahl, 5,897 Hundertteile nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel und 1,282 Hundertteile nach dem länderweisen Aufkommen an 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) der Jahre 1989 bis 1993; 

6. bei der Biersteuer auf die Länder 15,736 Hundertteile und auf die Gemeinden 19,232 Hundert­
teile nach der Volkszahl, weiters auf die Länder 18,151 Hundertteile und auf die Gemeinden 
8,280 Hundertteile in folgendem Verhältnis: 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

2,327vH 
8,812vH 

17,831 vH 
17,964vH 
8,832vH 

14,879vH 
11,761 vH 
4,331 vH 

13,263vH 
7. bei der Weinsteuer, bei der SchaumweinsteU{~r, bei der Zwischenerzeugnissteuer, bei der 

Alkoholsteuer , beim Branntweinaufschlag und Monopolausgleich sowie bei der Abgabe von 
alkoholischen Getränken auf die Länder und Gemeinden nach der Volkszahl; 

8. bei der Mineralölsteuer auf die Länder und Gemeinden zu je einem Viertel nach der Volkszahl 
und der Gebietsfläche und zu je einem Sechstel a) nach der länderweisen Verteilung an Kraft­
fahrzeugsteuer und Motorbezogener Versicherungssteuer, b) nach dem länderweisen Auf­
kommen an Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) der Jahre 
1989 bis 1993 und schließlich c) unter Zugrundelegung folgender Straßenkilometer des befe­
stigten und unbefestigten Straßennetzes - ohne Bundesstraßen und ohne Geh- und Wander­
wege -, und zwar: Burgenland 3436, Kärnten 5398, Niederösterreich 22278, Oberösterreich 
14215, Salzburg 3051, Steiermark 11472, Tirol5 022, Vorarlberg 1862 und Wien 2068, sohin 
zusammen 68 802 km; 
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9. bei der Kraftfahrzeugsteuer und der Motorbezogenen Versicherungssteuer in folgendem Ver­
hältnis: 

Burgenland 3,243vH 
Kärnten 6,769vH 
Niederösterreich 19,261 vH 
Oberösterreich 16,993 vH 
Salzburg 6,557 vH 
Steiermark 14,757vH 
Tirol 7,548vH 
Vorarlberg 4,246vH 
Wien 20,626vH 

10. beim Kunstförderungsbeitrag auf die Länder nach der Volkszahl." 

9. § 8 Abs. 5 bis 8 entfällt. 

10. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Den Ländern und Gemeinden gebühren monatliche Vorschüsse auf die ihnen nach den vor­
stehenden Bestimmungen zustehenden Ertragsanteile. Diese Vorschüsse sind nach dem Ertrag der 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben im zweitvorangegangenen Monat zu bemessen. Der Abzug 
gemäß § 8 Abs.1b ist in monatlich gleichen Teilbeträgen auf der Basis des für das laufende Jahr 
geschätzten Zahlungserfordernisses vorzunehmen. Abweichungen sind nur bei den Vorschüssen für 
die Monate Jänner und Feber zur Verhinderung von Übergenüssen oder Guthaben zulässig. Die end­
gültige Abrechnung hat auf Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes zu erfolgen; doch muß, 
sobald die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres der Bundesfinanzverwaltung vor­
liegen, spätestens aber bis Ende März, eine Zwischenabrechnung durchgeführt werden und müssen 
hiebei - vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung - den Ländern und Gemeinden allfällige Rest­
guthaben flüssiggemacht sowie allfällige Übergenüsse im Wege der Einbehaltung von den Ertragsan­
teilevorschüssen hereingebracht werden. Diese Zwischenabrechnung hat sich auch auf den Kopfquo­
tenausgleich (§ 20 Abs.1) zu erstrecken, wobei die Überweisung der aus dieser Rechtseinrichtung sich 
ergebenden Beträge an die in Betracht kommenden Länder am 20. Juni zu erfolgen hat." 

11. §19 entfällt. 

12. Dem § 20 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Der Bund gewährt den Ländern bis zum 30. September eines jeden Jahres zur Finanzierung 
der Förderung der Landwirtschaft eine Finanzzuweisung in Höhe von 300 Millionen Schilling jährlich. 
Die Auf teilung erfolgt in folgendem Verhältnis: 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

13. Nach dem § 23 wird folgender § 24 angefügt: 

5,6vH 
6,7vH 

30,9vH 
22,7vH 
4,7vH 

19,3vH 
5,6vH 
1,9vH 
2,6vH" 

,,§24. (1) §2, §6 Abs.2, §7 Abs.2 Z1lit.a und b, §7 Abs.2 Z1lit.d, §7 Abs.2 Z3, §8 Abs.1, 
Abs. 1b und Abs.2, § 11 Abs. 1 und § 20 Abs.6 sowie die Aufhebung des § 8 Abs.5 bis 8 und des 
§ 19 treten in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 am 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(2) § 8 Abs. 5 bis Abs. 8 und § 19 FAG 1993 sind in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 21/ 
1995 auf Biermengen, die vor dem 1. Jänner 1995 abgesetzt wurden, weiterhin anzuwenden. 

(3) Die Leistung der Vorschüsse auf die Ertragsanteile der Länder und Gemeinden gemäß § 10 
Abs.l F AG 1993 ist ehestmöglich auf die Berechnung der Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben gemäß § 8 FAG 1993 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 umzustel­
len; dabei sind die bis dahin im Jahr 1995 bereits geleisteten Vorschüsse auszugleichen." 
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Artikel XXXIll 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.2111995, 
wird wie folgt geändert: 

1. Im § 10 Abs. 1 lautet der zweiten Satz: 

"Der Investitionsfreibetrag beträgt von den nach dem 31. März 1994 anfallenden Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten höchstens 15%, von den nach dem 30. April 1995 anfallenden Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten höchstens 9%." 

2. Im § 10 Abs. 4 wird als letzter Satz angefügt: 

"Für Kraftfahrzeuge und für unkörperliche Wirtschaftsgüter beträgt der Investitionsfreibetrag von den 
nach dem 30. April 1995 anfallenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten höchstens 6%; Abs.4 
vierter Satz ist nicht mehr anzuwenden." 

3. Im §16 Abs.1 Z6 fit. b treten an die Stelle der Beträge von ,,4800S, 9600S und 14400S" die 
Beträge von ,,5280S, 10560S und 15840S". 

4. Im § 16 Abs. 1 Z 6 fit. c treten an die Stelle der Beträge von ,,2400 S, 9600 S, 16800 Sund 24000 S" 
die Beträge von ,,2880S, 11520S, 20160S und 28800S". 

5. Im § 20 Abs. 1 Z 3 treten an die Stelle des zweiten Satzes folgende Sätze: 

"Darunter fallen auch Aufwendungen oder Ausgaben anläßlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden. 
Weist der Steuerpflichtige nach, daß die Bewirtung der Werbung dient und die betriebliche oder beruf­
liche Veranlassung weitaus überwiegt, können derartige Aufwendungen oder Ausgaben zur Hälfte 
abgezogen werden." 

6. Der bisherige Inhalt des § 121 erhält die Bezeichnung Abs.1, als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Werden die Vorauszahlungen für das Kalenderjahr 1995 und die folgenden Kalenderjahre 
nicht 

a) erstmals oder 
b) auf Grund einer nach dem 1. Mai 1995 erfolgten Anpassung oder 
c) auf der Grundlage der Einkommensteuerschuld für das veranlagte Kalenderjahr 1995 

festgesetzt, so gilt folgendes: 
1. Ein Investitionsfreibetrag gemäß § 10 kann von Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

(Teilbeträgen), die in einem Betrieb in Wirtschaftsjahren im Sinne der Z2 anfallen, nur dann 
gewinnmindernd oder durch Verwendung einer Investitionsrücklage (eines steuerfreien 
Betrages) geltend gemacht werden, wenn neben den Vorauszahlungen gemäß §45 bis zum 
15. Oktober des betreffenden Kalenderjahres eine Sondervorauszahlung entrichtet wird. Dies 
gilt auch dann, wenn der betreffende Betrieb unter Fortführung der Buchwerte erworben 
worden ist. Bei Mitunternehmerschaften sind die Verhältnisse des jeweiligen Mitunternehmers 
in Beziehung auf die seinem Mitunternehmeranteil betraglieh zuzuordnenden Investitions­
freibeträge maßgeblich. 

2. Wirtschaftsjahre gemäß Z 1 sind jene, die im Kalenderjahr, in dem die Sondervorauszahlung zu 
entrichten ist, sowie im folgenden Kalenderjahr enden. 

3. Die Sondervorauszahlung errechnet sich von jenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(Teilbeträgen) im betreffenden Betrieb, für die bisher ein Investitionsfreibetrag geltend 
gemacht worden ist. Maßgeblich ist dabei die gewinnmindernd oder durch Verwendung einer 
Investitionsrücklage (eines steuerfreien Betrages) erfolgte GeItendmachung eines Investi­
tionsfreibetrags für jene Wirtschaftsjahre, die im letztveranlagten Kalenderjahr, dessen Ein­
kommensteuerschuld Grundlage für die Vorauszahlungen gemäß § 45 ist, enden. Es sind dabei 
die steuerlichen Beurteilungen zum 30. September des betreffenden Jahres zu berücksichtigen. 

4. Die Sondervorauszahlung beträgt 3% von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(Teilbeträgen), hinsichtlich der dem Kalenderjahr 1993 zuzuordnenden Investitions­
freibeträgen 4% der Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Teilbeträge). 

5. Die Steuerschuld für die Sondervorauszahlung entsteht mit der Einreichung der Anmeldung 
der selbst berechneten Sondervorauszahlung im Ausmaß des angemeldeten Betrages. Die 
Anmeldung ist nach einem amtlichen Vordruck einzureichen. Die Sondervorauszahlung wird 
am 15~ Oktober des betreffenden Jahres fällig. § 221a Abs.3 der Bundesabgabenordnung gilt 
sinngemäß für die Z 1. 

6. Die Sondervorauszahlung ist auf die Einkommensteuerschuld des betreffenden Kalenderjahres 
anzurechnen. " 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)64 von 84

www.parlament.gv.at



149 der Beilagen 65 

7. Im § 122 wird als Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 16 Abs.l Z6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1995 ist auf Lohnzahlungs­
zeiträume anzuwenden, die nach dem 30. April 1995 enden." 

Artikel XXXIV 

Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1995 

Das Mineralölsteuergesetz 1995, BGBI. Nr. 630/1994, wird wie folgt geändert: 

1. In §2 Abs. 2 werden nach dem Beistrich die Worte "ausgenommen Erdgas," eingefügt. 

2. § 2 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Flüssiggase im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Waren der Unterpositionen 2711 11 00 bis 
2711 19 00 und verflüssigte gasförmige Kohlenwasserstoffe der Position 2901 der Kombinierten 
Nomenklatur." 

3. § 3 Abs.l bis 4 lautet: 

,,(1) Die Mineralölsteuer beträgt: 
1. für 10001 Benzin der Unterpositionen 2710 00 27, 27100029 und 2710 00 32 der Kombinierten 

Nomenklatur 5610 S; 
2. für 1 000 I Benzin der Unterpositionen 2710 00 26, 2710 0034 und 2710 00 36 der Kombinierten 

Nomenklatur 6600 S; 
3. für 1 0001 mittelschwere Öle der Unterpositionen 27100051 und 2710 00 55 der Kombinierten 

Nomenklatur 3890 S; 
4. für 10001 Gasöle der Unterposition 2710 00 69 und ihnen im Siedeverhalten entsprechende 

Mineralöle der Unterposition 2707 91 00 der Kombinierten Nomenklatur, ausgenommen 
gekennzeichnetes Gasöl, 3890 S; 

5. für 10001 gekennzeichnetes Gasöl (§ 9) 950 S; 
6. für 1000 kg gasförmige Kohlenwasserstoffe nach § 2 Abs. 1 Z 5, die als Treibstoff verwendet 

werden, 3600 S; 
7. für 1 OOOkg Heizöle der Unterpositionen 2710 00 74,271000 76, 2710 00 77 und 2710 00 78 der 

Kombinierten Nomenklatur, wenn sie zum Verheizen oder zum Betrieb einer Gesamt­
energieanlage (§ 8 Abs. 2) verwendet werden, 500 S, ansonsten für 10001 3890 S; 

8. für 1 000 kg Flüssiggase, wenn sie als Treibstoff verwendet werden, 3600 S, ansonsten 600 S; 
9. andere als die in Z 1 bis 8 angeführten Mineralöle unterliegen demselben Steuersatz wie jene 

Mineralöle, denen sie nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Verwendungszweck am nächsten 
stehen. 

(2) Die Mineralölsteuer für Kraftstoffe, ausgenommen biogene Stoffe, beträgt 5610 S für 10001, 
wenn sie anstelle von Benzin als Treibstoff verwendet werden sollen, ansonsten 3890 S. 

(3) Die Mineralölsteuer für Heizstoffe beträgt 950 S für 10001. 

(4) Die Mineralölsteuer für biogene Stoffe beträgt 180 S für 1 0001." 

4. In § 4 Abs.1 Z2 wird nach dem Wort "Donau" die Wortfolge "oder auf dem Bodensee" einge­
fügt. 

5. In § 4 Abs. 1 Z 6 entfällt die Wortfolge "Flüssiggas und Methan, die zum Verheizen bestimmt sind, 
oder". " 

6. § 4 Abs. 1 Z 9 lautet: 

,,9. Mineralöl 
a) der in § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4, Z 7 und Z 8 bezeichneten Art, das zu anderen Zwecken als zur 

Verwendung als Treibstoff oder zur Herstellung von Treibstoffen oder zum Verheizen oder 
zur Herstellung eines Mineralöls zum Verheizen verwendet werden soll, oder 

b) das im Rahmen von chemischen Reduktionsverfahren in Hochöfen eingeblasen und als 
Zusatz zu dem als Hauptbrennstoff verwendeten Koks eingesetzt wird oder 

c) der in § 2 Abs.5 bezeichneten Art, das bei der Erzeugung elektrischer Energie verwendet 
wird, 

wenn es auf Grund eines Freischeines (§ 12 Abs.l) eingeführt, abgegeben oder in einem 
Steuerlager zu einem solchen Zweck verwendet wird;" 
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7. In § 4 Abs. 1 tritt folgende Zl1 an die Stelle der bisherigen Z 11 und Z 11 wird folgende Z 12 ange­
fügt: 

,,11. gasförmige Kohlenwasserstoffe, die bei der Verwertung von Abfällen aus der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Rohstoffe oder bei der Tierhaltung, bei der Lagerung von Abfällen oder 
bei der Abwasserreinigung anfallen und als Treibstoffe oder zum Verheizen verwendet wer­
den; 

12. gebrauchte Mineralöle (Altöle), die entweder unmittelbar nach der Rückgewinnung oder nach 
einer Aufbereitung zum Verheizen verwendet werden." 

8. In § 5 Abs.l entfallen die bisherigen Z 2, 4 und 5; die bisherige Z 3 erhält die Bezeichnung "Z 2"; 
als neue Z 3 wird eingefügt: 

,,3. für nachweislich im Steuergebiet versteuerte Kraftstoffe, Heizstoffe, Heizöle oder Flüssiggase, 
die im Steuergebiet zu einem Zweck verwendet worden sind, für den ein niedrigerer als der der 
Besteuerung zugrunde gelegte Steuers atz vorgesehen ist. In diesen Fällen ist nur die Steuer­
differenz zu erstatten oder zu vergüten," 

9. In § 7 tritt an die Stelle des Betrages ,,2,58 S" der Betrag ,,2,94 S". 

10. In § 8 Abs. 1 tritt an die Stelle des Betrages ,,2,58 S" der Betrag ,,2,94 S". 

11. In § 9 Abs.l tritt an die Stelle des Zitates ,,§ 3 Z5" das Zitat ,,§ 3 Abs.1 Z5". 

12. § 10 lautet: 

,,§ 10. Wer gekennzeichnetes Gasöl verbotswidrig verwendet (§ 9 Abs.6) oder behandelt (§ 9 
Abs. 9), hat für die verbotswidrig verwendeten oder behandelten Mengen den Unterschiedsbetrag zwi­
schen der nichtermäßigten und der nach § 3 Abs. 1 Z 5 ermäßigten Mineralölsteuer zu· entrichten 
(Nachversteuerung). Er hat die verbotswidrige Verwendung oder Behandlung· unverzüglich dem 
Hauptzollamt, in dessen Bereich diese stattgefunden hat oder festgestellt wurde, anzuzeigen und die 
für die Steuerbemessung maßgeblichen Angaben zu machen. Das Hauptzollamt setzt durch Bescheid 
den Unterschiedsbetrag fest, der binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten 
ist. In jenen Fällen, in denen zur Nachversteuerung derselben Mineralölmenge mehrere Personen ver­
pflichtet sind, ist der Unterschiedsbetrag nur einmal zu entrichten." 

13. § 12 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Wer Mineralöl der in § 4 Abs.1 Z 9 bezeichneten Art zu einem in § 4 Abs.1 Z 9 angeführten 
Zweck außerhalb eines Steuerlagers steuerfrei verwenden will, bedarf einer Bewilligung (Freischein)." 

14. In §23 tritt in Abs. 4 an die Stelle des Wortes "zweitfolgenden" das Wort "folgenden". 

15. § 23 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

"In jenen Fällen, in denen nach § 4 Abs. 1 Z 10 steuerfrei bezogene Mineralöle in einem Betrieb nicht 
nur gelegentlich zu einem in § 21 Abs.1 Z4 genannten Zweck verwendet oder abgegeben werden und 
dadurch die Steuerschuld entsteht, kann das Hauptzollamt, in dessen Bereich sich der Betrieb des Steu­
erschuldners befindet, auf Antrag des Steuerschuldners mit Bescheid zulassen, daß die Anmeldung und 
Entrichtung der Mineralölsteuer innerhalb der Fristen der Abs. 1 und 4 erfolgt, wenn durch eine derar­
tige Fristerstreckung eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Mineralölsteuer nicht zu befürchten ist." 

16. In §24 wird in Abs.1 nach dem Wort "dürfen" die Wortfolge "ohne vorherige Anzeige bei dem 
in Abs. 3 angeführten Zollamt" eingefügt. 

17. § 24 Abs. 2 und ein neuer Abs. 3 lauten: 

;-,(2) Wer in Abs.1 bezeichnete Mineralöle oder Kraftstoffe verbotswidrig verwendet oder abgibt, 
hat für die verbotswidrig verwendeten oder abgegebenen Mengen den Unterschiedsbetrag zwischen 
der entrichteten und der auf Grund der Verwendung zur Anwendung kommenden Mineralölsteuer 
zu entrichten (Nachversteuerung), Er hat die verbotswidrige Verwendung oder Abgabe unverzüglich 
dem Hauptzollamt, in dessen Bereich diese stattgefunden hat oder festgestellt wurde, anzuzeigen und 
die für die Steuerbemessung maßgeblichen Angaben zu machen. Das Hauptzollamt setzt durch 
Bescheid den Unterschiedsbetrag fest, der binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Bescheides 
zu entrichten ist. In jenen Fällen, in denen zur Nachversteuerung derselben Mineralölmenge mehrere 
Personen verpflichtet sind, ist der Unterschiedsbetrag nur einmal zu entrichten. 

(3) Injenen Fällen, in denen die VerWendung oder Abgabe vorher dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich diese stattfinden soll, angezeigt wurde (Abs.1), ist der Unterschiedsbetrag zwischen der ent­
richteten und der auf Grund der Verwendung zur Anwendung kommenden Mineralölsteuer innerhalb 
der Fristen des § 23 Abs.1 und 4 selbst zu berechnen, schriftlich anzumelden und zu entrichten (Nach-
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versteuerung). Wird dieses Verfahren nicht eingehalten, gilt Abs.2 sinngemäß. In jenen Fällen, in 
denen zur Nachversteuerung derselben Mineralölmenge mehrere Personen verpflichtet sind, ist der 
Unterschiedsbetrag nur einmal zu entrichten." 

18. In § 26 Abs. 3 Z 3 tritt an die Stelle des Punktes ein Strichpunkt und es wird folgende Z 4 angefügt: 

,,4. ein Vorgang, bei dem gasförmige Kohlenwasserstoffe in einem nach § 4 Abs. 1 Z 11 befreiten 
Verfahren gewonnen werden." 

19. § 34 Abs. 4 und folgende neue Abs. 5 bis 7 lauten: 

,,(4) Abweichend von Abs.1 dürfen Mineralöle, ausgenommen jene der in den Abs.5 und 6 
bezeichneten Art, unter Verzicht auf das Verfahren nach Abs.1 oder 2 in andere Mitgliedstaaten ver­
bracht werden. 

(5) Für folgende Mineralöle ist ein Verzicht auf das Verfahren nach Abs.1 oder 2 ausgeschlossen: 
1. Waren der Unterpositionen 270710,270720,270730 und 2707 50 der Kombinierten Nomen­

klatur; 
2. Waren der Unterpositionen 2710 00 11 bis 2710 00 78, ausgenommen Waren der Unter­

positionen 2710 00 21,27100025 und 2710 00 59 der Kombinierten Nomenklatur, wenn diese in 
Gebinden abgefüllt sind; 

3. Waren der Position 2711, ausgenommen Waren der Unterpositionen 271111 00 und 27112100 
der Kombinierten Nomenklatur; 

4. Waren der Unterpositionen 290110, 2902 20, 2902 30, 2902 4100,29024200,29024300 und 
290244 der Kombinierten Nomenklatur. 

(6) Der Bundesminister für Finanzen hat durch Verordnung weitere Mineralöle vom Verzicht auf 
das Verfahren nach Abs.l oder 2 auszunehmen, wenn eine derartige Maßnahme durch die Europäi­
sche Gemeinschaft nach dem Verfahren des Artikels 24 der in § 1 Abs. 3 angeführten Richtlinie 
beschlossen wird. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Ver­
einbarungen zu schließen, durch die für Mineralöle 

1. der in Abs. 5 Z 1 bezeichneten Art, 
2. der in Abs. 5 Z 2 bezeichneten Art, ausgenommen die in § 3 Abs. 1 Z 1 bis 4 und Z 7 genannten 

Mineralöle, und 
3. der in Abs. 5 Z4 bezeichneten Art ein zusätzlicher Verzicht auf das Verfahren nach Abs.1 oder 

2 vorgesehen wird, wenn durch diese Vereinbarung die Gegenseitigkeit gewährleistet und eine 
Beeinträchtigung steuerlicher Interessen der Republik Österreich nicht zu befürchten ist." 

20. § 35 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für die Verbringung von Mineralöl unter Steueraussetzung aus anderen Mitgliedstaaten gilt § 34 
Abs. 4 bis 7 sinngemäß." 

21. In § 35 Abs. 2 entfällt der zweite Satz. 

22. In §41 tritt in Abs. 5 an die Stelle des Wortes "zweitfolgenden" das Wort "folgenden". 

23. § 41 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Hauptbehälter im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
1. die vom Hersteller für alle Kraftfahrzeuge desselben Typs fest eingebauten Behälter, die die 

unmittelbare Verwendung des Treibstoffs für den Antrieb der Kraftfahrzeuge und gege­
benenfalls für das Funktionieren der Kühlanlage oder sonstigen Anlagen während des Trans­
ports ermöglichen. Als Hauptbehälter gelten auch Gasbehälter in Kraftfahrzeugen, die unmit­
telbar mit Gas betrieben werden können, sowie die Behälter für sonstige Einrichtungen, mit 
denen die Fahrzeuge gegebenenfalls ausgerüstet sind, und 

2. die vom Hersteller in alle Container desselben Typs fest eingebauten Behälter, die die unmit­
telbare Verwendung des Treibstoffs für das Funktionieren der Kühlanlage oder sonstiger 
Anlagen von Spezialcontainern während des Transports ermöglichen. 

Spezialcontainer im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Behälter mit Vorrichtungen, die speziell für 
Systeme der Kühlung, Sauerstoffzufuhr oder Wärmeisolierung oder für andere Systeme geeignet sind." 

24. § 42 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für die Verbringung von Mineralöl des freien Verkehrs zu gewerblichen Zwecken aus anderen Mit­
gliedstaaten gilt § 34 Abs. 4 bis 7 sinngemäß." 

25. In § 44 tritt in Abs. 4 an die Stelle des Wortes "zweitfolgenden" das Wort "folgenden". 

149 der Beilagen XIX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 67 von 84

www.parlament.gv.at



68 149 der Beilagen 

26. § 44 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Soll Mineralöl nicht nur gelegentlich im Versandhandel geliefert werden, kann das Hauptzoll­
amt Innsbruck auf Antrag des Versandhändlers oder des Beauftragten die Zulassung zu Lieferungen in 
das Steuergebiet allgemein erteilen und bewilligen, daß die Steueranmeldung zusammengefaßt für alle 
Lieferungen in einem Kalendermonat bis zum 25. des auf das Entstehen der Steuerschuld folgenden 
Kalendermonats abgegeben wird." 

27. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die Verbringung von Mineralöl des freien Verkehrs in andere Mitgliedstaaten zu gewerb­
lichen Zwecken gilt § 34 Abs.4 bis 7 sinngemäß." 

28. § 49 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Gesamtenergieanlagen, zu deren Betrieb Heizöle verwendet werden, für die die Mineralöl­
steuer nach § 3 Abs. 1 Z 7 entrichtet wurde, sind von ihrem Betreiber dem Hauptzollamt, in dessen 
Bereich sich die Anlage befindet, schriftlich anzuzeigen. Betreiber ist derjenige, auf dessen Rechnung 
di"e Anlage betrieben wird." 

29. § 51 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Für Mineralöle, für die nach § 34 Abs. 4 ein Verzicht auf das Verfahren nach § 34 Abs.l und 2 
möglich ist, kann das Hauptzollamt, in dessen Bereich sich das Steuerlager befindet, dessen Inhaber 
(Versender) auf Antrag mit Bescheid von der Anzeigepflicht nach Abs.l befreien, soweit dadurch 
Steuerbelange nicht beeinträchtigt werden." 

30. In § 52 Abs. 2 Z 4 erster Satz tritt im die Stelle der Wortfolge "soweit das Mineralöl nicht unmit­
telbar an Verbraucher abgegeben wird, müssen zusätzlich" die Wortfolge "zusätzlich müssen". 

31. Nach § 64 wird folgender § 64a eingefügt: 

,,§64a. (1) § 2 Abs. 2, § 4 Abs.l Z2, Z 11 und Z 12 sowie §26 Abs. 3 Z3 und Z4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 treten am 1. Jänner 1995 in Kraft. Wurde für Erdgas die Mineralöl­
steuer entrichtet, ist sie auf Antrag des Steuerschuldners zu erstatten. § 5 Abs.6 gilt sinngemäß. 

(2) §2 Abs.5, §3 Abs.l bis 4, §4 Abs.l Z6 und Z9, §5 Abs.l Z2 und Z3, §7, §8 Abs.l, §9 
Abs. 1, § 10, § 12 Abs.l, § 23 Abs.5, § 24 Abs.l bis 3, § 34 Abs.4 bis 7, § 35 Abs.l, § 41 Abs.6, § 42 
Abs.l, § 44 Abs. 7, § 45 Abs.2, § 49 Abs. 5, § 51 Abs.5 und § 52 Abs. 2 Z4 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr ... ./1995 sowie der Entfall des § 5 Abs. 1 Z 2, Z4 und Z 5 und des § 35 Abs. 2 zweiter 
Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 630/1994 treten am 1. Mai 1995 in Kraft. 

(3) § 23 Abs.4, § 41 Abs.5 und § 44 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NT. .. ./1995 
treten am 1. September 1995 in Kraft. 

(4) § 3 Abs.l bis 4, § 7 und § 8 Abs.l in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NT. .. ./1995 sind auf 
Waren anzuwenden, für die die Steuerschuld nach dem 30. April 1995 entsteht, für die in den Fällen der 
Einfuhr der Zeitpunkt des Entstehens der Zollschuld nach dem 30. April 1995 liegt oder deren begün­
stigter Verbrauch nach dem 30. April 1995 liegt. 

(5) Auf Flüssiggas, das sich bereits vor dem 1. Mai 1995 im freien Verkehr befunden hat, finden die 
Bestimmungen des § 21 Abs.1 Z 4 und des § 21 Abs. 2 keine Anwendung, es sei denn, das Flüssiggas 
wird als Treibstoff verwendet." 

Artikel XXXV 
Änderung des Bundesgesetzes, mit dem eine SOlllderabgabe von Erdöl erhoben wird 

Das Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, BGBl. NT. 554/1980, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr.21/1995, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 Abs. 1 tritt jeweils an die Stelle der Datumsbezeichnung ,,1. Jänner 1997" die Datumsbe­
zeichnung ,,1. Mai 1995". 

2. Im § 8 erhält der Abs. 4 die Bezeichnung Abs. 5; als Abs. 4 wird eingefügt: 

,,(4) Für Rohöle und Erdölprodukte, die sich am 30. April 1995 in einem Steuerlager (§ 25 Abs. 2 
des Mineralölsteuergesetzes 1995) befinden, wird die Sonderabgabe über Antrag des Inhabers des 
Steuerlagers durch das sich aus § 7 ergebende Finanzamt erstattet. Der Erstattungsbetrag ist unter 
Anwendung der zum 30. April 1995 geltenden Steuersätze (§ 4) selbst zu berechnen." 
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Artikel XXXVI 

Änderung des Familienlastenansgleichsgesetzes 1967 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 511/1994, wird wie folgt geändert: 

1. In § 8 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 erster Halbsatz tritt jeweils an die Stelle des Betrages" 1 400 S" 
der Betrag ,,1300S". 

2. §30b Abs.l erster Satz lautet: 

"Kein Anspruch auf Schulfahrtbeihilfe besteht für den Teil des Schulweges, auf dem der Schüler eine 
unentgeltliche Beförderung oder die Schülerfreifahrt in Anspruch nehmen kann." 

3. § 30c Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Werden für die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels durch den Schüler höhere Kosten als 
die in den Abs. 1 und 2 vorgesehenen Pauschbeträge nachgewiesen, so richtet sich die monatliche 
Schulfahrtbeihilfe nach der Höhe der in einem Kalendermonat aufgelaufenen, notwendigen tarifmäßi­
gen Kosten abzüglich eines Selbstbehaltes von 10 vH, maximal 300 S dieser Kosten für jedes Schuljahr. 
Geleistete Eigenanteile des Schülers für das jeweilige Schuljahr sind auf den Maximalbetrag anzurech­
nen." 

4. §30c Abs. 4 entfällt. 

5. § 30d Abs. 2 zweiter Satz entfällt. 

6. §30e Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Schulfahrtbeihilfe ist nur zu gewähren, wenn der Antragsteller eine Bestätigung der Schu­
le vorlegt, aus der die Staatsbürgerschaft des Schülers, der Schulbesuch und der Wohnort des Schülers, 
von dem aus die Schule besucht wird, hervorgehen." 

7. § 30! Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des 
öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen die im 
Tarif jeweils vorgesehenen Fahrpreise für die Beförderung der Schüler zur und von der Schule 
ersetzt, wenn sich die Verkehrsunternehmen verpflichten, einen Fahrausweis zur freien Beförderung 
der Schüler gegen Nachweis eines geleisteten Eigenanteiles des Schülers am Fahrpreis in Höhe von 
10 vH für jedes Schuljahr, maximal 300 S, an den Schüler auszugeben, wobei die nach Abs. 3 vom Schü­
ler geleisteten Eigenanteile für dieses Schuljahr anzurechnen sind. Der vom Bund zu ersetzende Fahr­
preis ist nach den weitestgehenden Ermäßigungen zu ermitteln; eine Pauschalierung des Fahrpreiser­
satzes ist zulässig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer nach dem Umsatzsteuergesetz 
unterliegt, vermindert er sich um den entsprechenden Betrag." 

8. § 30! Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Der Fahrpreisersatz darf nur für Fahrten zwischen der Wohnung im Inland und der Schule sowie nur 
für Schüler geleistet werden, für die eine Schulbestätigung im Sinne des § 30e Abs. 3 beigebracht wird, 
und für die, sofern sie volljährig sind, Familienbeihilfe bezogen wird." 

9. § 30! Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist weiters ermächtigt, 
a) mit Verkehrsunternehmen, die Schüler im Gelegenheitsverkehr zur und von der Schule beför­

dern, Verträge abzuschließen, wonach der Bund die Kosten für die Schülerbeförderung unter 
Beachtung des Umsatzsteuergesetzes übernimmt, wenn für die Schülerbeförderung kein geeig­
netes öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht und sich der Erziehungsberechtigte des 
zu befördernden Schülers dazu verpflichtet, für diese Beförderung einen Pauschalbetrag von 
300 S als Eigenanteil für jedes Schuljahr an das jeweilige Verkehrsunternehmen zu leisten, 
wodurch sich die vom Bund zu leistende Gesamtvergütung entsprechend verringert, 

b) den Gemeinden oder Schulerhaltern die Kosten, die ihnen für die Schülerbeförderung entste­
hen, zu ersetzen. Der Kostenersatz darf die Höhe der Kosten nicht übersteigen, die bei 
Abschluß eines Vertrages gemäß lit. a nach Abzug des vom Erziehungsberechtigten an das 
Verkehrsunternehmen zu leistenden Eigenanteiles für den Bund entstehen würden." 

10. § 30! Abs. 4 lautet: 

,,(4) Eine Teilnahme des Schülers an einer Schülerfreifahrt nach Abs. 1 und Abs. 3 ist nur auf jenen 
Strecken zulässig, auf denen der Schüler keine andere Beförderung unentgeltlich in Anspruch nehmen 
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kann. In Verträgen nach den Abs. 1 und 3 lit. a dürfen nur Schüler begünstigt werden, die Schulen im 
Sinne des § 30a Abs. 1 lit. abis c besuchen; desgleichen darf ein Kostenersatz nach Abs. 3 lit. b nur für 
Schüler geleistet werden, die Schulen im Sinne des § 30a Abs. 1 lit. abis c besuchen. Eine Kostenüber­
nahme nach Abs. 3 ist nur für Fahrten der Schüler zwischen der Wohnung im Inland und der Schule 
zulässig; für Schüler, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, ist eine Kostenübernah­
me nach Abs.3 überdies nur zulässig, wenn für den Schüler Familienbeihilfe bezogen wird." 

11. § 30g Abs.l lautet: 

,,(1) Die im § 30a Abs. 1 lit. a und c genannten Schulen haben die Bestätigungen gemäß § 30e 
Abs.3 auszustellen. Sofern diese Bestätigungen zur Erlangung einer Schülerfreifahrt (§ 30f) erforder­
lich sind, sind hiefür amtlich aufgelegte oder amtlich genehmigte Vordrucke zu verwenden. Diese 
Bestätigungen dürfen nur für ordentliche Schüler, die zu Beginn des Schuljahres (Studienjahres) das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und für einen Schüler nur in der für die Erlangung der not­
wendigen Freifahrausweise erforderlichen Anzahl ausgestellt werden. Im Falle eines Langzeitprakti­
kurns (§ 30a Abs. 6) hat die Bestätigung gemäß § 30e Abs.3 die Akademie für Sozialarbeit auszustel­
len." 

12. § 30g Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die amtlich aufgelegten Vordrucke für die Bestätigungen (Abs.1) sind zu Lasten des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B (§ 39), vom Bundesministerium für Jugend und Familie 
aufzulegen und den Schulen zur Verfügung zu stellen." 

13. § 30j Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des 
öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen die im 
Tarif jeweils vorgesehenen Fahrpreise für die Beförderung der Lehrlinge zwischen der Wohnung 
und der betrieblichen Ausbildungsstätte ersetzt, wenn sich die Verkehrsunternehmen zur freien Beför­
derung der Lehrlinge unter der Voraussetzung verpflichten, daß 

a) die am 1. Mai 1992 geltenden Lehrlingstarife prozentuell nur in dem Verhältnis geändert wer­
den, wie der Preis für den Einzelfahrschein geändert wird, höchstens jedoch im Ausmaß der 
prozentuellen Fahrpreisänderung für die Schülerzeitkarte, und 

b) ein Fahrausweis zur freien Beförderung des Lehrlings gegen Nachweis eines geleisteten Eigen­
anteiles des Lehrlings am Fahrpreis in Höhe von lOvH für jedes Lehrjahr, maximal300S, an 
den Lehrling ausgegeben wird. 

Der vom Bund zu ersetzende Fahrpreis ist nach den weitestgehenden Ermäßigungen zu ermitteln; eine 
Pauschalierung des Fahrpreisersatzes ist zulässig. Soweit der Fahrpreisersatz nicht der Umsatzsteuer 
nach dem Umsatzsteuergesetz unterliegt, vermindert er sich um den entsprechenden Betrag." 

14. § 30k Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zur Erlangung der Freifahrt des Lehrlings zwischen der Wohnung und der betrieblichen Aus­
bildungsstätte ist der hiefür aufgelegte amtliche Vordruck zu verwenden. Darin ist das Lehrverhältnis, 
der Besuch der Ausbildungsstätte und die Zeitdauer vom Arbeitgeber zu bestätigen. Diese Bestätigung 
darf nur in der für die Erlangung der notwendigen Fahrausweise erforderlichen Anzahl ausgestellt wer~ 
den. Die Inanspruchnahme der Lehrlingsfreifahrt ist nur für den Weg zwischen der Wohnung im Inland 
und der betrieblichen Ausbildungsstätte und darüber hinaus nur für jene Zeiträume zulässig, in denen 
für den Lehrling ein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, längstens jedoch bis zum Ablauf des 
Monats, in dem der Lehrling das 27. Lebensjahr vollendet hat." 

15. § 30m Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die Fahrtenbeihilfe wird gewährt, wenn der kürzeste Weg zwischen der Wohnung im Inland 
und der betrieblichen Ausbildungsstätte in einer Richtung mindestens 2 km lang ist; für einen behinder­
ten Lehrling wird eine Fahrtenbeihilfe auch dann gewährt, wenn dieser Weg weniger als 2km lang ist 
und dem Lehrling dieZurücklegung dieses Weges nur mit Benutzung eines Verkehrsmittels möglich 
ist." 

16. § 30m Abs. 5 lautet: 

,,(5) Kein Anspruch auf Fahrtenbeihilfe besteht für Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beför­
derung oder die Lehrlingsfreifahrt auf dem Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen Ausbil­
dungsstätte oder auf einem Teil dieses Weges in Anspruch nehmen können. Kein Anspruch auf Fahr­
tenbeihilfe besteht für behinderte Lehrlinge, welche eine unentgeltliche Beförderung oder die Lehr­
lingsfreifahrt auf dem Weg zwischen der Wohnung und der betrieblichen Ausbildungsstätte in 
Anspruch nehmen können." 
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17. § 30 p Abs. 1 dritter Satz lautet: 

"Der Antrag ist bei dem nach § 30e Abs. 2 zuständigen Finanzamt für jedes Kalenderjahr nach Ablauf 
dieses Kalenderjahres, längstens bis zum Ablauf des nachfolgenden Kalenderjahres einzubringen." 

18. § 31 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Zur Erleichterung der Lasten, die den Eltern durch die Erziehung und Ausbildung der Kinder 
erwachsen, sind Schülern, die eine öffentliche oder mit dem Öffentlichkeits recht ausgestattete Pflicht­
schule, mittlere oder höhere Schule im Inland als ordentliche Schüler besuchen oder die die allgemeine 
Schulpflicht durch Teilnahme an einem Unterricht im Inland gemäß § 11 des Schulpflichtgesetzes 1985 
erfüllen, die für den Unterricht notwendigen Schulbücher oder therapeutischen Unterrichtsmittel für 
Behinderte oder Schulbücher für Sehgeschädigte (Bücher, Datenträger) im Ausmaß eines Höchstbe­
trages nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für alle 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zur Verfügung gestellten Unterrichtsmittel, 
mit Ausnahme der therapeutischen Unterrichtsmittel für Behinderte und der Schulbücher für Sehge­
schädigte sowie der Schulbücher für Schüler mit nicht deutscher Muttersprache und den zweisprachi­
gen Unterricht, die ohne Anrechnung auf den Höchstbetrag abgegeben werden, ist ein Selbstbehalt von 
10vH zu leisten. Der Selbstbehalt ist vor Übernahme der Schulbücher mittels Erlagscheines zu bezah­
len." 

19. §31aAbs.5Iautet: 

,,(5) Die Bestimmungen über die Schulbücher sind auch auf therapeutische Unterrichtsmittel für 
Behinderte und Schulbücher für Sehgeschädigte (Bücher, Datenträger) anzuwenden, wenn diese 
Unterrichtsmittel schulbehördlich zugelassen und für den Unterricht erforderlich sind." 

20. Nach § 31a Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt: 

,,(6) Für die unentgeltliche Abgabe der Schulbücher und therapeutischen Unterrichtsmittel für 
Behinderte sind unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des § 31a Abs.1 erster Satz jährlich 
Höchstbeträge pro Schüler und Schulform (Limits) durch Verordnung des Bundesministers für Jugend 
und Familie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
festzusetzen. " 

21. § 31 b Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der Bundesminister für Jugend und Familie ist ermächtigt, über die Auflage, Ausgabe, 
Annahme und Einlösung der Schulbuchbelege (Schulbuchgutscheine, Schulbuchanweisungen) mit ein­
schlägigen Verlags- und Vertriebsunternehmen, deren Zweck die Durchführung der vorgenannten 
Aufgaben ist, Verträge abzuschließen." 

22. §31c Abs.l lautet: 

,,(1) Zur Ausgabe der Schulbücher oder der Gutscheine (§ 31b Abs.1) und der Erlagscheine für 
die Einzahlung des Selbstbehaltes an die Schüler (§ 31 Abs.1) sind die Schulerhalter der im § 31 
genannten Schulen verpflichtet. 

23. Im § 31 c Abs. 2 und Abs. 3 ist der Ausdruck "Gutscheine" jeweils durch den Ausdruck "Schul­
buchbelege" zu ersetzen. 

24. §31e lautet: 

,,§ 31e. Die Schulerhalter haften dem Bund für die richtige Ausgabe der Schulbücher oder der Gut­
scheine; sie sind zum Ersatz von angeschafften Schulbüchern, die weder an Schüler ausgefolgt, noch 
dem Schulbuchhändler retourniert wurden und für zu Unrecht ausgegebene Schulbücher oder Gut­
scheine verpflichtet. Über die Ersatzansprüche entscheidet die für die jeweilige Schule örtlich zustän­
dige Finanzlandesdirektion. Gegen die Entscheidung der Finanzlandesdirektion ist das Rechtsmittel 
der Berufung zulässig, über welches das Bundesministerium für Jugend und Familie entscheidet. Die 
Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr.194/1961, sind sinngemäß anzuwenden." 

25. § 31g lautet: 

"Insoweit dem Bund für die Auflage und Ausgabe der Schulbuchbelege für die Anschaffung der Schul­
bücher und der Erlagscheine für den Selbstbehalt Kosten entstehen, sind diese aus Mitteln des Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfen, Sektion B, zu tragen." 

26. Im § 31h ist der Ausdruck "Gutscheine" durch den Ausdruck "Schulbuchbelege" zu ersetzen. 
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27. § 39 Abs. 5 lit. blautet: 

"b) durch Anteile am Aufkommen an Körperschaftsteuer und an Einkommensteuer in Höhe von 
2,247vH;" 

28. Nach §50d wird folgender §50e eingefügt: 

,,§ 50e. (1) § 8 Abs.2 erster Satz und Abs.3 erster Halbsatz in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. .. ./1995 tritt mit 1. Mai 1995 in Kraft. 

(2) Die §§ 31 Abs. 1, 31a Abs. 5 und 6, 31b Abs.2, 31c Abs. 1, Abs.2 und 3, 31e, 31g sowie 31h in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. .. ./1995 treten mit 1. August 1995 in Kraft. 

(3) Die §§ 30b Abs.l erster Satz, 30e Abs.3 erster Satz, 30e Abs.3, 30f Abs.l, 30f Abs. 2 erster 
Satz, 30f Abs. 3 und 4, 30g Abs.l und 2, 30j Abs.1, 30k Abs. 1, 30m Abs. 3 und 5 sowie 30 p Abs.l drit­
ter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. .. ./1995 treten mit 1. September 1995 in Kraft. 

(4) Die §§ 30c Abs.4 und 30d Abs.2 zweiter Satz treten mit 31. August 1995 außer Kraft." 

Artikel XXXVII 

ÄnderIDlg des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lem- UlIld Prüfungstätigkeiten an Hochschnlen 

Das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBL 
NT. 463/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 665/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 a wird folgender § 1 b samt Überschrift eingefügt: 

"AbgeItung für Studienassistenten und Demonstratoren 

§ Ib. (1) Studienassistenten und Demonstratoren (§ 42 UOG, § 23 AOG 1988, § 13 Abs. 3 KR-OG, 
§ 34 UOG 1993) gebührt eine Abgeltung. Diese beträgt je Semesterwoehenstunde 7,92 vH des Gehaltes 
eines Bundesbeamten der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2. 

(2) Die Verwendung eines Studienassistenten darf 20 Wochenstunden, jene eines Demonstrators 
13 Wochenstunden nicht überschreiten. 

(3) Die Abgeltung gemäß Abs.l ist in vier monatlichen Teilbeträgen (Oktober bis Jänner bzw. 
März bis Juni) auszuzahlen." 

2. § 2 lautet: 

,,§ 2. (1) Für Lehrveranstaltungen, die an einer Universität (§ 38 Abs. 5 und § 43 UOG bzw. § 30 
UOG 1993), an der Akademie der bildenden Künste (§ 22 AOG 1988) oder an einer Kunsthochschule 
(§ 9 Abs.1 Z4 KH-OG) auf Grund eines remunerierten Lehrauftrages abgehalten werden, besteht 
Anspruch auf eine Remuneration nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

(2) Die Remuneration beträgt für ein Semester: 
a) für Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen Fach, mit Ausnahme der Lehrveranstal­

tungen nach lit. c, für jede Semesterwochenstunde 15296 S; 
b) für Lehrveranstaltungen aus einem künstlerischen oder praktischen Fach, mit Ausnahme der 

Lehrveranstaltungen nach lit. c, für jede Semesterwochenstunde 11384 S; 
c) für Lehrveranstaltungen aus einem wissenschaftlichen, künstlerischen oder praktischen Fach, 

bei denen der Vortragende eine vorwiegend anleitende oder kontrollierende Tätigkeit nur 
während eines Teiles der Lehrveranstaltung ausübt, für jede Semesterwochenstunde 7470 S. 

(3) Die im Abs. 21it. abis c angeführten Beträge erhöhen sich um den Betrag, der jeweils den Bun­
desbeamten des Dienststandes als Sonderzahlung gebührt, wobei ein Semester als 6 Monate zu berück­
sichtigen ist. 

(4) Weiters gebührt zu den Beträgen nach Abs.2 und 3 ein Zuschlag von 75vH des jeweiligen 
Umsatzsteuersatzes, sofern die Remuneration der Umsatzsteuer unterliegt. 

(5) Durch die Erteilung eines remunerierten Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis zum Bund 
begründet. 

(6) Die in Abs. 2 angeführten Beträge erhöhen sich - beginnend mit 1. Oktober 1996 - jeweils 
mit 1. Oktober eines Jahres um den Hundertsatz, um den das Gehalt eines Bundesbeamten der Dienst­
klasse V, Gehaltsstufe 2 einschließlich einer allfälligen Teuerungszulage in dem dem jeweiligen 
1. Oktober vorangegangenen Jahr angestiegen ist." 
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3. Der bisherige §9 Abs. 4 erhält die Bezeichnung ,,(5)"; als neuer Abs. 4 wird eingefügt: 

,,(4) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 tritt mit Beginn des Sommerseme­
sters 1995 in Kraft. § 1b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 tritt mit 1. Mai 1995 in 
Kraft." 

Artikel XXXVIII 

Änderung des KUlllsthoclnschul-Organisationsgesetzes 

Das Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGBl. NI. 54/1970, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBl. Nr. 271/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 samt Überschrift lautet: 

"Sonstiges künstlerisches und wissenschaftliches Personal 

§ 13. (1) Neben den Lehrern werden als künstlerisches und wissenschaftliches Personal Beamte 
und Vertragsbedienstete des Höheren Dienstes sowie Studienassistenten verwendet. 

(2) Die Beamten und Vertragsbediensteten des Höheren Dienstes unterstehen unmittelbar dem 
Leiter der Studieneinrichtung, der sie zugeteilt sind. Weitere Vorgesetzte sind der Abteilungsleiter, 
der Rektor und der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst. 

(3) Planstellen für Bedienstete gemäß Abs. 2 sind vom Rektor gemäß § 14a öffentlich auszuschrei­
ben. 

(4) Zu Studienassistenten können Studierende, welche die für die Verwendung in Betracht kom­
menden Prüfungen oder wesentliche Teile derselben schon abgelegt haben, bestellt werden. Ein 
Dienstverhältnis wird hiedurch nicht begründet. Die Studienassistenten stehen in einem jeweils auf 
ein Semester befristeten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zum Bund. Sie sind zur Mitwirkung 
bei Lehrveranstaltungen, zur Betreuung von Studierenden sowie zur Mitwirkung bei künstlerischen, 
künstlerisch-wissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Arbeiten heranzuziehen. Die Abgeltung die­
ser Tätigkeiten richtet sich nach besonderen gesetzlichen Vorschriften." 

2. § 28 fit. i lautet: 

"i) die Ausschreibung freier Planstellen der Abteilung gemäß §§ 10 Abs.1, 12 Abs.2 und 3;" 

3. § 28 fit. klautet: 

"k) die Bestellung von Studienassistenten;" 

4. § 41 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) § 13 sowie § 28 liL i und k in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 treten mit 
1. Mai 1995 in Kraft." 

Artikel XXXIX 

Ändemng des Universitäts-Organisationsgesetzes 

Das Universitäts-Organisationsgesetz, BGBl. NI. 258/1975, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz BGBl. NI. 804/1993, wird wie folgt geändert: 

1. § 23 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Als Studienassistenten, Demonstratoren und Tutoren werden sie ohne Begründung eines Dienstver­
hältnisses zum Bund bestellt." 

2. § 24 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für Universitätslehrer und sonstige Mitarbeiter im wissenschaftlichen Betrieb sind weitere 
Vorgesetzte der Dekan, der Rektor und der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst." 

3. § 42 samt Überschrift lautet: 

"Studienassistenten, Demonstratoren 1llDd Tutoren 

§ 42. (1) Studienassistenten, Demonstratoren und Tutoren sind Studierende, welche die für die 
Verwendung in Betracht kommenden Prüfungen oder wesentliche Teile derselben schon abgelegt 
haben und vom zuständigen Kollegialorgan (§ 64 Abs. 3 lit.! bzw. § 75 Abs.2) bestellt werden. 

(2) Studienassistenten sind zur Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen und wissenschaftlichen 
Arbeiten, Demonstratoren zur Mitwirkung bei Übungen und Praktika sowie allenfalls auch bei ande­
ren Lehrveranstaltungen, Tutoren zur begleitenden Betreuung von Studierenden (Tutoriums auftrag) 
heranzuziehen. 
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(3) Studienassistenten, Demonstratoren und Tutoren stehen in einem jeweils auf ein Semester 
befristeten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zum Bund, ein Dienstverhältnis wird dadurch nicht 
begründet. Die Abgeltung richtet sich nach besonderen gesetzlichen Vorschriften." 

4. Im § 49 Abs. 2 fit. b, im § 51 Abs. 2 fit. j und im § 52 Abs.1 fit. h entfallen jeweils die Worte "für 
Mitarbeiter im Lehrbetrieb, ". 

5. Im § 64 Abs. 3 lit. h entfallen die Worte "Mitarbeiter im Lehrbetrieb (§ 42 Abs. 1 bis 3),". 

6. Im § 64 Abs. 3 lit.f wird nach dem Klammerausdruck ,,(§ 42 Abs. 4)" eingefügt: 

"sowie die Bestellung von Studienassistenten und Demonstratoren" 

7. § 116 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die §§ 23 Abs.2, 24 Abs. 2, 42, 49 Abs.2 lit. b, 51 Abs.2 lit. j, 52 Abs. llit. h sowie 64 Abs.3 
lit. hund 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr ... ./1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft. Auf 
die vor dem 1. Mai 1995 bestellten Studienassistenten und Demonstratoren in einem Dienstverhältnis 
sind die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr ... ./1995 weiter anzuwenden." 

Artikel XL 

Änderung des Alkademie-Organisationsgesetzes 1988 

Das Akademie-Organisationsgesetz 1988, BGBl. NI. 25, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr.270/1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 erster Satz lautet: 

"Als Mitarbeiter im Lehrbetrieb können Studienassistenten (§ 23) verwendet werden; sie stehen in' 
einem der Akademie zugeordneten und auf jeweils ein Semester befristeten öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnis zum Bund." 

2. § 11 Abs.3 entfällt, der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung ,,(3)". 

3. § 12 Abs.1 zweiter Satz lautet: 

"Für Lehrer der Akademie und für Mitarbeiter im künstlerischen, künstlerisch-wissenschaftlichen und 
wissenschaftlichen Betrieb sind weitere Vorgesetzte der Rektor und der Bundesminister für Wissen­
schaft, Forschung und Kunst." 

4. § 23 samt Überschrift lautet: 

"Studienassistenten 

§ 23. (1) Studienassistenten sind Studierende, welche die für die Verwendung in Betracht kommen­
den Prüfungen oder wesentliche Teile derselben schon abgelegt haben und vom Akademiekollegium 
auf Vorschlag des Leiters der betreffenden Meisterschule bzw. des betreffenden Instituts bestellt wer­
den. Sie sind zur Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen, zur Betreuung von Studierenden sowie zur Mit­
wirkung bei künstlerischen, künstlerisch-wissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Arbeiten heranzu­
ziehen. 

(2) Ein Dienstverhältnis wird dadurch nicht begründet. Für die Tätigkeit als Studienassistent 
gebührt eine Abgeltung nach besonderen gesetzlichen Vorschriften." 

5. § 33 Abs. 2 Z 11 lautet: 

,,11. die Stellung von Anträgen auf Erteilung von Lehraufträgen sowie Entscheidungen gemäß § 22 
Abs.4 und § 23 Abs.l;" 

6. § 72 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) § 8, § 11 Abs. 3, § 12 Abs.l, § 23 und § 33 Abs. 2 Z 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
NI. ... /1995 treten mit 1. Mai 1995 in Kraft." 

Artikel XLI 

Änderung des Kunsthochschul-Studiengesetzes 

Das Kunsthochschul-Studiengesetz (KHStG), BGBl. Nr.18711983, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. NT. 112/1994, wird wie folgt geändert: 

1. §23 Abs.2 Z4 entfällt. 
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2. § 23 Abs. 4 entfällt, Abs.5 erhält die Bezeichnung Abs. 4, Abs.6 erhält die Bezeichnung Abs. 5, 
Abs. 7 erhält die Bezeichnung Abs. 6 und Abs. 8 erhält die Bezeichnung Abs. 7. 

3. § 25 entfällt. 

Artikel XLß 

Änderung des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz (AHStG), BGBl. Nr.177/1966, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr ... ./199., wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 3 entfällt, Abs. 4 erhält die Bezeichnung Abs. 3 und Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 4. 

2. §6 Abs. 3 lit. c entfällt, lit.d erhält die Bezeichnung lit. c. 

3. § 6 Abs. 6 entfällt. 

4. § 10a entfällt. 

ArtikelXLill 

Änderung des AußenhandeIsgesetzes 1995 

Das Außenhandelsgesetz 1995, BGBl. Nr.l72, wird wie folgt geändert: 

Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt: 

,,§ 7. (1) Soweit sich die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf einen bestimmten Wert der aus­
oder eingeführten Waren beziehen, ist dafür der für die Außenhandelsstatistik maßgebende Wert zu 
verstehen. 

(2) Zur Umrechnung von in ECU erfolgten Wertangaben in österreichische Schilling ist jener 
Gegenwert heranzuziehen, der gemäß Artikel 18 des Zollkodex festgesetzt ist." 

Artikel XLIV 

Änderung des Bundeshaushaltsgesetzes 

Das Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 626/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 6 Abs. 1 lautet der 1. Satz: 

,,(1) Bei jedem anweisenden Organ im Sinne des § 5 Abs. 2 Z 1 bis 4, 6 und 7 ist eine Buchhaltung 
zu errichten und vom übrigen Verwaltungsdienst zu trennen." 

2. Im § 16 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

,,(3a) Die an die Europäische Union abzuführenden Mittel zur Finanzierung des Gesamthaushal­
tes gemäß Art. 201 des EG-Vertrages sind gesondert als Verminderungen der Einnahmen an öffentli­
chen Abgaben zu veranschlagen." 

3. § 52 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Zahlungen des Bundes, die wegen ihrer zeitgerechten Leistung im folgenden Finanzjahr vor 
dessen Beginn angewiesen werden, sind dem Finanzjahr zuzurechnen, in dem der Fälligkeitstag liegt. 
Die Einnahmen und Ausgaben anläßlich der Aufnahme von Finanzschulden und des Abschlusses von 
Währungstauschverträgen gemäß § 65a Abs. 1 und 2 sind nicht dem laufenden, sondern dem folgenden 
Finanzjahr zuzurechnen; die damit im Zusammenhang stehenden Berechtigungen und Verpflichtun­
gen, Forderungen und Schulden sowie die Vorberechtigungen und Vorbelastungen sind dem laufen­
den Finanzjahr zuzurechnen." 

4. Dem § 1 00 werden folgende Absätze 11 und 12 angefügt: 

,,(11) § 6 Abs.1 und § 16 Abs.3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.XXXl1995 treten 
mit 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(12) § 52 Abs.5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. XXXl1995 ist auf die Zurechnung 
von Zahlungen des Bundes sowie auf Einnahmen und Ausgaben anläßlich der Aufnahme von Finanz­
schulden und des Abschlusses von Währungstauschverträgen ab dem Finanzjahr 1994 anzuwenden." 
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Abweichende persönliche Stellungnahme 
des Abgeordneten Alexander Van der Bellen 

(gemäß § 42 Abs. 5 GOG) 

1. Zur pmrlmmentarischen Vorgangsweise 

Die grüne Fraktion kritisiert die Zusammenfassung von zunächst 42 und zuletzt 44 Gesetzen 
bzw. Artikeln unter dem Titel "Strukturanpassungsgesetz" in einer Regierungsvorlage. Kritik­
würdig ist diese Vorgangsweise auch insofern, als nur die Gesetze betreffend Änderungen im 
Sozialbereich und im Familienbereich einem - allerdings äußerst kurzen - Begutachtuilgsver­
fahren unterzogen wurden, während die restlichen Gesetze keinem derartigen Verfahren zuge­
gangen sind. Die Zusammenfassung in einer Vorlage ermöglichte die Zuweisung an den Budget­
ausschuß. Die Behandlung der einzelnen Gesetzesvorlagen in den zuständigen Fachausschüssen 
wurde so verhindert. Darüber hinaus wurden am letzten Ausschußtag im Zuge der Beratungen 
zu den Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen eine Reihe von Abände­
rungsanträgen eingebracht, deren Beratung zu den entsprechenden Artikeln des Strukturanpas­
sungsgesetzes nicht mehr möglich war. 

Die Behandlung des Strukturanpassungsgesetzes im Budgetausschuß erforderte eine inten­
sive Zusammenarbeit der fachzuständigen Abgeordneten. Von seiten der grünen Fraktion 
waren - neben dem unterfertigten Abgeordneten - folgende Abgeordnete und Sachbearbei­
terInnen mit der Behandlung des Strukturanpassungsgesetzes im Budgetausschuß befaßt: Mag. 
Willi Gf ö h 1 e r, Theresia H ai d 1m ay r, Monika L an gth ale r, Karl Ö llin ger, Dr. Made­
leine Pet r 0 v i c, (Abgeordnete zum Nationalrat) und Mag. Felix Ehr n h ö fe r, Mag. Rita 
Er t I, Dipl.-Ing. Dieter Ho r n b ach n e r, Dr. Marlies Me y e r, Mag. Christian No hel, Mag. 
Reinhard Pie k 1- Her k, Mag. Doris Sc h m i d aue r (ReferentInnen des Grünen Klubs). 

2. Zu den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

Das gegenständliche Strukturanpassungsgesetz ist vor dem Hintergrund der Budgetdebatte 
1995 zu beurteilen. Die Bundesregierung hat sich in mehrerlei Hinsicht in ein budgetäres Dilem­
ma manövriert: Die fiskalischen Kosten des EU-Beitritts wurden geleugnet, die Budgetdefizit­
entwicklung nicht zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig wurden der Bevölkerung im Zuge des 
Nationalratswahlkampfes 1994 die Versprechen gegeben, daß der EU-Beitritt zu einem Wirt­
schaftsaufschwung führen wird, daß dieser Aufschwung allen zugute kommen würde und daß 
es keine Steuererhöhungen geben werde. Es ist technisch unmöglich, alle diese Versprechen 
zu erfüllen und gleichzeitig das Nettodefizit, welches 1994 bereits 104,7 Milliarden Schilling 
erreicht hat, zu senken. 

Mit der Regierungserklärung präsentierte die Bundesregierung ein "Sparpaket" , dessen 
Sparvolumen im Herbst 1994 noch mit 20 Milliarden Schilling beziffert wurde. Im Mittelpunkt 
der öffentlichen Auseinandersetzungen standen insbesondere die geplanten Einsparungen im 
Sozial- und Farnilienbereich. Die Aufteilung und Finanzierung der EU-Beitrittskosten 
(35 Milliarden Schilling) führte zu Verteilungskonflikten zwischen den Finanzausgleichspart -
nem. Der ausgehandelte Kompromiß, der dem Nationalrat in Form des "Strukturanpassungs­
gesetzes" vorgelegt wurde, stellt weder ein solides Fundament für die künftige Budgetkonsolidie­
rung dar, noch enthält er zukunftsorientierte Systemumstellungen. Die Spareffekte des "Struk-
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turanpassungsgesetzes" werden nach Meinung der im Budgetausschuß angehörten Experten zir­
ka 10 bis 12 Milliarden Schilling betragen. 

Die Grünen anerkennen die Notwendigkeit einer sozial ausgewogenen Budgetkonsolidie­
rung, die der langfristigen Sicherung budgetärer Spielräume dienen soll. Die Sicherung des 
Sozialstaats erfordert gezielte Umverteilungsmaßnahmen und Anpassungen der sozialen Siche­
rung an die veränderten arbeitsmarktpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Die grüne Fraktion vermißte in der öffentlichen wie in der parlamentarischen Auseinander­
setzung eine seriöse Debatte über mögliche einnahmenseitige Maßnahmen, die einen notwendi­
gen verteilungspolitischen Akzent hätte setzen können. Sowohl von seiten der Grünen als auch 
von seiten sozialdemokratischer GewerkschaftsvertreterInnen wurde mehrmals die Forderung 
nach einer Solidarabgabe gestellt. Aus Sicht der grünen Fraktion wäre eine Solidarabgabe auch 
deswegen gerechtfertigt gewesen, da insbesondere höhere EinkommensbezieherInnen von den 
letzten Steuerreformen profitieren konnten (zB durch die Absenkung des Grenzsteuersatzes und 
die Abschaffung der Vermögenssteuer). Der unterzeichnete Abgeordnete bedauert, daß im 
Zuge der Debatte zum Strukturanpassungsgesetz eine ernsthafte Erwägung der veschiedenen 
Vorschläge außer acht gelassen wurde. Mit Besorgnis muß zur Kenntnis genommen werden, 
daß der Meinungsaustausch der politischen Vertreter und Interessenvertreter zwar medial oft­
mals heftig erfolgt, auf parlamentarischer Ebene allerdings vernachlässigt wird. Spätestens mit 
der Vorlage des nächsten Verteilungsberichtes im Sommer 1995 muß sich auch der Gesetzgeber 
einer verteilungspolitischen Diskussion stellen. 

Die grüne Fraktion konnte der gegenständlichen Regierungsvorlage keine Zustimmung 
erteilen, da diese Vorlage einer ökologischen und verteilungspolitischen Weichenstellung ent­
behrt, notwendige Strukturreformen vermissen läßt und keinen deutlichen Reformwillen sicht­
bar macht. 

3. Das Strukturanpassungsgesetz 

3.1. Maßnahmen im Bereich des IBUllIlldeskanzleramtes 

Die Sparmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Dienstes lassen jeden Ansatz für notwen­
dige Strukturreformen vermissen. Kernpunkt dieser Sparmaßnahmen ist die Erhöhung des Pen­
sionsbeitrags der Bundesbeamten und Landeslehrer um 1,5%. Auf diese Erhöhung entfallen im 
Jahr 1995 1,425 Milliarden Schilling von insgesamt von der Bundesregierung errechneten 
2,119Milliarden Schilling; im Jahre 1996 sollen durch diese Anhebung 2,1 Milliarden Schilling 
"eingespart" werden '(von insgesamt 3,906Milliarden Schilling). Von einer Sparmaßnahme 
kann freilich eigentlich nicht die Rede sein, weil es sich ja um eine einnahmenseitige Maßnahme 
bzw. eine zusätzliche Belastung der Bundesbeamten handelt, die sich in einer Einkommensmin­
derung dieser Personengruppe niederschlägt. Begründet wird die Erhöhung des Pensionsbei­
trags in der Regierungsvorlage damit, daß der Pensionsbeitrag der Beamten nur einen geringen 
Teil des Pensionsaufwandes der Bundesbeamten deckt. Dies trifft zwar zu, die Erhöhung des 
Pensionsbeitrages stellt aber keine sozial gerechte Antwort auf diese Unterdeckung dar. Der 
strukturelle Unterschied zwischen Beamtenpensionen und ASVG-, BSVG- und GSVG-Pensio­
nen besteht ja darin, daß letztere durch die Berechnung auf Grund der Höchstbemessungsgrund­
lage in ihrer Höhe begrenzt sind. Es profitieren daher keineswegs alle Beamten im gleichen Aus­
maß von diesem unterschiedlichen Pensionssystem, sondern vor allem jene Beamte, die bereits 
in den Genuß hoher Aktivbezüge gekommen sind. Die generelle Erhöhung des Pensionsbeitrags 
trifft aber unterschiedslos alle Beamte, auch jene, deren Aktivbezug nie die Höchstbemessungs­
grundlage der ASVG-Pensionen erreicht. 

Diese soziale Unausgewogenheit muß auch nahezu allen übrigen Sparmaßnahmen im 
öffentlichen Dienst attestiert werden: So trifft etwa die Streichung des Grundbetrages der Haus­
haltszulage alle anspruchsberechtigten Beamten - in absoluten Zahlen - mit dem gleichen 
Schillingbetrag. In Relation zum Gesamteinkommen gesehen, trifft diese Maßnahme somit 
Beamte mit einem niedrigeren Bezug wesentlich stärker als Bezieher höherer Einkommen. 

Der unterfertigte Abgeordnete übersieht bei dieser Kritik keineswegs, daß die soziale 
Unausgewogenheit der Sparmaßnahmen im Bereich der Beamtenschaft nicht nur von der Bun­
desregierung, sondern auch von ihrem Verhandlungspartner - der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst - zu verantworten ist. Die grüne Fraktion kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß sich die Verhandlungsführer der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst geradezu als Anwalt 
der besserverdienenden Beamten verstehen. 
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Als Maßnahme der Budgetkosmetik stellt sich jene Neuregelung dar, wonach "Jubiläums­
zuwendungen" (bei 25jährigem und 40jährigem Dienstjubiläum) in Zukunft halbjährlich im 
Nachhinein ausbezahlt werden. Dadurch werden die Jubiläumszuwendungen des zweiten Halb­
jahrs 1995 in das nächste Budget jahr gezogen. Diese Maßnahme bringt naturgemäß nur heuer 
"Einsparungen" . 

Wenige Stunden vor Beendigung der Beratungen im Budgetausschuß wurde von den bei­
den Koalitionsparteien auch ein umfangreicher Abänderungsantrag eingebracht, der vor allem 
Bestimmungen des Bezügegesetzes betrifft. Zu kritisieren ist schon der Umstand, daß drei 
Monate nach der letzten Novelle des Bezügegesetzes erneut eine Änderung im Bereich der PoIi­
tikerbezüge beschlossen werden soll, die die kasuistischen Regelungen der letzten Novelle noch 
weiter auf die Spitze treibt. Der Reformbedarf im Bereich des Bezügewesens ist zweifellos hoch 
(etwa im Bereich der überhöhten Bezüge der Landeshauptleute, usw.). Die von den Koalitions­
parteien vorgelegten Novellen des Bezügegesetzes lassen aber regelmäßig Ansätze für eine not­
wendige Gesamtreform vermissen. Änderungen im Bezügegesetz stellen sich vielmehr als Reak­
tion auf öffentliche Kritik an "Politikerprivilegien" dar. Diese Reaktion f!rtolgt freilich halbher­
zig und mit monatelanger Verspätung. So sollen durch den im Ausschuß beschlossenen Abände­
rungsantrag die Abfertigilngsregelungen von Mitgliedern des Nationalrats an jene im 
Angestelltengesetz angepaßt werden. Diese Regelung soll freilich erst für Abgeordnete gelten, 
die nach den nächsten (1) Wahlen dem Nationalrat erstmals (1) angehören. 

Die von den Regierungsfraktionen gewählte Vorgangsweise stellt nicht nur keine geeignete 
Antwort auf demagogische und zum Teil auch unberechtigte Kritik an "Politikerprivilegien" dar, 
sondern liefert dieser Kritik umgekehrt neue Nahrung. 

3.2. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Änderung des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 

Inhalt der Novelle 

Mit der Novellierung wird der Ersatz für die rechtsfreundliche Vertretung und für Sachver­
ständige des Enteignungsgegners im (verwaltungsrechtlichen) Enteignungsverfahren auf 1,5% 
der Entschädigungssumme, mindestens jedoch mit 5 000 S pauschaliert. Für das gerichtliche Ver­
fahren soll der Verfahrenskostenersatz - anders als bisher - nur mehr für den Fall des Obsie­
gens und im Verhältnis zum "ersiegten Entschädigungsbetrag" zustehen. 

Grüne Kritik: 

Die Novellierung wird von den Grünen schärfstens abgelehnt. Ein entsprechender Abände­
rungsantrag auf Streichung des Artikel XVIII fand jedoch nicht die erforderliche Mehrheit. Für 
die. Ablehnung sind folgende Gründe maßgeblich: 

a) Unterlaufen eines Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnisses und der Grundrechte 

In seinem Erkenntnis vom 11. Februar 1993 hat der Verwaltungsgerichtshof abweichend 
von der bisherigen Judikatur festgehalten, daß unter den Kosten des § 44 Eisenbahnenteignungs­
gesetzes auch die Kosten für die rechtsfreundliche Vertretung und allfällige Sachverständige zu 
verstehen sind. Demnach hat der Enteignungswerber dem Enteignungsgegner auch die zur Ver­
teidigung seines Eigentums aufgewendeten Kosten für Anwälte und Sachverständige zu beglei­
chen. Dies wurde mit dem "kontradiktorischen Charakter des Verfahrens sowie der Grund­
rechtsnähe des Enteignungsvorgangs (der auch als Eingriff in ,dvil rights' den besonderen Ver­
fahrensgarantien des Artikels 6 MRK unterliegt)" begründet. 

b) Mangelnde Berücksichtigung der Besonderheiten des Enteignungsverfahrens 

Es ist richtig, daß im Zivilprozeß für den Kostenersatz grundsätzlich das Erfolgsprinzip gilt. 
Im gegenständlichen Fall sind jedoch zwei Besonderheiten gegeben: 

1. Dem gerichtlichen Verfahren geht ein verwaltungsrechtliches Verfahren voraus. Selbst 
wenn der Enteignungsgegner die bescheidmäßig festgesetzte Entschädigung gegen eine Klage 
des Enteignungswerbers verteidigt und Recht erhält, muß er selbst die Kosten seiner Vertretung 
zur Gänze zahlen. -

2. Eine Prozeßpartei ist meistens unmittelbar oder mittelbar die öffentliche Hand, und daher 
ist im Regelfall von einem Ungleichgewicht der Prozeßparteien auszugehen. 
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c) Pauschalierung entspricht nicht den tatsächlichen Kosten 

Die Pauschalierung mit 1,5% entspricht in keiner Weise den tatsächlichen Kosten. Ange­
nommen ein Ackergrundstück ist 500000 S wert, so stehen dafür 75008 Verfahrenskostenersatz 
zu. Allein die Vertretung mit einem Anwalt in einer Augenscheinsverhandlung kostet an die 
180008. 

d) Schwächung der Bauern und der UmweItbewegung 

Die Enteignung ist für Projekte von öffentlichem Interesse in einer Reihe von Materienge­
setzen vorgesehen. Hinsichtlich des Verfahrens wird zumeist auf das Eisenbahnenteignungsge~ 
setz verwiesen. Dergestalt wirkt sich die Neuregelung auf Enteignungen zugunsten von Straßen­
bauten, Hochleistungsstrecken, Abfallbehandlungsanlagen, Wasserkraftwerke und vieles andere 
mehr aus. Da diese Projekte vielfach in der freien Landschaft errichtet werden, sind in erster 
Linie Bauern von dieser Regelung betroffen. Zu den Belastungen aus dem EU-Beitritt kommt 
jetzt also vereinzelt auch noch das volle Kostenrisiko für die Verteidigung von landwirtschaftli­
cher Fläche hinzu. Da viele der genannten Projekte mit einer biologischen Bewirtschaftung in 
Widerspruch stehen, wird diese Bewirtschaftungsform insgesamt geschwächt. 

Das Enteignungsverfahren ist jedoch auch jenes Verfahren, das einzelnen BÜTgerInnen die 
Möglichkeit eröffnet, die Notwendigkeit dieser Projekte rechtswirksam in Frage zu stellen. Unter 
Berufung auf das Grundrecht auf Eigentum kann der Enteignungsgegner die Bedarfsfrage the­
matisieren und entsprechende sachliche Begründungen einfordern, ansonsten die Enteignung 
rechtswidrig wäre. Dieser Weg wird jetzt de facto verwehrt. Damit wird aber auch der Umwelt­
bewegung ein wesentlicher Schlag versetzt. 

Abschließend 

Die große Koalition zeigt mit dieser Novellierung, daß sie nicht die Legitimationsanforde­
rungen für umweltrelevante Großprojekte des Verkehrs-, Energie-, Abfall- und Rohstoffsektors 
erhöhen will, sondern rechtsstaatliehe "Hürden" zu Lasten einzelner Betroffener aus dem Weg 
räumen will. Dies ist in Zeiten, wo der gesellschaftliche Konsens über die Geschwindigkeit und 
Art des wirtschaftlichen Fortschritts verlorengegangen ist, sicherlich keine adäquate Antwort auf 
die notwendige Konfliktbewältigung. 

3.3. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

Was den eigentlichen Sozialteil des Strukturanpassungsgesetzes betrifft, sei einleitend fest­
gehalten, daß sich der Umfang der Einsparungsmaßnahmen im jetzt vorliegenden Gesetz zwar 
positiv von der ursprünglich im Arbeitsübereinkommen vereinbarten Anzahl unterscheidet, den­
noch ist aber klar, daß sich die erwarteten Einsparungen unmittelbar auf die Ausgabensituation 
der Betroffenen auswirken und so durch den Entfall von Steuereinnahmen negative Auswirkun­
gen auf die Budgetsituation der nächsten Jahre haben werden: das alte Sparpaket erzeugt das 
nächste. 

Ebenso konnte der Vorwurf nicht entkräftet werden, daß bei einzelnen Personen und Per­
sonengruppen sozial unverträgliche Kumulierungen durch die nach wie vor große Zahl der 
gesetzten Maßnahmen auftreten und unweigerlich zu extremen sozialen Härten führen. 

Nach wie vor ist dem Paket der Vorwurf nicht zu ersparen, daß es insbesondere Frauen und 
hier wiederum die AlleinerzieherInnen wesentlich stärker trifft als andere Personengruppen. 
Frauenfeindlichkeit und das Beherzigen des Mottos "wo keine/kleine Lobby dort kein/wenig 
Widerstand" ziehen sich wie ein roter Faden durch das Paket. 

Wie hoch die Summe der zu erwartenden Einsparungen nun tatsächlich ausfallen wird, 
bleibt ungeklärt. Die vorgelegten Berechnungen unterschieden sich zwar in Einzelpositionen 
vom ursprünglichen Entwurf, eigenartigerweise blieb die Gesamtsumme jedoch unverändert. 
Auch die Ausschußberatungen brachten diesbezüglich nicht mehr Klarheit. 

Für alle Novellierungen im sozialpolitischen Bereich gilt, daß sein ein größeres Ausmaß an 
Rechtsunsicherheit bringen 
- durch unterschiedliche beziehungsweise nicht klar ausgewiesene Einkommensgrenzen (der 

Einkommensgrenze des Partners in der Höhe von 14000 S netto für den Bezug von Familien­
zuschlägen steht etwa eine Einkommensgrenze von 140000 S brutto Jahreseinkommen beim 
erhöhten Karenzgeld gegenüber), 

- durch die unterschiedliche Verwendung von Brutto- und Nettobeträgen, 
- durch die Quer- und Rückverweise auf andere Gesetze. 
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3.3.1. KarelllZudaubsgeldzuschußgesetz (KUZuG) 

Durch das KUZuG wird der Bezug des erhöhten Karenzgeldes in eine VorschuBleistung 
umgewandelt, die entweder von den Vätern bei Alleinerziehenden oder von den Eltern selbst 
zu einem Zeitpunkt mit höherem Familieneinkommen zurückbezahlt werden muß. Begründet 
wird diese Umwandlung mit dem angeblich großen Mißbrauch, einer nicht gerechtfertigten Inan­
spruchnahme des erhöhten Karenzgeldes. Sozialpolitisch ist dieses Gesetz in mehrfacher Hin­
sicht bedenklich: 
- Erstens knüpft es dort an, wo in den letzten Jahren konservative Politiker die Linien vorge­

zeichnet haben: bestimmte Lebens- und Beziehungsformen sollen schwieriger gemacht wer­
den. In Großbritannien hat etwa der Sozialminister offen erklärt, daß es ihm deswegen um 
den Abbau sozialpolitischer Maßnahmen für alleinerziehende Frauen ginge, weil er so die 
Frauen in die Ehe zurückbringen wolle. In den USA versucht in seinem "Contract with Ame­
rica" der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, ebenfalls, 
die Sozialleistungen für alleinerziehende Mütter einzuschränken bzw. an die Verpflichtung 
zu binden, den Namen des Kindesvaters zu nennen. 

- Zweitens beansprucht das KUZuG gar nicht, eine sozialpolitische Verbesserung darzustel­
len, sondern dient über den Zweck der Budgetfinanzierung hinaus ausschließlich der 
Absicht, vermeintliche Mißbräuche zu verhindern. Diese Argumentation übersieht, daß 

. das erhöhte Karenzgeld in erster Linie deswegen beansprucht wird, weil die soziale Lage 
der betroffenen Personen das erforderlich macht - unabhängig davon, in welcher Bezie­
hung sie leben. 

- Drittens war das erhöhte Karenzgeld als flankierende Maßnahme zur Fristenlösung von kon­
servativer Seite gefordert und durchgesetzt worden. Wenn ausgerechnet die ÖVP jetzt die 
Abschaffung des erhöhten Karenzgeldes gefordert hat, dann heißt das nichts anderes, als 
daß genau die Alleinerziehenden von dieser Partei im Stich gelassen werden. 

- Durch das KUZuG ist weiters zu erwarten, daß die Alleinerziehenden - vor allem bei einem 
geringen Einkommen des getrennt lebenden Partners - um einen Teil der ihnen bisher 
zustehenden Leistungen gebracht werden. Entweder wird das erhöhte KUG weniger bean­
sprucht werden oder es kommt zu entsprechenden Kürzungen der Alimentsverpflichtungen 
nach dem ABGB. Dazu dürfte häufig noch eine stärkere Belastung der Beziehung zwischen 
den Kindeseltern und unter Umständen auch eine häufigere Kriminalisierung kommen. 
Sicher ist jedenfalls eine in der Summe der Auswirkungen stärkere Belastung Alleinerzie­
hender bzw. von Familien mit niedrigem Familieneinkommen. 

Rechtlich läßt das KUZuG durch seine undeutlichen Begriffsbestimmungen bzw. unzurei­
chenden Klärungen vieles offen: 
- Welche Ansprüche sind bevorzugt zu behandeln: die des Finanzamtes auf Rückzahlung oder 

die von alleinerziehenden PartnerInnen auf Alimente? 
- Kann die Alimentationsleistung nach dem ABGB geltend gemacht werden bei der Einkom­

menserrechnung für die Rückzahlung oder, was schlimmer wäre; kann die Rückzahlungslei­
stung bei der Berechnung der Alimentationsleistung geltend gemacht werden? 

- Wie soll die Rückzahlungsforderung gegenüber im Ausland wohnhaften Elternteilen bzw. 
Kindesvätern geltend gemacht werden, usw.? 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß das KUZuG bei den Finanzämtern zu einem nicht uner­
heblichen administrativen Mehraufwand führen wird, der neben den ganz gewöhnlichen Eintrei­
bungskosten durch die Zu- und Verrechnung mit den beiden Kostenträgern Arbeitslosenversi­
cherung und FLAF, vor allem aber durch den auf 15 Jahre (!) erhöhten Lagerungsbedarfbegrün­
det ist. Hier fehlt jegliche Kostenschätzung! 

Zuletzt sei hier noch angemerkt, daß das erhöhte KUG schon in den letzten beiden Jahren 
nicht normal valorisiert wurde. Durch die jetzige Regelung wird das erhöhte KUG zusätzlich um 
161 S gekürzt und die nächste Valorisierung erst Wieder 1997 vorgenommen. 

3.3.2. Arbeitslosenversicherungsbereich (AIVG, AMPFG) 

Von den zahlreichen Änderungen in diesem Bereich sollen nur einige Wenige exemplarisch 
angeführt werden. 

Familienzuschlag: 

Die Bindung des Familienzuschlages beim Arbeitslosengeldbezug an das Einkommen 
einesIr PartnerslPartnerin ist sowohl wegen der ökonomischen Situation der Betroffenen, als 
auch aus grundsätzlichen Überlegungen abzulehnen. Hier werden einerseits Familien mit Kür-
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zungen getroffen, die ohnedies an der unteren Skala der Einkommensverhältnisse liegen und 
andererseits wird das in Österreich zumindest im Steuerrecht glücklicherweise noeh vorhan­
dene Individualprinzip bei den staatlichen Leistungen weiter aufgeweicht. Der Bezug auf ein 
nicht definiertes "Familieneinkommen" weist in eine aus frauenpolitischer Sicht vollkommen 
unbefriedigende Richtung. Frauen gelten als durch einen Mann mitversorgt, sie werden aus 
der Sicht der politisch Verantwortlichen nicht mehr als eigenständige Personen betrachtet. 
Grüne Zielsetzung war und ist es, jene Bereiche, in denen derzeit keine Individualansprüche 
gegeben sind (Ausgleichszulage, Notstandshilfe), abzuschaffen und nicht noch weitere zu kre­
ieren, wo dem Individualprinzip nicht Rechnung getragen wird. 

Beitrag der Gemeinden zur Sondernotstandshilfe: 

Diese als Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur betreffend Kinderbetreuungsein­
richtungen deklarierte Kostenverschiebung vom Bund zu den Gemeinden droht sich in ihren 
Auswirkungen als kontraproduktiv herauszustellen. Nur in jenen Gemeinden, wo durch relativ 
geringe Investitionen eine umfassende Kinderbetreuung sichergestellt werden kann, wird das 
Konzept aufgehen. Es ist zu befürchten, daß überall dort, wo die Kinderbetreuung besonders 
im Argen liegt und daher hohe Investitionen anstehen, man sich auf den Beitrag zu SNH beru­
fen und keine Verbesserungen vornehmen wird. 

3.3.3. Behlndertenwerkstättenfinanzierungsgesetz 

Dieses neue Gesetz, das nur für eine - angeblich - einmalige Überweisung des AMS an 
den Ausgleichstaxfonds gemacht wurde, stellt zwar den Behindertenwerkstätten die erforderli­
chen Beträge zur Verfügung, um die entsprechenden Förderungsmittel aus der EU überhaupt 
lukrieren zu können; der gewählte Weg ist jedoch zu kritisieren. Die Ausgleichstaxe bleibt auf 
der lächerlichen Höhe von nach wie vor unter 2000 S. Deren Anhebung auf einen realistischen 
Wert, welcher die Unternehmen wirklich dazu anregt Behinderte einzustellen und sich nicht frei­
zukaufen, ist ausständig. Sozial schwache Gruppen sollen nicht gegeneinander ausgespielt wer­
den im Kampf um knappe Ressourcen. 

3.3.4. Nichtvalorisierung des Bundesbeitrages an das Arbeitsmarktservice 

Auch diese Maßnahme führt zu einer Reduzierung der Mittel, die für aktive Arbeitsmarkt­
politik aufgewendet werden können und ist daher vehement abzulehnen. Östereich kann sich 
nicht immer nur auf die im internationalen Vergleich relativ guten Werte im Bereich der Arbeits­
losigkeit berufen; wir müssen auch wahrnehmen, daß die Arbeitslosigkeit für österreichische 
Verhältnisse hoch ist und die aufgewendeten Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik im internatio­
nalen Vergleich äußerst gering sind. Eine Reduzierung bzw. Nichtausweitung ist kurzsichtig. 

3.3.5. Verringerllillg der AusfalBshaftung des Bundes 

Diese Verringerung führt zu zeitweisen Engpässen bei den Pensionsversicherungen, welche 
die dann erforderlichen Mittel über den Kapitalmarkt zwischenfinanzieren müssen. Diese Vor­
gangsweise hat sich schon durch die vorangegangenen Reduktionen der Ausfallshaftung einge­
bürgert und wird jetzt noch ausgeweitet. Es handelt sich dabei jedoch nicht um Einsparungen, da 
die durch die Kreditaufnahme entstehenden zusätzlichen Kosten im Endeffekt ja doch wieder 
vom Bund getragen werden müssen. Der Ausdruck "Budgetkosmetik" ist in diesem Zusammen­
hang wohl angebracht. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die grundsätzlichen Probleme im Bereich 
der sozialen Sicherheit wie etwa deren Erwerbs- und Ehezentriertheit nicht in Angriff genom­
men werden; Kürzungen werden nicht mit inhaltlichen Verbesserungen und notwendigen Refor­
men gepaart. Die Absehbarkeit weiterer "Sparpakete" im Sozialbereich erfordert eine Umorien­
tierung zu konzeptiver Vorgangsweise und Berücksichtigung von Reformerfordernissen zumin­
dest neben den erforderlichen Sparansätzen. 

3.4. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen 

Die Änderungen im Bereich des Finanzausgleiches waren vorrangig auf Grund der Auftei­
lung der EU-Beitrittskosten zwischen den Gebietskörperschaften notwendig geworden. Die 
grüne Fraktion bedauert, daß die Gelegenheit der Verhandlungen zwischen den Finanzaus­
gleichspartnern nicht für eine grundlegende Reform des Finanzausgleiches genutzt wurde; die 
seit Jahren versprochen wird. Die Notwendigkeit einer stärkeren finanzpolitischen Abstimmung 
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ergibt sich vor allem aus der Definition des Konvergenzkriteriums Maastricht-Defizit, welches 
das Defizit des gesamten öffentlichen Sektors als Richtwert vorschreibt. Um einen 
Verteilungskampf bei der Aufnahme von Neuverschuldung auszuschließen, ist jedenfalls eine 
akkordierte Vorgangsweise anzustreben. 

Die Beteiligung der Gemeinden an der Sondernotstandshilfe, als Anreiz zur Schaffung von 
Kinderbetreuungsplätzen, ist nach Ansicht der grünen Fraktion eine unzureichende Maßnahme, 
um den eklatanten Mangel an Kinderbetreuungsplätzen zu beheben. Nach der Einschätzung von 
Finanzminister Dkfm. Lacina kann diese Maßnahme positive Auswirkungen auf Öffnungszeiten 
und Kosten haben, während eine konkrete Berechnung über die erwartete Anzahl zusätzlicher 
Kinderbetreuungseinrichtungen nicht vorliegt. Immerhin aber handelt es sich um einen ersten 
Schritt in Richtung anreizkompatibler Reformen von Aufgaben- und Kostentragung. 

Die Änderungen im Bereich der Einkommensteuer beziehen sich auf die Erhöhung der 
Pendlerpauschale, die Reduktion bei derAbsetzbarkett der Geschäftsessen und der Absenkung 
des Investitionsfreibetrages (IPB). Im Gegenzug zu der ursprünglich vereinbarten Erweiterung 
der Kommunalabgabe einigte man sich mit den Interessenvertretern der Wirtschaftsverbände 
auf die Absenkung des IPB, verbunden mit der Verpflichtung einer Sondervorauszahlung -
als Beitrag der Wirtschaft zur Budgetkonsolidierung und als Beitrag zur Finanzierung des 
Gemeindeanteils der EU-Beitrittskosten. Diese Vereinbarung hat eine kaum überschaubare 
Regelung hinsichtlich der Sondervorauszahlung zur Folge. 

Im Zuge der Budgeterstellung 1995 versäumte die Bundesregierung abermals die Chance 
der Einleitung einer ökologischen Steuerreform im Sinne der Einführung einer echten Energie­
steuer bei gleichzeitiger Senkung arbeitsbezogener Steuern. Dem Diktat der leeren Kassen fol­
gend, werden völlig konzeptlos die Mineralölsteuersätze um 1,10 S/l (Benzin) bzw. 60 GroschenIl 
(Diesel) erhöht und bei Heizölen um 30 GroschenJl angehoben. 

Durch die fehlende Einbindung in ein umfassendes Energiesteuerkonzept werden insbeson­
dere durch die einseitige Verteuerung der Heizöle ökologisch wie ökonomisch unerwünschte 
Substitutionseffekte ausgelöst. Die alleinige Besteuerung von Heizöl wird Substitutionsprozesse 
vor allem zugunsten von Erdgas auslösen und damit eine deutliche Verschlechterung der Ein­
satzmöglichkeiten von Fernwärme zur Folge haben. Wo Gas einmal installiert ist, hat Fern­
wärme kaum noch eine Chance. 

Die einseitige Erhöhung der MÖSt ist aus ökologischer wie ökonomischer Sicht mangelhaft 
und unterstreicht die bisherige Konzeptlosigkeit der Bundesregierung in diesem Bereich der 
Steuerpolitik. Zwar ist die Erhöhung des Benzinpreises ein Schritt in Richtung Kostenwahrheit 
und daher grundsätzlich zu begrüßen, doch ist die ausschließliche Verwendung der zusätzlichen 
Steuermittel zur Verringerung des Budgetdefizits abzulehnen. 

Um die gewünschte Verkehrsverlagerung zu erreichen, wäre eine Zweckbindung dieser 
Mittel zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs unumgänglich. Zudem hätten die damit verbunde­
nen Investitionen positive beschäftigungspolitische Effekte. 

Diese MÖSt-Erhöhung stellt in keiner Weise eine umfassende Energiebesteuerung dar und 
bedeutet auch nicht einen ersten Schritt in diese Richtung. In diesem Zusammenhang sei auf eine 
Meinungsumfrage der Grünen zum Thema Energiesteuern verwiesen (Februar, März 1995), der 
zufolge 71 % der ÖsterreicherInnen die Einführung von Energiesteuern ablehnen, wenn diese 
ohne Konzept und ohne konkrete Begleitmaßnahmen erfolgt. Ist die Erhöhung der Energieprei­
se jedoch mit konkreten Maßnahmen verbunden (Zweckbindung der Mittel für Umweltschutz­
investitionen, wie etwa für die Fernwärmeförderung, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Wärme­
dämmung usw., oder zur Senkung der arbeitsbezogenen Steuern), dann erhöht sich die Zustim­
mung der Befragten auf über 70%. Dies unterstreicht die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit 
eines umfassenden Energiesteuerkonzeptes, welches genau jene geforderten und gewünschten 
Begleitmaßnahmen vorsieht. 

3.5. Maßanhmen im Bereich des Bundesministeriums für Jugend und Familie 

Im wesentlichen sind bei den Änderungen im Familienlastenausgleichsgesetz drei Bereiche 
betroffen: 
- Kürzung des Grundbetrages der Familienbeihilfe um 100 S 
- Selbstbehalt und Entfall von einzelnen Leistungen bei den Schulfahrtbeihilfen 
~ Selbstbehalt bei Schulbüchern 
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Dazu ist im einzelnen kritisch anzumerken: 

3.5.1. Familienbeihilfe: 

83 

Eine lineare Kürzung um 100 S ist eine Budgetsanierungsmaßnahme ohne Berücksichtigung 
familien- und sozialpolitischer Aspekte und ist daher abzulehnen. Eine solche Maßnahme kann 
den bankrotten Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) nicht sanieren und zeigt die Konzeptlo­
sigkeit der Vorgangsweise auf. Eine Reorganisation und ausreichende Dotierung des FLAF, 
um die familienpolitisch erforderlichen Leistungen und auch Umverteilungsmaßnahmen zukünf­
tig abgesichert realisieren zu können, fehlt. Sie muß rasehest erfolgen, um nicht vor weiteren 
unausgewogenen und sozial unverantwortlichen Sanierungsmaßnahmen zu Lasten der Familien 
und Kinder zu stehen. 

3.5.2. Schulfahrtbeihilfen: 

Ein Selbstbehalt als Maßnahme für Kostenbewußtsein ist verfehlt. 

Grundsätzlich muß ein Selbstbehalt - auch wenn er jetzt mit 300 S nach oben begrenzt wird 
- abgelehnt werden, solange die Zahlungen des FLAF an die Verkehrsträger ungebührlich 
hoch sind und über dem Niveau des Aufwandes von "Privatpersonen" für gleiche oder bessere 
Leistungen desselben Verkehrsträgers liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den 
entsprechenden grünen Entschließungsantrag, der bei Erfolglosigkeit der entsprechenden Ver­
handlungen mit den Verkehrsträgern eine Direktauszahlung der vom FLAF geleisteten Beträge 
in Form von Gutscheinen an die Betroffenen fordert. Es kann nicht hingenommen werden, daß 
über familienpolitische Leistungen die Defizite von Verkehrsträgern abgedeckt werden. 

Neben dem Selbstbehalt werden noch einige Änderungen eingeführt, die zu unerklärlichen 
Ungerechtigkeiten führen. So entstehen durch die neuen Bestimmungen Ungleichbehandlungen 
zwischen Lehrlingen und SchülerInnen, da bei Lehrlingen eine Mindestwegstrecke von 1,5 km 
berücksichtigt werden solL Eine solche "Klassengesetzgebung" muß aufs Heftigste abgelehnt 
werden. Eine weitere wesentliche Einschränkung betrifft alle jene Jugendliche, die über zwei 
Wohnsitze verfügen, einen am Schul- bzw. Universitätsort, einen bei der Familie. Wurde bisher 
auch die Heimreise zur Familie wenigstens in größeren Abständen bezahlt, so fällt diese Leistung 
nun gänzlich weg. 

Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß in Zeiten erhöhter Gefährdung, insbeson­
dere von Kindern im Straßenverkehr, Einsparungen in diesem Bereich nicht zu verantworten 
sind und eine Subventionierung von Verkehrsträgern zu Lasten der Leistungen für Kinder strikt 
abgelehnt werden muß. 

3.5.3. Schulbücher: 

Der neu eingeführte Selbstbehalt bei Schulbüchern ist ebenfalls aus grundsätzlichen Über­
legungen abzulehnen und wird außerdem in der vorgeschlagenen Form zu einigen Schwierigkei­
ten in der praktischen Durchführung führen. Einsparungen in diesem Bereich wären sicherlich 
noch im Bereich der Schulbuchverlage möglich. Eine verstärkte Schulautonomie, die auch den 
Schulbuchbereich betreffen müßte, könnte ebenfalls zu wesentlichen Einsparungen führen. 
Das Argument, daß ein Erziehungseffekt gegen die Wegwerfgesellschaft erfolgen soll, wird in 
den Detailbestimmungen selbst konterkariert. In der ersten bis neunten Schulstufe ist nämlich 
ein individuelles Sparen nicht möglich, da der Selbstbehaltsbetrag fix vorgegeben ist. Erst über 
der neunten Schulstufe wird, nach neunjähriger gegenteiliger "Erziehung", individuelles Sparen 
durch Selbstberechnung des zehnprozentigen Selbstbehaltes möglich. Dadurch entstehende 
Falschberechnungen sowie die im Unklaren gelassene Vorgangsweise bei Nichteinzahlung wird 
zu Problemen führen, die dann sehr wohl zu Mehrbelastungen der LehrerInnen führen werden 
und gemäß individuellen Ansprüchen unterschiedlich behandelt werden. 

Für den gesamten Bereich des Familienlastenausgleichsgesetzes zeigt sich die Konzeptlosig­
keit in der Vorgangsweise und die fehlende Bereitschaft anstatt Einsparungen und Reparaturen 
sinnvolle Änderungskonzepte umzusetzen. 

3.6. Maßnahmen im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und KWlst 

Daß Studienassistenten und Demonstratoren künftig nicht mehr im Rahmen von Dienstver­
hältnissen, sondern im Rahmen von befristeten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen tätig 
werden sollen, bedeutet für die Betroffenen eine SchlechtersteIlung. Statt einer einjährig durch­
gehenden Beschäftigung werden die Studierenden nur mehr jeweils für ein oder zwei Semester 
(4 oder 8 Monate) angestellt, was einerseits eine Einkommensminderung darstellt, da statt bisher 
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14 Monatsgehältern nur mehr maximal 8 ausbezahlt werden, die Höhe der Monatsgehälter aber 
gleich bleibt. Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Arbeitsplatzunsicherheit, da nach jedem 
Semester die Studienassistenten und Demonstratoren durch andere ersetzt werden können. 
Auch wenn zugunsten dieser Regelung zusätzliche Flexibilität angeführt werden kann, bleibt 
die MerkWürdigkeit, daß sich Artikel XXXIX nur auf das alte auslaufende Vniversitätsorganisa­
tionsgesetz (VOG) bezieht, das VOG 1993 jedoch anderslautende Regelungen enthält. 

Dipl.-Vw. Dr. Alexander Van der Bellen 
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